TOP 4.2.1

Stadt Braunschweig 21-16346-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

offentlich
Betreff:

Parkplatz vor dem Freibad Waggum

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat VI 17.08.2021
20 Fachbereich Finanzen

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur  08.09.2021 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Zu dem Antrag der Fraktionen SPD, BIBS sowie Blindnis 90/Die Griinen vom 11.06.2021
(DS 21-16346) wird wie folgt Stellung genommen:

Die Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH begrtfit die Anregung des
Stadtbezirksrates zur Ausweisung eines Stellplatzes vor dem Freibad Waggum fir die
Schwimmaufsicht der DLRG.

Die Gesellschaft besitzt jedoch aulerhalb des Freibadgelandes keine Zustandigkeit. Die
Stadtverwaltung hat im Rahmen ihrer Zustandigkeit die Einrichtung eines Parkplatzes stdlich
des Freibadgelandes mit folgendem Ergebnis geprift:

Bei den genannten Flachen handelt es sich um 6ffentlichen Verkehrsraum.

Der o6ffentlich gewidmete Verkehrsraum steht grundsatzlich allen Verkehrsteilnehmenden zur
Verfligung. Eine Einschrankung flr bestimmte Gruppen isti. S. d. Stral’enverkehrsordnung
(StVO) nur in Ausnahmefallen méglich. So kdnnen Parkbevorrechtigungen flir Bewohner
eines bestimmten Stadtbezirkes, flir Personen mit Behinderungen oder fir das
Taxengewerbe sowie seit der StVO-Novelle 2020 auch fir Carsharing-Anbieter
vorgenommen werden.

Die Ausschilderung einer offentlichen Verkehrsflache fur Rettungskrafte der DLRG vor dem

Freibad Waggum im Nordendorfsweg ist kein Grund i. S. d. StVO und wurde einer
Einziehung 6ffentlichen Raumes gleichgestellt sein. Dies ist unzuldssig.

Geiger

Anlage/n:

Keine
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Stadt Braunschweig 21-16718
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Errichtung eines Spielangebots an der StraRe "An der Wabe"

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat VIl 27.08.2021
0617 Referat Stadtgriin-Planung und Bau

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur  08.09.2021 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:
Anlass:

In der Burgersprechstunde im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach am 04.03.2020
hat ein Burger mit Verweis auf die Fluktuation im Wohngebiet und den Zuzug junger Familien
auf den Bedarf fur einen Spielplatz in unmittelbarer Umgebung hingewiesen. Gegen eine von
der Verwaltung dazu genannte Standortoption an der Stral3e ,An der Wabe* sind aus der
Anwohnerschaft schriftlich Bedenken vorgebracht worden. In einem Beschluss vom
11.12.2020 hat der Griinflachenausschuss die Verwaltung daraufhin gebeten zu priifen, ob
im Wohngebiet zwischen Messeweg, Berliner Stralte und Wabe ein Spielplatz angelegt wer-
den kann.

Am 28.07.2021 fand ein Termin vor Ort mit Vertreterinnen und Vertretern des Stadtbezirksra-
tes, der Anwohnerschaft und der Verwaltung statt. Auf dem Termin ist vereinbart worden,
dass die Verwaltung dem Stadtbezirksrat in seiner nachsten Sitzung die Berechnungsgrund-
lage fur den Spielplatzbedarf, die Priifergebnisse hinsichtlich etwaiger Sicherungsmafnah-
men z. B. zu der angrenzenden StralRe sowie konzeptionelle Uberlegungen fiir den in Frage
stehenden Spielplatzstandort darlegt und in einer Vorlage einbringt.

Erste Ergebnisse der Priifung:

Das Stadtgebiet ist in seinen bebauten Wohnbereichen in Spielplatzbereiche gegliedert, die
jeweils Teile statistischer Bezirke darstellen. Die Spielplatzbereiche werden in der Regel
durch Anlagen begrenzt, die eine Barrierewirkung fur Kinder zwischen sechs und zwolf Jah-
ren haben, so z. B. viel befahrene Stral3en. In diesem Fall wird der Spielplatzbereich durch
die Berliner Stralle, den Messeweg, das Areal des Julius-Kihn-Instituts und die Wabe be-
grenzt. Innerhalb dieses Spielplatzbereiches 18-3 gibt es keine 6ffentlichen Kinder- und Ju-
gendspielangebote.

In dem Spielplatzbereich leben entsprechend den statistischen Daten 714 Einwohnerinnen
und Einwohner. Davon sind 128 Kinder bzw. Jugendliche zwischen 0 und 18 Jahren, was
einem Anteil von 17,9 % entspricht. Unter Bertcksichtigung dieser Daten und der Einwoh-
nerdichte von 22 EW/ha ergibt sich ein "normaler Spielflachenbedarf" von 1,5 m?EW bzw.
jeweils einer Mindestspielflachengréfe von je 1.017 m? Spielflache fir Kinder bzw. Jugendli-
che im Spielplatzbereich 18-3. Die Bedarfsermittlung orientiert sich an der Fachnorm

DIN 18034, die auch von vielen vergleichbaren Kommunen herangezogen wird. Diese Werte
bilden somit fachlich ein solides Maf3, um der vom Rat beschlossenen Strategie "Braun-
schweig als kinder- und familienfreundliche Stadt weiterentwickeln" gerecht zu werden.
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Zwar kdnnen die Lichtsignalanlagen an den Kreuzungen zur Berliner Stral3e als Querungshil-
fen eingestuft werden. Doch selbst wenn die Kinderspielflachen in den angrenzenden Spiel-
platzbereichen nordlich der Berliner Stralle nahe der Kreuzung Querumer Strale - Berliner
Stralde bzw. nahe der Kreuzung Voigtlander Stralde - Berliner Strale zur Kompensation des
Fehlbedarfs herangezogen werden wirden, lasst sich der Fehlbedarf im Spielplatzbereich
18-3 nicht ausgleichen. Der Spielplatz nahe der Querumer StralRe ist zu klein, um den Bedarf
an Spielflachen zusatzlich aus einem anderen Spielplatzbereich zu decken. Der Spielplatz
nahe der Voigtlander Stral’e wirde aufgrund der Entfernungslage nur einen kleinen Teil des
Spielplatzbereiches 18-3 mitversorgen kdnnen. Gemafl DIN 18034 ist fir Kinder eine maxi-
male Entfernung von zehn Minuten Gehzeit bzw. ein Entfernungsradius von ca. 350 m von
der Wohnung zum Spielplatz als Richtwert anzunehmen, damit die Erreichbarkeit in geeigne-
ter Weise gegeben ist. Die Ubrigen Wohngebiete im dem Spielplatzbereich 18-3 blieben da-
mit mit einem offentlichen Spielplatzangebot weiterhin vollstandig unversorgt.

Die Suche nach geeigneten Flachen in stadtischem Eigentum direkt im Spielplatz-

bereich 18-3 blieb ohne positives Ergebnis. Stadtische Flachen sind nur unmittelbar daran
angrenzend an der Wabe zu finden. Flachen, die vom Grinflachenausschuss vorgeschlagen
wurden und die sich nicht im stadtischen Eigentum befinden, wurden ebenfalls in Augen-
schein genommen: Bei der Flache in der Strale "Friedensallee" handelt es sich ganz offen-
sichtlich um ein Baugrundstilick inmitten anderer Wohngrundstiicke, fir deren Erwerb vor-
aussichtlich Baulandpreise gezahlt werden muissten. Aufierdem ware an diesem Standort mit
Widerstanden aus der hier angrenzenden Wohnnachbarschaft zu rechnen. Bei den Flachen
auf dem Gelande des Julius-Kuhn-Instituts handelt es sich zum einen um eine dicht mit
Baumen bewachsene Flache, zum anderen um eine teilweise ebenfalls mit Baumen bestan-
dene, im Ubrigen aber offensichtlich betriebliche Bewegungsflache im Nahbereich der dorti-
gen Gewachshauser. Auf eine konkrete Nachfrage bei den Grundeigentimern wurde daher
zunachst verzichtet.

Die im Ergebnis vorgeschlagene und bei dem o. g. Ortstermin begutachtete Flache an der
Stralte ,An der Wabe“ stiinde demnach bisher einzig als potentieller Standort flir einen 6f-
fentlichen Spielplatz zur Verfligung. Sie liegt auRerhalb des gesetzlichen Uberschwem-
mungsgebietes der Wabe, wurde allerdings bei dem Extremhochwasserereignis im Jahr
2002 in einem kleinen Teil Gberschwemmt. Sie liegt ebenso auRerhalb des Landschafts-
schutzgebietes BS 3 "Prinz-Albrecht-Park". Die Flache mit ihrer Lage unmittelbar angren-
zend an die Stral’e und der Wohnbebauung auf deren Ostseite besitzt nach Auskunft der
Unteren Naturschutzbehorde keine nennenswerte Bedeutung fur den Artenschutz. Sie stellt
allenfalls ein Nahrungshabitat fiir Enten und Ganse dar.

Sollte der Standort an der StralRe "An der Wabe" weiter verfolgt werden, ware ein Konzept
fur eine mogliche Ausstattung mit Spielgeraten auszuarbeiten und mit dem "Kommunalen
Schadensausgleich" wegen der Nahe zur Stralle und zu einem Gewasser (Wabe) hinsicht-
lich der Lésung von zu beachtenden Sicherheitsaspekten abzustimmen.

Bei dem o. g. Ortstermin wurden sowohl seitens der Anwohnerschaft als auch der Politik
erhebliche Bedenken gegentiber dem Standort vorgebracht. Mit Verweis auf dieses Mei-
nungsbild aus dem Ortstermin bittet die Verwaltung daher um ein Signal aus dem Stadtbe-
zirksrat, ob die Priifung der Standortoption an der StralRe "An der Wabe" weitergeflihrt
und/oder eine weitergehende Priifung der anderen Standortoptionen betrieben werden soll.

Herlitschke

Anlagen
Keine
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Stadt Braunschweig 21-16242-01
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Barrierefreiheit Aktivspielplatz Gliesmarode

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat V 03.09.2021
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur  08.09.2021 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Zum Antrag der SPD-Fraktion, der BIBS-Fraktion, der Fraktion Blindnis 90/Die Griinen und
des Herrn Molder (DIE LINKE) im Stadtbezirk 112 vom 7. Juni 2021 (21-16242) wird wie folgt
Stellung genommen:

Der Aktivspielplatz Gliesmarode wurde der ev.-luth. Gemeinde Riddagshausen-Gliesmarode
mit einer Vereinbarung aus dem Jahr 1978 zur Nutzung Uberlassen. Regelungen zu Bau-
mafRnahmen werden in dieser Vereinbarung nicht getroffen.

Der Anfrage des Tragers zur baulichen Veranderung der Zuwegung zur Schaffung einer bar-
rierefreien Eingangssituation steht die Stadtverwaltung grundsatzlich positiv gegentber.

Entsprechend werden Mdglichkeiten zur Umsetzung aktuell verwaltungsintern geklart. Eine
madglichst umgehende Weiterfiihrung der baulichen Mallinahmen wird angestrebt.

Tetzel

Anlage/n:

keine
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Absender:
BIBS-Fraktion im Stadtbezirksrat 112 A 21..'167.87
ntrag (6ffentlich)

Betreff:
Wendeschleife Gliesmarode

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 26.08.2021

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 08.09.2021 o]
(Entscheidung)

Beschlussvorschlag:
Beschluss:

Die Verwaltung bzw. das Stadtbahnteam werden gebeten, in den weiteren Gesprachen mit
den Férdermittelgebern zu beraten, ob der Bau der Wendeschleife Gliesmarode - die nach
aktuellem Diskussionsstand nur einige Jahre fiir den Linienbetrieb bendtigt wiirde -
vermieden werden kénnte. Die BSVG wiirde als Kompensation fir die Ubergangszeit bis
zum moglichen Bau der Stichstrecke nach Querum, dafiir hdhere Betriebskosten haben.
Sollte das neue Teilprojekt Querum nicht férderfahig sein, wirde der Bau der Wendeschleife
auf Grundlage dieser Erkenntnis gebaut werden.

Sachverhalt:

Der PIUA hat am 30. Juni 2021 beschlossen (DS 21-16096-02), dass die Anbindung
Querums Uber die Querumer Stral’e und Bevenroder Stralde dann geprift wird, wenn das
Teilprojekt 3 mit einer verkurzten Campusbahn in den Voruntersuchungen ein forderfahiges
Ergebnis erwarten lasst. Dann wirde nach Beratung und Beschluss des PIUA die
vertiefende Voruntersuchung zum Bau der genannten Anbindung Querums Gber
Gliesmarode beginnen. Bis zur Entscheidung, ob diese Anbindung von Gliesmarode nach
Querum sowohl baulich machbar wie auch ein férderfahiges Ergebnis erwarten lasst, mége
der Bau der Wendeschleife in Gliesmarode zuriickgestellt werden. Sofern die Strecke nach
Querum nicht realisiert werden koénnte, ware der Bau erst dann umzusetzen. Klar ist, dass
ein forderfahiges Ergebnis fur das Teilprojekt Volkmarode auf dem skizzierten Linienkonzept
basiert, dass eine Linie im 15 Minutentakt bis Volkmarode und eine zuséatzliche Linie im 15
Minutentakt bis Gliesmarode vorsieht. In diesem Fall ware allerdings zu bertcksichtigen,
dass in damit lediglich die bisherige Situation in Gliesmarode erhalten bliebe, dass also eine
Halbierung der bisherigen Versorgung an den drei Haltestellen Messeweg, Petzvalstralle
und Moorhuttenweg vermieden werden konnte. Damit ware sicher auch eine héhere
Akzeptanz fur die Biirger verbunden. Eine Anderung des Liniennetzes beeinflusst somit die
jahrlichen Betriebskosten und den Nutzen-Kosten-Indikator. Fatal ware allerdings, wenn eine
bauliche MaRlnahme umgesetzt wird, die fir das Teilprojekt Volkmarode richtig fiir das
zusatzliche Teilprojekte Querum - das zeitlich spater erfolgt - jedoch nicht mehr notwendig
ware. Hier sollte die Gesamtbetrachtung des erweiterten Zielnetzes 2030 stattfinden und mit
den Férdermittelgebern beraten werden. Das vorgesehene Linienkonzept wiirde somit auf
jeden Fall umgesetzt werden, entweder mit einer Linie nach Volkmarode und einer weiteren
Linie nach Querum oder aber mit einer Linie nach Volkmarode und einer, die in Gliesmarode
endete. Es musste doch im Interesse aller sein, die Baukosten flir das Gesamtprojekt so
gering wie moglich zu halten. Wenn die Férdermittelgeber ein solches Vorgehen (begriindet)
ablehnen, kann die Realisierung der Wendeschleife immer noch umgesetzt werden.
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Nachvollziehbar ist, dass zur Kostenermittlung und NKI-Berechung des Projektes
Volkmarode die Planungen fir die Wendeschleife Gliesmarode fortgeflihrt und somit nicht
gestoppt werden. Es geht hier explizit darum, den Bau der Wendeschleife bis zur
Entscheidung fur das neue Teilprojekt Querum auszusetzen und nach den Ergebnissen der
Voruntersuchung zu entscheiden. Mit diesem Vorgehen soll keine Verzogerung fiir die
zeitnahe Realisierung des Teilprojekts Volkmarode, also die Verlangerung durch
Volkmarode, eintreten.

Gez. Tatjana Jenzen

Anlage/n:
keine
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Absender:
BIBS-Fraktion im Stadtbezirksrat 112 A 21..'167.86
ntrag (6ffentlich)

Betreff:

Kita Waggum - Bedarf an Krippenplatzen

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 26.08.2021

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 08.09.2021 o]
(Entscheidung)

Beschlussvorschlag:
Beschluss:

Der Stadtbezirksrat beantragt, dass die Verwaltung der Stadt Braunschweig den erhdhten
Bedarf an Krippen- und Kitaplatzen in Waggum, Bevenrode, Bienrode durch die
Bereitstellung eines Containers auf dem Gelande des Kindergartens in Bevenrode kurzfristig
realisiert und somit dem Bedarf an Krippenplatzen gerecht wird. Mittlerweile melden Eltern
aus Waggum ihre Kinder zur Betreuung im Landkreis Gifhorn an.

Sachverhalt:
Seit ca. 7 Jahren hat sich Bevenrode und Waggum mit 170 WE vergroRert.

Der Investor des Gebietes: ,Vor den Horsten®, bewarb zwar seine Grundstiicke mit der
Aussicht auf Krippen.- und Kitaplatze, diese Einrichtung wurde allerdings wie der Kinder und
Jugendspielplatz bis heute nicht umgesetzt.

Der Stadtteil ist mit den zur Verfugung stehenden Betreuungsmoglichkeiten unterversorgt.
Waggum und Bevenrode verfugen Uber keine Krippenplatze und die Versorgung in der
Tagespflege wird immer prekarer.

Die Kirchengemeinde Bevenrode, vertreten durch den geschéaftsfuhrenden Pastor Gerloff,
hat bereits mehrmals einen Antrag zum Plantag der Stadt BS gestellt, eine Krippe in der
Kindertagesstatte Bevenrode anzugliedern. Diese Antrage wurden stets abgewiesen aus
Kostengrinden und mit der Begrundung eine Tragervielfalt herstellen zu wollen. Diese
Tragervielfalt ist in der Region jedoch nicht zu realisieren, da andere Trager keine
Liegenschaften in der Gegend haben.

Gez. Tatjana Jenzen

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 21-16558
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Grundschule Querum - Erweiterung zur Vierziigigkeit und Einrich-
ung einer Ganztagsinfrastruktur in einem Ersatzneubau;
Raumprogramm

Errichtung einer 3-Fach-Sporthalle als Ersatzneubau der abgangi-
gen, nicht DIN-gerechten 1-Fach-Sporthalle;

Raumprogramm
Organisationseinheit: Datum:
Dezernat V 27.08.2021

40 Fachbereich Schule

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (Anh$-08.09.2021 o]
rung) )
Schulausschuss (Vorberatung) 10.09.2021 O
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 28.09.2021 N
Beschluss:

1. Dem Ersatzneubau fir die Erweiterung der Grundschule Querum zur Vierzigigkeit und
der Einrichtung einer Ganztagsinfrastruktur wird zugestimmt. Das als Anlage 2 beigefugte
Standardraumprogramm flr eine vierzligige Grundschule (grau eingefarbt) findet Anwen-
dung.

2. Dem Ersatzneubau einer 3-Fach-Sporthalle wird zugestimmt. Das als Anlage 3 beigefiigte
Standardraumprogramm flr eine 3-Fach-Sporthalle (grau eingefarbt) findet Anwendung.

Sachverhalt:

1. Ausgangssituation / geplantes Konzept

Aufgrund der Entwicklung der Baugebiete ,Dibbesdorfer-Strae-Sud“ und ,Holzmoor-Nord*
in Querum wird sich die Grundschule (GS) Querum perspektivisch bis 2025/26 voraussicht-
lich durchgangig vierzlgig entwickeln. Zurzeit wird die Schule zwei- bis dreizlgig - im laufen-
den Schuljahr mit elf Klassen und einem Schulkindergarten - gefuhrt. Der Schule stehen im
Bestand zehn allgemeine Unterrichtsraume (AUR) und zwei AUR in Form von mobilen Rau-
meinheiten zur Verfligung. Da die Schule gegenwartig als Halbtagsschule arbeitet, soll sie im
Zusammenhang mit dem notwendigen Ausbau aufgrund der kinftigen Schulerzahlentwick-
lung auch zur Ganztagsgrundschule ausgebaut werden. Gleichzeitig soll auch der Neubau
einer 3-Fach-Sporthalle berticksichtigt werden, da auf dem Schulgrundstiick bisher nur eine
nicht DIN-gerechte 1-Fach-Sporthalle zur Verfligung steht.

Eine Prifung verschiedener Varianten (siehe DS 21-15677-02 und 21-15753-01) hat erge-
ben, dass nur eine Variante, die einen Neubau der GS vorsieht, fristgerecht zum voraussicht-
lichen Erreichen der Vierzlgigkeit der GS fertiggestellt werden kann. Zudem ermaéglicht der
Neubau auf dem Schulgrundstlick, dass auf umfangreiche und kostenintensive Interims-
malinahmen verzichtet werden kann. Es ist deshalb vorgesehen, einen Neubau fir die GS
sowie einen Neubau fur eine 3-Fach-Sporthalle mit einer obenliegenden Triblne fur maximal
200 Besucher*innen zu errichten.
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2. Standortentscheidung

Da im Schulbezirk der GS keine anderweitigen Flachen flr einen Schul- und/oder Sporthal-
lenneubau zur Verfigung stehen, sollen die Ersatzneubauten auf der Freiflache im sidwest-
lichen Teil des Schulgrundstiicks entstehen (Anlage 1, Lageplan). Diese Freiflache wird zur-
zeit im Wesentlichen von der Integrierten Gesamtschule Querum (IGS) genutzt. Durch den
Neubau des Grundschulgebaudes und des Baus der 3-Fach-Sporthalle werden der IGS ihre
bisher genutzte Freiflache mit Beachvolleyballfeldern, Bootshaus und Schulgarten nicht mehr
zur Verfligung stehen.

Nach dem Auszug der GS in das neue Gebaude ist beabsichtigt, dass die IGS das bisherige
Bestandsgebaude der GS und den bisherigen Schulhof der GS nutzt. Daflr wird im Rahmen
der zukinftigen Planungen fir die IGS ein Konzept erarbeitet werden, wie die Reduzierung
der Freiflachen kompensiert und die Freiflachensituation verbessert werden kann (z. B.
Tischtennisplatten, Streetball-, Beachvolleyball- oder Ful3ballkleinfeld).

Fur die durch den Neubau der GS notwendige Verlegung des Freizeithauses, des Bootshau-
ses und des Schulgartens sollen der IGS auf der jetzigen von der GS genutzten Schulhoffla-
che bzw. im Bestandsgebaude am Eichhahnweg geniigend Flachen / Raume zur Verfigung
gestellt werden. Ziel ist es, das Freizeithaus auf der jetzigen Grinflache so lange zu erhal-
ten, bis ein Ersatz an geeigneter Stelle auf dem Grundstlck zur Verfigung steht.

3. Sporthalle

Im Zuge des Ausbaus der GS ergeben sich am Standort zusatzliche Sporthallenbedarfe. Es
ist geplant, die abgangige Bestandshalle abzureifsen, um den durch die Vierzugigkeit erhoh-
ten Bedarf an Sporthallenkapazitaten der GS sowie die aktuellen Bedarfe der IGS mit dem
Neubau einer 3-Fach-Sporthalle weitestgehend abzudecken und damit den Buspendelver-
kehr der IGS zur Sporthalle Boeselagerstrale zu reduzieren. Der Sporthallenbau kommt
somit beiden Schulen zugute. Aufgrund der raumlichen Begrenztheit des Areals wird die Tri-
blne im Obergeschoss geplant.

Mit dem Abriss der Sporthalle ist ein Vermdgensabgang mit einem Wert von bis zu rd. 14 T€
Stand 31.12.2020) verbunden.

4. Raumprogramm fir Schule und 3-Fach-Sporthalle

Grundlage fiir die Raumprogramme ist das vom Verwaltungsausschuss am 28.08.2018 be-
schlossene Standardraumprogramm fir eine ,Vierzigige Ganztagsgrundschule-Neubau*
(s. Anlage 2 / graue Einfarbung) sowie das ebenfalls vom Verwaltungsausschuss am
22.09.2020 beschlossene Standardraumprogramm fiir eine 3-Fach-Sporthalle (s. Anlage 3 /
graue Einfarbung) mit obenliegender Tribiine.

5. Kosten und Finanzierung

Fur den Bau der vierziigigen Grundschule Querum sowie einer 3-Fach-Sporthalle auf dem
gemeinsamen Grundstlick von GS und IGS werden ein grober Kostenrahmen von

rd. 23,832 Mio. € (Neubau Schulgebaude: rd. 13,9 Mio. €; Neubau Sporthalle: rd. 9,9 Mio. €
inkl. Abrisskosten) sowie Beférderungskosten in Hohe von rd. 181 T€ fur den Transport der
Schilerinnen und Schiiler in Ausweichsporthallen wahrend der Bauphase angenommen.
Damit ergeben sich Gesamtkosten in Hohe von 24,013 Mio. €.

Der Kostenrahmen beinhaltet Indexierungen bis zum Jahr 2024 (Realisierungsbeginn) und

wird im weiteren Verfahren tberprift. Hinzu kommen noch Aufwendungen aus dem Vermo-
gensabgang von max. 14 T€ (Stand 31.12.2020).
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Im Haushaltsplan 2021 / IP 2020 — 2024 sind bei dem Projekt ,GS Querum, Erweiterung und
Einrichtung GTB / Neubau Schulsporthalle (4E.210276)" die folgenden Haushaltsmittel ein-

geplant:

Gesamt 2020 2021 2022 2023 2024 Restbedarf
in T€ in T€ in T€ in T€ in TE€ in TE€ in T€
15.904,7 404,7 500 500 2.500 4.000 8.000

Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2022 / IP 2021-2025 sind folgende Finanzraten vorge-
sehen:

Gesamtin | 2021 2022 2023 2024 2025 Restbe-
T€ in TE in TE in TE in TE in TE darfin T€
24.013 904,7 50 1.500 4.000 4.000 13.558,3

Die verbindliche Darstellung der Projektkosten sowie deren Abbildung im IP erfolgt im Rah-
men der Bauausschussvorlage zur Objekt- und Kostenfeststellung nach Vorliegen der Ent-
wurfsplanung (Leistungsphase 3 der HOAI).

Dr. Arbogast

Anlage/n:
Lageplan

Standardraumprogramm KoGS Neubau
Standardraumprogramm 3-Fach-Sporthalle
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Anlage 2

Standardraumprogramm Ganztagsgrundschule Neubau, Phase 2 (Stand: Juli 2018)

Raum-
grofe
Raumbezeichnung in m2 Zugigkeit Bemerkungen
2 3 4
I. Unterricht
a) allgemeiner Unterricht
Allgemeiner Unterricht (gesamt) 60 8 12 16
Gruppen—, Differenzierungsraume Um dem individugllen ?edarf der Schule gerecht zu"vverden,”kann GroRe
und Anzahl der Diff.-Raume innerhalb der Gesamtflache verandert
klein 20 4 6 8 werden.
Lehrmittelsammlung/Schulbuchlager m2 20 30 40
b) Fachunterricht
Musik 80 1 1 1
Sammlung 20 1 1 1
Werken 65 1 1 1
Maschinenraum 15 1 1 1
Sammlung 20 1 1 1
EDV 60 1 1 1
Serverraum 8 1 1 1 erforderliche betriebsbedingte Abweichungen maglich
SUMME m2 848 | 1.138 | 1.428 |OP6
Il. Verwaltung
Schulleitung 20 1 1 1
Stellv. Schulleitung 15 1 1 1
Sekretariat 20 1 1 1
Kopierer Materiallager 15 1 1 1
Archiv 10 1 1 1
Krankenzimmer - Liegeraum 10 1 1 1
Lehrerzimmer - 10 15 20 B;irFeLrJ;l:rt]l;r;ric;fgzllrgﬁcmhtg(t)lop.—Partner wird zusatzlich im
40 60 80
Teekiche B B R it B
Beratungslehr_kraft, SchUI_erver'_[retung, 15 5 5 5
Elternsprechzimmer, Streitschlichter etc.
Schulsozialarbeiterin, -arbeiter 15 1 1 1
SUMME m2 185 210 235
[ll. Allgemeine Schulflachen
Foyer/Eingangshalle
Pflegeraum (Inklusion) 25 1 1 1
Sanitatsraum s. Krankenzimmer - Liegeraum
Schulhausmeister-Dienstzimmer 15 1 1 1
Schulhausmeister-Werkstatt m?2 20 20 20
Mobellager -allgemein- 15 1 1 1
Umkleide fir Reinigungskrafte 8 1 1 1
Putzmittelraum 4 1 1 1 erforderliche betriebsbedingte Abweichungen maglich
Schulhofflache m?2 3 bis 5 m?/Sch.
Aula/Pausenhalle s. Mittagesseneinnahme/Mensa
Stuhllager Aula m?2 20 25 30
SUMME (ohne Schulhofflache) m? 107 112 117
IV. Ganztagsflachen
Schilerzahl bei Klassenstarke: 24
Mittagesseneinnahme/Mensa m? 120 145 190 |wenn kein Veranstaltungsort vorhanden ist
m2 77 115 154 \/Sv;r:ir;r\é_eézr;;iltungsort vorhanden ist, Bedarf Mittagessen 100 %, 3-
_P(Ucherjlgereich mit Speisenausgabe abhangig vom Cateringkonzept
inkl. Sanitarraum Personal, Nebenraum, Lager
Kldchennebenrdume (z. B. Vorratsraum) abhangig vom Cateringkonzept
Ganztagsbetreuungsbereich/Freizeitstation/-en - Aufteilung wie folgt:
Ruheraum _ : 1 120 | 120 | 180
Raum fir projektbezogenen Ganztag (aktiv) 1
Freizeitraum fur die 1. Klassen 20 20
Lagerraum fur Ganztag m2 15 20 25
Schilerbibliothek siehe Ruheraum
Biro fur Kooperationspartner m2 15 15 15
multifunktionale Nutzung angestrebt (fir Differenzierung, Inklusion,
Betreuungsraume 16 bis 17 Uhr 45 1 2 2 Besprechung), Zustimmung der Schule und Kooperationspartner
erforderlich.
SUMME m?2 315 410 520

|Gesamtflache (GS ohne Veranstaltungsort) | m2 [ 1.455 | 1.870 | 2.300 |(ohne Schulhofflache)

Raume fir Betriebs- und Gebéaudetechnik (z. B. Heizung) und WC's sind entwurfs-/betriebsabhangig vorzusehen.
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Standardraumprogramm TOP 6 Anlage 3
far 1-, 2- und 3-Fach-Sporthallen
Fach Bemerkungen
1 2 3
15x27m 45x22m 45x27m 8 m lichte Hohe erforderlich fur multifunktionalen
Sportflache x5,5m X8 m X8 m Sportbetrieb (nationaler Wettkampf- und
1 Hallenteil 2 Hallenteile 3 Hallenteile Trainingsbetrieb, Trampolinsport)
Raumbezeichnung Anzahl Grole m? Anzahl Grol3e m? Anzahl Grolie m2
Sportflache 1 405 405 1 990 990 1 1215 1215 2- bzw. 3-Fach teilbar
Gerateraum 1 68 68 1 107,5 107,5 1 135 135 gem. DIN 18032 + Mehrflache Grol3gerét
Geréateraum Vereinssport 1 8 8 1 15 15 1 15 15 separat verschliel3bar
Aul3engerateraum 1 20 20 1 20 20 1 20 20 gem. DIN 18032 fur Au3ensport
Tribune inkl. Rollstuhlaufstellfiachen 3 125 125 1 125 125 max. 200 Personen x1
(standortabhéngig)
Regieraum N
(wettkampfsportgeeignet) 1 10 10 1 10 10 zentrale Lage an Sportflache
Eingangsbereich 1 20 20 1 30 30 1 35 35 Richtwert ohne Verkehrsflache, konzeptabhangig
WC D (Besucherinnen/Sportlerinnen) 1 5 5 1 10 10 1 10 10 1 WB, mind. 1 WC X2
WC H (Besucher/Sportler) 1 7 7 1 10 10 1 10 10 1 WB, mind. 1 WC, mind. 1 Urinal (Ur) X2
WC Beh. (Besucherinnen/Sportlerinnen) 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1WC,1WB
bei 3-Fach-Sporthalle gem. Arbeitsstattenrichtlinie
Sanitatsraum 1 8 8 1 15 15 (ASR A4.3), mit Hallenwart und ggf. mit
Wickelplatz, eingangsnah
Umkleiden 2 22 44 4 22 88 6 22 132 jeweils bis zu 20 Schiilerinnen und Schiiler (SuS) X3
Waschraum Umkleide 2 14 28 4 14 56 6 14 84 3 Du (2 Eckduschen), 1 Du barrierefrei, 2 WB (bzw. |
eine Reihenanlage),
WC Umkleidebereich, barrierefrei 2 6 12 4 6 24 6 6 36 1..WC’ 1 WB, 1 Ur
fur alle SuS
Ubungsleiter 1 1 12 12 1 10 10 1 10 10 bei 1-Fach-Sporthalle inkl. Sanitatsraum X5
1WC, 1Du,1WB
Dusche/WC/WB ! ! ! ! ! / ! ! ! barrierefrei gem. DIN 18040
Ubungsleiter 2 1 7 7 1 7 7 entfallt bei der 1-Fach-Sporthalle
Dusche/WC/WB 1 3 3 1 3 3 entfallt bei der 1-Fach-Sporthalle
Ubungsleiter 3 1 7 7 entfallt bei der 1- und 2-Fach-Sporthalle
Dusche/WC/WB 1 3 3 entfallt bei der 1- und 2-Fach-Sporthalle
Reinigungsgerate, Putzlager 1 8 8 1 8 8 1 8 8 auch als Personalumkleide zu nutzen
Reiniqunasaerateraum 1 4 1 4 nur wenn 2. Geschossebene vorhanden und
gungsg Kabine des Aufzuges < 1,1 x 1,4m
. Richtwert, konzeptabhangig
Haustechnik 1 20 20 1 43 43 1 50 50 GroRe nach ortl. Gegebenheiten
Hausanschlussraum 1 5 5 1 5 5 1 5 5 Richtwert
Gesamtflache in m2
(ohne Verkehrsflache) 675 1.583 1.948

x1

X2
X3

x4
x5

Richtwert, 0,5 m2 pro Sitzplatz + Rollstuhlaufstellflachen, Ebenenlage + FlachengroRe konzeptabhéngig

bei Vereins- und Wettkampfsport méglichst baulich abgetrennt (Bande mit Anprallschutz)

Hinweis Ebenenlage: Aus Sicht von Sportreferat und Behindertenbeirat wird eine erhéhte Lage (mind. +2,30 m oder
Obergeschoss) grundsatzlich empfohlen

ab 2-Fach-Sporthalle Objektzahl von WC/UR erhéhen (mind. 2 WC (D), 1 WC, 2 UR (H))

mind. 10 Idf. m Umkleidebank (0,40 m Banklange pro Benutzerin/Benutzer, 2 m Bankl&nge pro Benutzerin/Benutzer,
Gesamtflache je Kleineinheit 42 m2 (Umkleide+Waschraum+WC). Vorgabe aus Griinden der Inklusion ist die Nutzung von
Duschplatz und WC direkt aus der Umkleide auch fir Sportlerinnen und Sportler mit besonderen Anforderungen

je weiterer barrierefreier Duschplatz Mehrflache erforderlich

fur Lehrkrafte / Trainerinnen und Trainer mit Beeintrachtigungen, auch fir Sportlerinnen und Sportler mit besond. Pflegebedarf
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Hinweis Aufzug: Lichtes Kabineninnenmalf3
mind. 1,1 x 1,4 m (DIN EN 81-70 Tab. 1, Typ 2)



TOP 7

Stadt Braunschweig 19-10587-02
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Neubauten der Briicken im Klostergang uber die Wabe und uber die
Alte Mittelriede

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 24.08.2021
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Ostliches Ringgebiet (Anhérung) 01.09.2021 o]
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 08.09.2021 o)
(Anhdérung) .
Planungs- und Umweltausschuss (Entscheidung) 22.09.2021 O
Beschluss:

,Dem Neubau der Briicke tber die Wabe und der Briicke Uber die Alte Mittelriede wird
gemal der beigefiigten Planung zugestimmt.*

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz:

Die Beschlusskompetenz des Planungs- und Umweltausschusses ergibt sich aus

§ 76 Abs. 3 S. 1 NKomVG i. V. m. § 6 Nr. 4 lit. a Hauptsatzung.

Im Sinne dieser Zustandigkeitsnorm handelt es sich bei der Vorlage um einen Beschluss
Uber Planungen von BrickenbaumafRnahmen, fir die der Planungs- und Umweltausschuss
beschlusszustandig ist.

Anlass:

Die beiden vorhandenen Bricken des Klostergangs Uber die Wabe aus dem Baujahr 1910
und Uber die Alte Mittelriede aus dem Baujahr 1945 sind stark geschadigt. Die Tragfahigkeit
der Briicke Uber die Wabe ist nicht mehr gegeben, die der Alten Mittelriede eingeschrankt.
Eine wirtschaftliche Instandsetzung bzw. Ertlichtigung ist auf Grund des umfanglich
geschadigten Bauwerkszustandes nicht méglich. Die Briicken missen daher durch
Neubauten ersetzt werden.

Bisherige Beschlussvorlagen (19-10587, 19-10587-01) wurden aufgrund bestehender
Aufklarungsbedarfe nicht beschlossen.

Stadtbezirksrat 112

Der Stadtbezirksrat 112 hat in seiner Sitzung am 22.05.2019 die Drucksache 19-10587
beraten und folgenden Beschlusstext einstimmig (13/0/0) beschlossen:

.Der Bezirksrat sieht sich nicht in der Lage, Uber die Beschlussvorlage abzustimmen und
bittet die Verwaltung, einen Ortstermin vor der kommenden Sitzung des Planungs- und
Umweltausschusses unter Beteiligung des Stadtheimat- und des Ortsteilheimatpflegers
vorzuschlagen und anzuberaumen.*

Ortstermin mit dem Stadtbezirksrat 112

Im Ortstermin am 03.06.2019 mit Vertretern des Stadtbezirksrates 112, dem Heimatpfleger,
dem Stadtheimatpfleger wurde vom Grundsatz erkannt, dass aufgrund des baulichen
Zustandes die beiden 6stlichen Briicken erneuert werden missen. Der Bedarf der
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TOP 7
Erneuerung der westlichen Briicke (Mittelriede) wurde auf Grund des Zustandes, der hohen
Kosten und des Ziels der Einsparung von Haushaltsmitteln als entbehrlich angesehen. Die
Notwendigkeit der Feuerwehrzufahrt aus Richtung Riddagshauser Weg wurde in Frage
gestellt.

Planungs- und Umweltausschuss

Die Beschlussvorlage 19-10587-01 wurde am 12.06.2019 vom Planungs- und
Umweltausschuss (PIUA) zurtickgestellt. Es wurde sich darauf verstandigt, einen Ortstermin
des PIUA unter Einbindung des Stadtbezirksrates 112 und der Feuerwehr stattfinden zu
lassen.

Weiterfihrende Prifungen

In Vorbereitung auf einen Ortstermin wurden Optionen flr eine Feuerwehrzufahrt zum
Klostergut Uberprift: I. Zufahrt durch den historischen Torbogen, Il. Zufahrt Uber die
Klostergartnerei und lll. Zufahrt Gber den Riddagshauser Weg. Fir die Umfahrung Uber die
Klostergartnerei hatten Gesprache mit dem Eigentiumer und dem Pachter stattgefunden.

Zwischenzeitlich hat die Feuerwehr mitgeteilt, dass die Nutzung des Klosterganges aus
Richtung Riddagshauser Weg aufgrund der Bahnubergange in der Anfahrt als Hauptanfahrt
(1. Zufahrt) zum Klostergelande nicht geeignet ware. Die Hauptzufahrt ist und bleibt durch
den historischen Torbogen, auch wenn dieser nicht vollumfanglich den baulichen
Anforderungen fur Feuerwehrzufahrten entspricht.

Die Zufahrtmdglichkeit Gber den Riddagshauser Weg hat unter diesem Gesichtspunkt nur die
Option der 2. Zufahrt, so wie es bisher auch der Fall war.

Auch wurde die Option einer 2. Feuerwehrzufahrt Gber das Gelande der Klostergartnerei
ausflhrlich erortert. Diese ist technisch mdglich, hierfir mussten jedoch vorab
UmbaumafRnahmen auf dem Privatgrundstiick umgesetzt und entsprechende
Nutzungsvertrage geschlossen werden, die einen angemessenen Ausgleich fur diese Option
hatten regeln mussen. Diese mussten auch die Tatsache wurdigen, dass die Flachen dort
dann dauerhaft fir die eventuelle Feuerwehrtberfahrt freigehalten werden missten, was die
Nutzungsmdglichkeiten deutlich einschrankt. Nachdem klar war, dass das Thema

1. Feuerwehrzufahrt nichts mehr mit dem Briickenbau im Klostergang zu tun hat, wurden die
Uberlegungen zur Feuerwehrzufahrt (iber die Klostergartnerei im Rahmen der
Briickenplanungen nicht weiterverfolgt. Sie kénnen aber unabhangig von den
Brickenplanungen grundsatzlich jederzeit wieder aufgenommen werden.

Ortstermin mit Vertretern des PIUA, der Stadtbezirksrate 112 und 120, dem Férderverein
Riddagshausen, dem Heimatpfleger Riddagshausen, Anwohnerinnen und Anwohnern
Pandemiebedingt konnte der Ortstermin erst am 07.07.2021 stattfinden.

Nach der Einflihrung ins Thema und der technischen und wirtschaftlichen Darstellung durch
die Verwaltung wurden folgende Themen besprochen:

-Uberfahrbarkeit der bestehenden Briicken

-Mogliche Baustellenzufahrten

-Projektkosten

-Alter und Zustand der bestehenden Briicken

-Feuerwehrzufahrten

-Nutzung der Zuwegung Klostergang durch den FB 67 und den Pachter

-Notwendigkeit die Briicken fir eine Uberfahrung zu ertiichtigen
-Baustelleneinrichtungsflachen

-Baustellenbeschickung

-Eingriff in die Natur

-Bauzeiten
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Nach einer ausflihrlichen Diskussion konnten sich die anwesenden Vertreter aus Politik,
Verwaltung und die weiteren Teilnehmer auf folgenden Vorschlag einigen:

e Die Briicke Uber die Wabe und die Alte Mittelriede werden neu gebaut.

¢ Die Baustellenzufahrt ist, soweit lastmaRig madglich, Uber den Riddagshauser Weg
und die Brlcke Uber die Mittelriede, mit mdglichst kleinen Fahrzeugen,
durchzufiihren. Sofern die Lasten zu hoch sind, ist der Weg Uber die Ebertallee und
durch den Torbogen zu den Bricken im Klostergang zu nehmen.

e Sofern Transporte fir die Briicken zu schwer und fir die Durchfahrt durch den
Torbogen zu grof sind, ist eine mdgliche Umfahrung tber das Gelande der
Klostergartnerei erneut zu prufen.

e Die Briucke Uber die Mittelriede bleibt wie im Bestand erhalten. Es werden flir diese

Bricke somit keine Instandsetzungsarbeiten oder Verstarkungen und auch kein
Neubau umgesetzt.

Bruckenplanung:

Fur die konstruktive Beschreibung der beiden Briicken wird auf die Beschlussvorlage
19-10587 verwiesen.

Abweichend zur urspringlichen Planung ist die Briicke Uber die Alte Mittelriede mit einer
Nutzbreite von 4,00 m, anstatt der 2019 geplanten Nutzbreite von 3,80 m, geplant. Lediglich
zwischen den historischen Radabweisern am westliche Briickenende gibt es eine punktuelle
Abweichung der Nutzbreite von der ERA um beidseitig je ca. 20 cm am Ful® der
Radabweiser. Durch den Wiedereinbau der Radabweiser an der neuen Briicke wird deren
historische Funktion und Gestaltung wieder erkennbar. Weiterhin ist die Briicke, um
mdglichst viel Baubestand zu erhalten, in der jetzt vorliegenden Entwurfsplanung gegentber
der von 2019 um ca. 1 m nach Sidosten verschoben.

Finanzen:

Fir die Baumalinahmen standen in den Projekten Planungs- und Baumittel in folgenden
Hohen zur Verfugung:

Briicke Uber die Wabe 5E.660117  650.000 €
Briicke Uber die Alte Mittelriede 5E.660103  490.000 €
Bricke uber die Mittelriede 5E.660147  600.000 €
Summe Haushaltsmittel insgesamt im IP 1.740.000 €

Aktuelle Kosten auf Basis der Kostenschatzung:

- Bereits ausgefiihrte Planungs- und Ingenieurleistungen der drei Briicken 135.000 €
- Kostenschatzung Bricke uUber die Wabe 721.000 €
- Kostenschatzung Briicke Uber die Alte Mittelriede 570.000 €
Summe 1.426.000 €

Somit werden nach derzeitigem Stand von den obigen Haushaltsansatzen und den obigen
Kostenschatzungen (1.740.000 € — 1.426.000 €) 314.000 € voraussichtlich nicht bendétigt.
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TOP 7
Es liegt noch keine gesamte Kostenberechnung fur den Neubau der beiden neu zu
bauenden Briicken vor. Das Planungsburo erarbeitet zurzeit einen Bauablaufplan mit den im
Ortstermin abgestimmten Randbedingungen fiir die Baustellenlogistik. Zudem muss fir die
Bricke Uber die Alte Mittelriede das Leistungsverzeichnis fur die Ausschreibungsunterlagen
erstellt werden, da diese Ingenieurleistungen bis zum Ortstermin zuriickgestellt wurden.

Die endgliltige Kostenberechnung wird in der Vorlage fiir den Kostenfeststellungsbeschluss

im Bauausschuss dargestellt werden. In dieser Vorlage wird auch die geplante Bauzeit
kommuniziert.

Leuer

Anlagen:
- Entwurfsplan Briicke Uber die Wabe
- Entwurfsplan Briicke Uber die Alte Mittelriede

17 von 137 in Zusammenstellung



Om m 2m 5m Om 50cm 1m 2.5m Ocm  10cm 50cm im
‘.|.|.|.|.|.|.|.|.|. M ‘ ‘ ‘ ‘ M 1:50 ‘.|.|.|.|.|.|.|.|.|.‘ T ‘ ‘ ‘ ‘ M 1:25 ‘|‘|||||||‘ I T ‘ M 1:10
Hohenbezug m 0. NHN / Lagebezug Gauly-Kruger
W Detail Uberbauende
‘ M 1:25 . .
Schalung Sichtflachen
Zau | | gebrochene Kante Alle sichtbaren Betonoberflachen sind glatt herzustellen. Alle sichtbaren Kanten sind mit Dreikantleisten 1,5 cm x 1,5 cm zu brechen.
neu : Uberbauende
| °~
! d| Abdichtung 15cm nach .
Grundriss ¢ | | Al anten fihren Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte
M 1:50 ZaU“tWird 7 ! QI 3 siehe Baugrundgutachten vom Ingenieurbiiro GGU mbH vom 03.05.2019
versetz L L L Lt L Ll ity :
|90 200 0000000926259 %%.9:9.9.9, 9,9 .
| T Bauteil / Achse / Bodenart | gamma | gamma' | calc.phi' | calc. ¢’ Es
| Bodenart
e_l : --- kN/m? kN/m? ° kN/m? MN/m?2
Heoke | Aufschiittung SE, SU, SU*, UL{ 18 810 [275-30 |0 5-20
| Nawsten- & Auelehm UL TL 18 8 275 |02 2-3
| wildpflaster =~ ! J
*
| — Steinschilttung Sand SE, SU, SU* |19 11 32,5 0 40-60
~—Hecke ; I
nach Riddagshausen
entfallt
r S — A AW - N % Baustoffangaben
| RANAM JS S :
: Stahlgelander ! | se=ecece. ) " Entwicklung
| %ﬁ\ (mn Holzholm — Natursteim. Bauteil Beton Exposmons.klassen der Beton- Bau- | Beton- | Spannstahl
| ] : H : H : : E : schiittung Kolkschutz Mikroverpresspfihle Feuchtigkeitsklasse | ¢ et stahl | stahl
(Dauerpfahle) @ 250mm
| | .
| ] ; E ' E =l i , ﬁ% j f Stahiglied @ 40mm Aufkantung C35/45 | XC3, XF2, WF | r<0,3 —— | B500B
l e —p A /W A B N B ——— , ) Neigung 1:4, Lange 8,00 -
: B : B : B : B 5 Eiﬁ B - i F B B B H : E ; L ; d ; . B : B . 3 : | (Daxlr;%vrﬁ;p;r;sgggan:ﬂﬁ o T Uberbau C35/45 | XC3, X2, WF_| r<0.3 —— | BS00B
| E § B § B \5 . H . H e H _H . H . H . M‘a - S : N I Stahlglied @ 40mm Pfahlkopfb. C35/45 | XC2, XF3,WF |r<0,3 —— | B500B
\V\ | ; H %a E-E-W“E‘W 5/5/ Neigung 1:4, Lange 7,00m Bohrpfahle n.2l 2321-2| XC2, XF3, WF | r<0,3 —— | B500B
N L A J Sauberkeitsschicht C12115 | XCO0
Fahrbahn ___H B B~ ——H#—H§—Ff H . .
Nt - - Sanstein, unregelméaRiges -
NG H 7430=MW Schichtenmauerwerk, 1angs /-guer
wie umliegende Gebaude
q / inkl. Jahreszahl nach[Jahr 1]
R Bauwerksdaten
/{ 7559 Ottersteg, GFK Belag bauzeitliche Wasserfihrung B t Stahlbet
o unter der Briicke 1 x @800 auart; ahlbeton  —Spanrbeton— -Staht  Merburd
: ; Einwirkung Verkehrslast Lastmodell LM1 nach DIN EN 1991-2/NA
| i / Schnitt A-A
| e M 150 Lasten aus Feuerwehrfahrzeug (48 t)
1 Y \)ed ' S
Einfahrt ! ‘| 5865 . . ---
= b p , » Detail Geldnder M'|I|tarla?tenklésse STANAG
Lgerrohr Telekom—" | 3527 <A 40 4,85 40, M 1:10 Einzelstiitzweiten ( L ) (m) | 4,85
@ 75mm =257 # | &L\%: S A Handlauf Robinie 5 65
PR DN 112" S I | N o AL 5 5 Gesamtlange zw. Endauflagern (L) (m) | 9,
phr StraRenbeleuchting—"1 \JE//;Z“; ****** jI ************ IS ) o HA i: K 80 F 405 # 80 A KRB 1 ) @C& o0rsomm i g ; ; ( ) ( )
Einfahrt wir | =7 | Na N Kopfplatte 70/10mm Lichte Weite zw. Widerlagern (L)~ (m) | 4,05
versetzt A7 | O S S S AT < = W X KkrRness Y - N Senkkopfschrauben i ' s ca. 087
Leerrohr Strom—}—~ - d tiefster Punkt | - _ @ 3 tiefster Punkt ca, 75,7 ) oo P Kleinste Lichte Hohe (m) | ca.0,
@ 75mar | |75 b bei ca. 75,10 | —Halbfertigteilplatte mit 0 | 757%9/ beica. 7525 0,00 — < 1 prosten Kreuzungswinkel (gon) | ca. 77,80
! i ca. 75,2 7500 Ortbetonerganzung 40,61-,3,_0 | ‘ . : — -
[CEL. N —— N\ HERE TS ! 0,00 - pusly ! TR i ' FTLITIILL] o QR 50/50/5 Breite zw. Gelandern (m) | 9,37 bis 11,75 (zw. der Aufkantung)
ca. 3 | % . (TTITTITTH] S " © verzinkt — —
| b e » g, u-u N 2
74.98 YA\ 3 NS AN SR 0 .| _ e e R S e s | ~ R ichenholm Briickenflache (m?)| 73,5
' 1 ! Us gt R ! QR 30/30/3
6@ A | l: ° | ' 74,87 74,30 = MW Streckenaufbau: w0 verzinkt L+ i i i i i
| 4 gl N i — v _ : 1,40 — < Endgultige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen
i i NCI \\'L. Ottersteg, GFK Belgg = Natursteinplaster 18cm
| :: i . ‘\\\ unter der Briicke - ge:utr;grfcm hicht 15 uU,s, t Proiekt-N
} | Vak chottertragschicnt focm -/ Entwurfsbearbeitung: rojekt-Nr.:
1 ! |% % 2% W Frostschutzschicht 28cm J i = Abdeckplatte ? o Datum Zeichen
: 1,90- Nk a4 L 2,30 - Sandstein AR
‘ \ = : o Naturstei -/ bearb
} w . aturstein- . T _ -
75}.1. t " | LKOlkSChUtZ SChUttUng s U S, U, 0, t €> i\ A.. beratende Ingenieure fir Bauwesen GmbH -
,': } T S-S | . 3 00 u /Q \\ Verankerung Frankfurter Strale 5 38122 Braunschweig geZ..
> | | | Nioiator OB T s u J | analog(Gel 12] AR G
| 3,00- : | 3,40 — = AL L geéndert Datum gez. gepriift
| -/ B ) vl
} L - u . .- U — \\ d
| N o o R S :
| 1\ W ¥ 55 g
| R T ‘e |\ S, ms-ms,1 b
| o | MSfefsu | o R ) .
. Bestan e [ o \J T o . " o \J
AN 791/ . L . N ; - Mikroverpresspfahle N |
| Ji | Materia——— . . Mik fahl .
75.00 Fahrbahn | sl Materia Naturstein il Mikroverpresspfahle Kroverpressplarn’e (Dauerpfahle) @ 250mm i Stadt Braunschweig
| /‘17/) 5|17 e Gosse | Kiginpfiaster (neu) \J (Dauerpfahle) @ 250mm (Dauerpfahle) & 250mm Stahlglied @ 40 e Unterlage: 8
1+ im Bestand | S Stahiglied @ 40mm Stahiglied & 40mm Neigung 1:4, Léinge 8,00 L Fachbereich Tiefbau und Verkehr '
| | 5 30 [N Neigung 1:4, Lange 8,00m Neigung 1:4, Lange 7,00m eigung 1.4, Lange o,tm » |\
1 - i “ mS,gs,fs .
| w U . 4 , 98, StraBenklasse und Nr.: FuR- und Radweg )
| W) Blatt-Nr.: 1
| . & ) msS, gs-gs,fs' * v
i e | 0 |\ Streckenbezeichnung: Klostergang
‘ ()
} -t ] e — _‘_ y_ . i - .
| 12,00 175170 12,00 1= - Gemarkung: Riddagshausen Projekt-Nr.: 18200
‘ . . . Datum Zeichen
Bauwerk: Briicke uber die Wabe 062021 i
{ _ BW Nr. 1.22.05 bearb.
Zaun wie Bestand X.. -~ } Schnitt B-B gez.: 08.2021 DK
= 'V ! M 1:50 ngepr.:
== / Handlauf /4 8 300 ASB-Nr.: 3729118
7 v ) %
7/
/ auer @ , (/ A 7 Plandarstellung: Ansicht, Draufsicht, Schnitte, Entwurfsplan
P g 3 Details
y Erhéhung der 155 Zaun entfallt 1 55 Erhohung der MaRstab: 1:50, 1:25, 1:10
Endfelder _\ H/— Stahlgelander mit Holzholm / Endfelder “
Baugrubenbdschung so ausfiihren; X Fro'x ——— Abdeckplatte _ Aufbau: ) _ — 8‘? x Ox Aufgestellt: Uberpriift:
dass umstehende Bdume nicht—\ N +/ Verbl —_— - Natursteinpflaster im Stahlgelander mit Holzholm —p—=} N
beschéadigt werden! I I— erblenung unregelmaliges . o
? ®l 8 76.03—— Schichtenmauerwerk,Naturstein g’lohrt‘:l (BE_St:t”d) Zaun entfallt — gl <
NS v 2 Verankerung nach[Verb 1] - Schuizschic . — gepflasterte Gosse < X%
0 o) | - Bitumenbahn, 1-lagig Feldsteine (Bestand Verankerung i © 75,75
@ Flurstlcksgrenze—| o o ! Natursteinschrammbord eldsteine (Bestand) analog[GeT 2] E ] o e/ v
A ! 75.17...75.28) 7544k ; = BRI |
@ 2l | '75,:?1 f7w) ‘75, ’235/1%,6' g%g% 470_,79?/407 75'5,31 _0.8%, 75.29| 75 26 75,'29 <29%" ‘7‘565332@/_0» <2:0% ; KN 3
Stamm & 0,5m @ - ?“1(74'8"74"6@j< LLLLLTTTITTTT e T L[ LT LTI L] 1] [[[TLCCCTC T[] L] LLLLT LT L] =% * 3 ,:,,,L,,,,,,,J In statischer und konstruktiver Hinsicht In bautechnischer u.
of T8 J2a g , 74,80 gepriift: straRenbaubehérdlicher Hinsicht iiberpriift:
NI —_— _— s s« 9 1 8 N N = P ) p |
Stamm @ 0,7m XY X [ i — ‘H‘ 'H? e T = — — - Natursto — ? S Y b
L — e _ - — — — Naturstein — bl
Edelstahlkonsole gediibelt —Naturstein Klein- —gepflasterte Gosse 74.67 7:1’30 =MW ™ Leerrohre Kleinoflaster unregelmaRiges Schichten
9 pflaster (neu) Feldsteine (Bestand) 3x @ 75mm (neu)r | Hecke mauerwerk, Naturstein
Bitumenbahn wird an Aufkantung L Naturstein- entfallt Verankerung nach|Verb 1] Legende:
15cm hochezogen und mit schrammbord Edelstahlkonsole gediibelt Bestandsbauwerk
Kappleiste verwahrt G h G hmi
. esehen: enehmigt:
V¥_ ° Hohenkote
Neues Bauwerk
Flurstucksgrenze

PlangroBe: 0.69m® (59.4x116.0cm)

Dateipfad: J:\2018\18200 Stadt BS -Briicken Klostergang\3 ENTWURFSPLANUNG\31 Plane\CAD\2021 04 30 Entwurfsplan.dwg



AutoCAD SHX Text
Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen


in Koordinaten RAB-ING.dwg

1.08 09 Entwurf Alte Mittelriede

Q &m m 2m 5m Om 50cm m }/Ocm 10cm 50cm 1m
‘.|{.|.|.|.|.|.|.|. NRIEIN ‘ ‘ ‘ ‘ M 1:50 ‘.|.|.|.|.|.|.|.|.|.‘ T |‘ ‘ ‘ |‘|||||||‘ I T ‘ M 1:10
| - L :
Draufsicht " 7 Legende:
M 1:50 v ~ Bestand @ bestehender Baum
\ Hohenbezug m u. NHN / Lagebezug Gaul3-Kruger
\
- Schalung Sichtflachen
Flursticksgrenze 4'/ -7 - Alle sichtbaren Betonoberflachen sind glatt herzustellen. Alle sichtbaren Kanten sind mit Dreikantleisten 1,5 cm x 1,5 cm zu brechen.
0> -
—~ \
R 7 - \ ' Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte
. . . r -
T - Grundriss @ Alte Mittelriede @ 50 PE 1 géts;”:r? " \\ X7 siehe Baugrundgutachten vom Ingenieurbiiro GGU mbH vom 03.05.2019
ca. KRB 6 M 1:50 150 Gg P .
AK Bestand @ 80 | 4.00 . 80 - XS S Bauteil / Achse / Bodenart gamma | gamma' | calc.phi' | calc. ¢ Es
Fahrbahn ' ' Tt ' OO L
T~ b / 4.80 | > Bodenart
' A . = 3 3 ° 2 2
T~ Flurstiicksgrenze = ‘ OOOOO --- kN/m kN/m kN/m MN/m
% ~__ -~ o - - — & estand OOCDOOO @) %@D%GD S Aufschittung SE, SU, SU*, GU*, UL |18 8-10 27,5-3010 5-20
@ Fahrbahn 5o S C OO T YO T L B
% ~__ . 9 R -~ - =75 OGQOOOCDOOO 3 2 OO\ N DN o Auelehm TL,OT, ™™ 17 7 25 0-2 2-3
o _—'_DCO?%DOC%%OQO@C O 00U 00U o JoOUC JoUd = Sand SE, SU, SU* 19 11 325 |0 40-60
T~ T e R e i s T N DO O OO OO OO OO
~__ ° q N COC O T T T I T 30 OC 0 C O )OC ST 0 OC ) 3
~ v 1 B e o, [Pesseraster
| .
~— . 0,3% ]’}l | D O O G\ O T G O O G VO | [\ O D [ W [ g VW (O g \ W i [ \ W [ G \ O Bauteil: Beton | EXposiionsklassen | ENMWICUNG| - Bay. | Beton- | Spannstahl
~ T A e R K T I KSR |~
. . 3 % g osoSP
- - {jpdstrecamenmani am e e e AL R
o - — “= ) Uberbau C35/45 | XC3, XF2, WF | r<0,3 —— | B500B
< T4ee K O O IO 00 00 00 00 IO 0 IO T e 0 5 5
AK Bestand J () ) ) ) ) ) [ () PSS Pfahlkopfb. C35/45 | XC2, XF3, WF | r<0,3 —— | B500B
Fahrbahn o | C DR IC JOIC JOIC JOIC JOIC JOIC JOIC JOPIC I OOOOOOOO Bohrpfahl 2.7-3242| XC2, XF3,WF |r<0,3 —— | B500B
Vo 2R A A L D A e et [ G | —
| oS@ auberkeitsschic
— % S T T e e e S EIAI I _,
(L Y74l OO OO OO oy oS OS® fangs |-quer
| S0 W W W WRWE e
e : S S
1. < JNdevevesvteeulnelr—s teSeCe
|
e = OE%EEQC%]@%@ = gggggo% o Bauwerksdaten
! >/
Anpassung an Yeg und e 00 g OOO@O e Bauart: Stahlbeton  —Spanmbeton- -Stahl  Merbund
Bdschung erforderlich. 7.80 — ‘)
: 1L o @@ T OOO Einwirkung Verkehrslast Lastmodell LM1 nach DIN EN 1991-2/NA
Grabensohle Bestand / O - - Lasten aus Feuerwehrfahrzeug (48 t)
( N N N Militarlastenklasse STANAG ---
{Bca. KRB 5 \\* U Einzelstiitzweiten ( L ) (m) | 4,80
NUONO N Gesamtlange zw. Endauflagern (L) (m) | 9,60
Lichte Weite zw. Widerlagern (L) (m) | 4,00
v Kleinste Lichte Hohe (m) | ca. 0,55
s u . _ Kreuzungswinkel (gon) | ca. 100
) &a‘m —3?2?“ B8 Breite zw. Gelandern (m) | 4,00m zw. der Aufkantung
op 7 s ' 4.90 Briickenfléche (m?)| 27,44
Ansicht Sud
e 45 1L 4.00 1L 45 Endgiltige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen
Entwurfsbearbeitung: o Projekt-Nr..
Datum Zeichen
@ % @ _:::::__ Hiﬁtotrisctl‘lgr | Stahigelander A. ud bearb-
e LMW e
. 8 < 8 % Aufbau. Bestand A... L:I/&f:g;(r)if:;nize%&)rg%eJO Fax.:+49(0)531 209004-99 gepr
I H m—— I ] 7| — I . e — 1 1 N . Gussgsphalt geandert Datum gez. gepruft
] ] Bitumenschweillbahn
! —5— Grundierung d
e | e By T o g0 Voo -szsuizrgzg :
ca.743 | I T F 1 GBK ca.B},3 N " — {1 b
T || y — T = < = | T = L 14,80 e \ “ ! . E e a
| N _ - % 4 ’ . 7466 | . 7466 ! —
Arbeitsebons «H |\ | \ 73,60'— MW | | / y 1ot N \#' <£% 00 v M’ \ 4 { / f s:?l:c:sfsi:mauemerk Stadt Braunschweig Unter .
g ! . I — : I ‘ ; ah nterlage:
Bohrpfahlgert é _ L j_i . 7322 _ _ £ / 7 ///g)g/ S % A /;g/ V/ 7 1/ o % /Wg % 7 %_Ea. 47\ Fachbereich Tiefbau und Verkehr
T bt TH2 % | : VA LV $\/\W2\%%ﬁ4’21 Stral’enklasse und Nr.: FuB- und Radweg Blatt-Nr.: 2
| ~— Edelstahlkonsole gediibelt , )
: 3 Leerroh
Sehritt AA , |10 25L 4.20 eerr; 7rg |,25 1q Streckenbezeichnung: Klostergang . |
Wiso | 1 470 1 1 Gemarkung: Riddagshausen Projekt-Nr.: 18200
4.80 — -
4.00 1.10 Bauwerk: Briicke iiber die Alte Mittelriede o o
' | BW Nr. 1.22.03 bearb. . 98
ez 08.2021 DK
KRB 5 :
0,3 % \ . oo | ngepr.:
-« ® 7% | 48 _ Lo T4 Detail Gelénder Detail Uberbauende | ASB-Nr.. 3729116
S A el S S S S S e s : : :
0 g 7 @7 L | /; )rHalbfertigteilplatte mit 030 Mu M 1:10 Handlauf Robinie M1:25 ! gebrochene Kante Plandarstellung: Ansicht, Draufsicht, Schnitte, Entwurfsplan
Naturstein-ﬁ S : Ortbetonergénzung ’ Ut ss - @ca. 60/90mm o . ] 8:0 L"Jbe_rbauende Details
s | Naf o | IR e oo sl a— e ot
] —— _ - | o J__' 130 be 0 6x45 ezp50cm ! ! R Aufgestellt: Uberpriift:
N\ bauzeitliche Wasser- - ’ g 1 Piosten V', o P e il
L flhrung 2 x @800 T,u s o QR 50/50/5 " / / AV, S S s e / \—__o
Steinschittung 210 © L ﬂ<>\ ver.zinkt /S /S / 7 / (0]
— Kolkschutz T, u,s-s,0 évgzc&gg?;lm .
2,50 tg verzinkt : -
mS, g, gs, fs', u' N | In statischer und konstruktiver Hinsicht In bautechnischer u.
| ; LCI\D geprift: straBenbaubehordlicher Hinsicht iiberpriift:
e o 3,40 T u.fs — ~——— Abdeckplatte e
3,60 ’ Sandstein ’ .
Mik fahl fs % :
(Dauelrprl%vl'ﬁg;r(e;;goamrﬁ 4,00 mS, fo-fs o % AN |
Stahlglied @ 32mm L / “\\ Verankerung SO I
Neigung 1:4, Lange 8,50m e / analog|[Gel 12] NN o0 HI AW
s mS,fs,gs, U ] SO I . Mikroverpresspfahle Gesehen: Genehmigt:
" o ——7 | ﬁ? | (Dauerpfahle) @ 200mm
8,00— g [ S | ﬁ] | Stahlglied @ 32mm
:.::.: - - — = — = = | M | \& Neigung 1:4, Lange 8,50m
= mS, fs, gs,u’ [ S ﬂ_ _ l_ X\& _
12,00 : 12,00 [ o |

37 inZusammenstellung
PlangroBe: 0.58m” (59.4x97.0cm)

Dateipfad: J:\2018\18200 Stadt BS -Briicken Klostergang\3 ENTWURFSPLANUNG\35 ab 08.2021\Plane\CAD\202



AutoCAD SHX Text
Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen


TOP 8

Stadt Braunschweig 20-13921
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Westlicher Ortseingang Waggum

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 25.08.2021
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 08.09.2021 o)
(Anhoérung) .
Planungs- und Umweltausschuss (Entscheidung) 22.09.2021 0]
Beschluss:

,Der Planung und dem Umbau der Bienroder Stralle am westlichen Ortseingang Waggum
gemal der Anlage wird zugestimmt.*

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Planungs- und Umweltausschusses ergibt sich aus § 76 Abs.
3 NKomVG i. V. m. § 6 Nr. 4 lit. a der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig. Im Sinne
dieser Zustandigkeitsnorm handelt es sich bei der Bienroder Strale um eine Stralte mit
Uberbezirklicher Bedeutung, flr die der Planungs- und Umweltausschuss
beschlusszustandig ist.

Anlass

Mit der Drucksache 19-12020 hatte der Bezirksrat 112 beantragt, eine Querungshilfe mit
Verschwenkung einer Fahrspur vor den Bushaltestellen am westlichen Ortseingang Waggum
zu erstellen. Die Umgestaltung des Ortseingangs wurde auch bei den Sitzungen des Runden
Tisches in Waggum thematisiert. Hier wurde besonders auf eine sichere und eindeutige
Einfadelung des Radverkehrs in Richtung Osten hingewiesen.

Planung

Mit der nachfolgend beschriebenen Planung wird eine Geschwindigkeitsreduzierung am
Ortseingang Waggum und die Einrichtung eines sicheren Radwegendes verbunden. Dieses
dient der Verkehrssicherheit und ist einer der Bausteine zur Verkehrsberuhigung in Waggum.

Die gefahrenen Geschwindigkeiten sollen mit Hilfe einer Fahrbahneinengung reduziert
werden. Auf beiden Seiten der Bienroder Stralle soll eine mit Hochborden eingefasste
Einengung entstehen. Die Breite der Fahrbahn ist mit 3,75 m so gewahlt, dass im
Begegnungsfall eine Verstandigung der Kfz-Fahrer erforderlich wird, was die gefahrenen
Geschwindigkeiten deutlich reduziert. Es ist vorgesehen, Baume aulRerhalb des urspriinglich
durchgehenden Strallenquerschnitts anzuordnen, um bei unachtsamer Fahrweise nicht zu
Hindernissen zu werden.

Gleichzeitig wird mit der Planung ein sicheres Radwegende des nordlich der Bienroder

Stralte verlaufenden Zweirichtungsradwegs umgesetzt. Die ortseinwarts fahrenden
Radfahrer kdnnen im Bereich der Einengung die Fahrbahn queren und in deren Schatten
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zunachst auf einem Schutzstreifen und anschlieRend auf der Fahrbahn ihre Fahrt fortsetzen.
Far die Aufstellflache ist es notwendig den Graben auf einer Lange von ca. 3 m zu verrohren.

Die vom Bezirksrat gewilinschte Planung einer Querungshilfe flir FuRganger im Bereich der
Bushaltestelle wird im Zusammenhang mit der Planung des niederflurgerechten Umbaus der
Haltestelle gepriift werden. Diese erfolgt gemaf der Reihenfolge im ,Konzept fir den
barrierefreien Umbau von Bushaltestellen (DS 20-12696). Da die Bushaltestelle zur
Kategorie C des Konzeptes gehdrt, ist nicht mit einem zeithahen Umbau der Haltestellen zu
rechnen.

Informationsveranstaltung

Auf eine Blrgerinformation wurde aufgrund der InfektionsschutzmaRnahmen verzichtet. Die
Planung ist ein Wunsch des Stadtbezirksrates, dem so planerisch nachgekommen wird.

Finanzierung

Die Kostenschatzung betragt ca. 35.000 €. Die Mallnahme wird in 2022 aus dem PSP-
Element/Mallnahmennummer 4S.660020 finanziert.

Leuer

Anlage/n:
Lageplan
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Stadt Braunschweig 21-16635
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

146. Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Braunschweig
"Nahversorger Bevenrode/Grasseler StralRe";

Stadtgebiet sudlich der Ortslage Bevenrode und westlich der
Grasseler StraBe

Auslegungsbeschluss

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat Il 09.08.2021
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 08.09.2021 o)
(Anhdérung) i
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 22.09.2021 O
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 28.09.2021 N
Beschluss:

1. Dem Entwurf der 146. Anderung des Flachennutzungsplanes und der Begriindung mit
Umweltbericht wird zugestimmt.

2. Der Entwurf der 146. Anderung des Flachennutzungsplanes und die Begriindung mit
Umweltbericht sind gemal § 3 Abs. 2 BauGB 6ffentlich auszulegen.

Sachverhalt:

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 Abs. 2 S. 1
NKomVG. Im Sinne dieser Zustandigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung uber die
Auslegung von Bauleitplanen um eine Angelegenheit, Gber die weder der Rat oder die
Stadtbezirksrate zu beschliefien haben, noch der Hauptverwaltungsbeamte zustandig ist.

Daher besteht eine Beschlusszustandigkeit des Verwaltungsausschusses.

Diese wurde auch nicht auf einen Ausschuss gemag § 6 Hauptsatzung Ubertragen. Daher
bleibt es bei der Zustandigkeit des Verwaltungsausschusses.

Inhalt und Verfahren

Dem beiliegenden Entwurf des Anderungsplane§ (Anlage 1) und der Begriindung mit
Umweltbericht (Anlage 2) sind Gegenstand der Anderung, Ziel, Zweck und wesentliche
Auswirkungen der Plananderung zu entnehmen.

Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden geman § 4 (2) BauGB mit
Schreiben vom 28.05.2021 mit Fristsetzung zum 28.06.2021 zur Stellungnahme
aufgefordert.

Die fur die Malistabsebene des Flachennutzungsplanes bedeutenden Inhalte der

Stellungnahmen der Behorden und Trager offentlicher Belange wurden teilweise in die
Begrindung mit Umweltbericht aufgenommen. Der Entwurf des Anderungsplans hat sich
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nicht geandert. Die eingegangenen Stellungnahmen, jeweils mit einer Stellungnahme der
Verwaltung und einem Beschlussvorschlag versehen, sind Bestandteil der Vorlage zum
Planbeschluss im nachsten Verfahrensschritt.

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1: Anderungsplan

Anlage 2: Begrindung mit Umweltbericht
Anlage 3: Niederschrift gem. § 3 (1)
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Stadt % Braunschweig
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146. FNP-Anderung “Nahversorger Bevenrode Grasseler StraRe”

Begriindungsentwurf und Umweltbericht
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Rechtsgrundlagen des Flachennutzungsplanverfahrens
- Stand: 22.06.2021 -

1.1 Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI | S. 3634), zu-
letzt geéndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBI | S. 1728)

1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI | S. 3786)

1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. |1 1991 S. 58), geandert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057)

1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. S. 1274), zuletzt ge-
andert durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBI |
S. 2873)

1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 5
des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. I. S. 306)

1.6 Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprafung (UVPG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), zuletzt ge-
andert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. I. S. 306), neuge-
fasst durch Bekanntmachung vom 18.03.2021 (BGBI. I. S. 540)

1.7 Niedersachsisches Ausflihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
(NAGBNatSchG)
in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI. S. 104), zuletzt geandert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. November 2020 (Nds. GVBI. S. 451)

1.8 Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 28. April 2021 (Nds. GVBI S. 240)

1.9 Regionales Raumordnungsprogramm 2008 fiir den Grof3raum Braunschweig

(RROP) )
In der Fassung der 1. Anderung vom 2. Mai 2020 (Rechtskraft durch Bekanntma-

chung des Zweckverbandes Grof3raum Braunschweig)

1.10 Verordnung Uber das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP)
In der Fassung der Neubekanntmachung vom 26. September 2017 (Nds. GVBI. S.
378)

1.11 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2019 (BGBI Teil | Nr. 48,
S. 2513).

1.12 Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemalier Planungs- und Genehmgiungsverfah-
ren wahrend der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgestz — PlanSIG)
vom 20. Mai 2020 (BGBI. | S. 1041), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 18. Marz 2021 (BGBI. | S. 353)

146. FNP-Anderung Nahversorger Bevenrode Grasseler Stralke Stand: 15.07.2021
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB
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2 Stadtebauliche Grundlagen

Die Stadt Braunschweig zahlt zurzeit Gber 250.000 Einwohner und ist damit die zweitgrofite
Stadt Niedersachsens. Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2008 (LROP)
und im Regionalen Raumordnungsprogramm von 2008 fir den Grolraum Braunschweig
(RROP) ist die Stadt Braunschweig im oberzentralen Verbund mit den Nachbarstadten Wolfs-
burg und Salzgitter als Oberzentrum in Stdost-Niedersachsen mit der Schwerpunktaufgabe
Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstatten verbindlich festgelegt. Im RROP
werden zudem die Ziele und Grundsatze zur Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungs-
strukturen des GrofRraumes Braunschweig weiter definiert. Zur Entwicklung der Versorgungs-
strukturen legt das RROP fest, dass die Nahversorgungsstruktur als wesentliches Element der
kommunalen Daseinsvorsorge in den zentralen Standorten, leistungsfahigen Ortsteilen in den
Gemeinden und Stadtteilzentren der Stadte (integrierte Versorgungsstandorte) bedarfsgerecht
zu modernisieren, zu sichern und zu entwickeln ist.

Im RROP ist der Geltungsbereich angrenzend an die mit ,Vorhandenen Siedlungsbereich o-
der bauleitplanerisch gesicherter Bereich® bezeichnete Ortslage als ,Vorbehaltsflache Land-
wirtschaft“ dargestellt.

Derzeit sind die in Frage stehenden Flachen gemal § 35 Baugesetzbuch (BauGB) planungs-
rechtlich als AuRenbereich einzustufen. Um das Vorhaben umsetzen zu kénnen, muss ein
Bauleitplanverfahren durchgeflihrt werden. Hierzu hat der Investor einen Antrag auf die Auf-
stellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemal § 12 BauGB gestellt und sich
gleichzeitig verpflichtet, die im Zusammenhang mit der Planung und der Realisierung anfal-
lenden Kosten zu Ubernehmen.

Die Flache fiur die der Flachennutzungsplan geandert werden soll, befindet sich am westli-
chen Ortsrand des Ortsteiles Bevenrode, nordwestlich der Grasseler Strafte im direkten An-
schluss an die vorhandene Ortslage. An der Grasseler Stral’e, dem Baugrundstlick gegen-
Uberliegend setzt sich die Bebauung des Ortsteiles fort, sodass die Neubauplanung, auch
wenn sie derzeit dem Auflenbereich zuzuordnende Flachen beansprucht, eine sinnvolle Ar-
rondierung des vorhandenen Siedlungskérpers bildet.

Das Plangebiet selbst ist im Flachennutzungsplan bisher als ,Flache fir die Landwirtschaft*
dargestellt. Da der geplante, nicht raumbedeutsame Lebensmittelmarkt der Nahversorgung
dient, wird der Bereich zuklnftig im Flachennutzungsplan als Wohnbauflache dargestellt. Der
vorhabenbezogene Bebauungsplan ,Nahversorger Bevenrode/ Grasseler Stral3e”, BV 18, wird
im Parallelverfahren aufgestellt und ist durch die 146. Anderung des Flachennutzungsplans
entwickelt.

146. FNP-Anderung Nahversorger Bevenrode Grasseler Stralke Stand: 15.07.2021
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB
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Zukunftige Darstellung im FNP

Kartengrundlage:
Amtlicher Stadtplan der Stadt Braunschweig, Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

3 Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Planung

Im Braunschweiger Stadtteil Bevenrode besteht seitens eines Projektentwicklers sowie des
Stadtbezirksrates das Interesse, einen Lebensmitteldiscounter anzusiedeln. Geplant ist ein
Nahversorger mit 800 m? Verkaufsflache zzgl. einer Backerei mit 22 m? Verkaufsflache.

Im Ortsteil Bevenrode gibt es nach wie vor keinerlei Nahversorgung. Die nachstgelegene
Méglichkeit im Braunschweiger Stadtgebiet liegt im Ortsteil Waggum am westlichen Ortsaus-
gang und ist somit ful3laufig nicht zu erreichen. Daher hat sich auch der Stadtbezirksrat 112
Bienrode-Waggum-Bevenrode fiir die Ansiedlung eines Nahversorgers im Ortsteil Bevenrode
ausgesprochen.

Eine von der Verwaltung diesbezlglich in Auftrag gegebene Vertraglichkeitsanalyse liegt vor
und kommt zu dem Ergebnis, dass ein Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsflache von 800
gm zuziglich einer Backerei mit 22 gm Verkaufsflache als nicht raumbedeutsam anzusehen
ist.

Der vorgesehene Standort am Ortseingang von Bevenrode liegt verkehrsginstig und ist den-
noch aus allen Bereichen des Ortsteils fuBlaufig zu erreichen. Durch die Ansiedlung eines
Lebensmittelmarktes wird die Nahversorgungssituation insbesondere flr die Einwohner Be-
venrodes, die Uber kein eigenes Kraftfahrzeug verfigen, wesentlich verbessert. Damit wird
der Ortsteil als Wohnstandort aufgewertet.

ErschlieBung
Der geplante Standort ist direkt an die Grasseler Straf’e an das Strallennetz und Uber eine

Buslinie im Halbstunden-Takt an die Innenstadt mit dem OPNV angebunden. Die nachstge-
legene Haltestelle ,Am Klei“ ist weniger als 300 m entfernt.

Der Planbereich befindet sich nordwestlich der Grasseler Strafe. Nach der Verkehrsmen-
genkarte der Stadt Braunschweig wird die Grasseler Stral3e von 3.200 bzw. 3.400 Kfz/24h
an Werktagen befahren. Durch das Verkehrsaufkommen des geplanten Nahversorgers ist
mit vergleichsweise geringen Veranderungen der Verkehrsbelastung zu rechnen.

146. FNP-Anderung Nahversorger Bevenrode Grasseler StraRe Stand: 15.07.2021
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB
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Einzelhandel

Der grof¥flachige Einzelhandel unterliegt den Regelungen des LROP 2017. Darunter fallen
keine Betriebe der wohnortbezogenen Nahversorgung, deren Sortiment zu mindestens 90 %
aus Lebensmitteln und Drogeriewaren (periodische Sortimente) besteht und deren Umsatz
zu mehr als 50 % mit Kaufkraft aus einem fuRlaufigen Einzugsbereich generiert wird.

Gemal dem Einzelhandelsvertraglichkeitsgutachten von Stadt+Handel, 2019 und ihrer er-
ganzenden Stellungnahme vom 20.05.2020 handelt es sich (auch unter Einbeziehung des
Backshops) um ein nicht raumbedeutsames Vorhaben der ,wohnortbezogenen Nahversor-
gung“i. S. d. LROP Niedersachsen 2017. DarUber hinaus dient das beabsichtigte Vorhaben
vorwiegend der Nahversorgung der Bevolkerung. Im Gutachten wird geklart, dass die Regel-
vermutung geman § 11 Abs. 3 BauGB widerlegt wird und eine atypische Fallgestaltung vor-
liegt.

Die Kennzahlen zum Nachweis der ,wohnortbezogenen Nahversorgung“ sind der folgenden
Tabelle zu entnehmen:

Verkaufsflache in m? 800 m?,

(822 m? incl. Backshop)
Kern- und Randsortiment (prozentualer Anteil) > 90 % periodische Sortimente
(s. Stadt+Handel 2019, S. 36) < 10 % aperiodische Sortimente
in Bevenrode zu erwartender Umsatz periodische 3,1 Mio €
Sortimente in Euro (s. Stadt+Handel 2019, S. 24) (3,3 Mio € incl. Backshop®)
in Bevenrode zu erwartender Umsatz aperiodische 0,3 Mio €*

Sortimente in Euro
in Bevenrode zu erwartende Flachenproduktivitat pro m?in | 4.250 €
Euro (Stadt+Handel 2019, S. 27)

Kaufkraft pro Person in Euro fir periodische Sortimente 3.186 €*
(Stadt+Handel 2019: Nahrung und Genussmittel Tab. 2, S. | (Nahrungs- und Genussmittel:
23; Drogeriewaren S. 14, 16, s.¥) rd. 4,5 Mio €/ 1.613 EW = 2.801

€; Drogeriewaren: 385 €)
Angenommene Bindungsquote der relevanten Kaufkraftim | 35%
fuBlaufigen Einzugsbereich (s. Stadt+Handel 2019, S. 24)

Bendtigte Einwohner im Einzugsgebiet 2.780

(= Umsatz / (Kaufkraftbindungsquote * Kautkraft pro (2.959 incl. Backshop®)
Person fir periodische Sortimente

Einwohner im ful3laufigen Einzugsbereich, absolut 1.613

(vgl. Stadt+Handel 2019, S. 14)
Anteil Einwohner im fuBllaufigen Einzugsbereich von bend- | 58%

tigten Einwohnern im Einzugsgebiet (55% incl. Backshop*)
(vgl. Stadt+Handel 2019, S. 38)
* eigene Berechnung auf Basis Stadt+Handel 2019 und Stadt+Handel 2020 (ergéanzender Stel-
lungnahme vom 20.05.2020)

Herleitung der Kaufkraft

Der Unterschied zwischen den Kaufkraftzahlen IfH KoIn 2019 bzw. dem Prognosejahr 2023
und den in der ,CIMA Kaufkraftstudie 2014: Landerreport Niedersachsen" genannten Zahlen
durfte sich neben ggf. abweichender Methodik insbesondere aus dem zeitlichen Versatz zwi-
schen 2019 (IfH) und 2014 (CIMA) erklaren. Ein Vergleich der bundesdurchschnittlichen
Kaufkraft pro Einwohner im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel der IfH 2014 und
IfH 2019 bestatigt eine positive Kaufkraftentwicklung in diesem Zeitraum von rd. 10 %.

Des Weiteren ist bzgl. des Unterschieds der Kaufkraftzahlen zu berlcksichtigen, dass die
durchschnittliche Kaufkraftkennziffer im Untersuchungsraum rd. 111 (vgl. IfH 2019) betragt

146. FNP-Anderung Nahversorger Bevenrode Grasseler Stralke Stand: 15.07.2021
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und somit das Kaufkraftniveau als deutlich Gberdurchschnittlich im Vergleich zum Bundes-
durchschnitt einzuordnen ist.

Tabellarische Herleitung der Kaufkraft Bevenrodes gemaf Gutachten Stadt+Handel (S+H) im
Verhaltnis zur Kaufkraft 2014 gemal CIMA-Kaufkraftreport Niedersachsen (eigene Berechnun-
gen)

Bezugsraum und -zeit sowie Quelle Kaufk(r€a)ff gegengt?;?ry:rzxgg
Niedersachsen 2014 (CIMA) 2.083

Braunschweig 2014 (CIMA) 2.229 +7%
Braunschweig 2019 (Zuwachs gem. S+H) 2.452 +10%
Braunschweig Nord 2019 (Untersuchungsraum, S+H) 2.699 +10,1%
Braunschweig Nord 2023 (Untersuchungsraum, S+H) 2.793 +3,5%
Bevenrode 2023 (S+H) 2.801 +0,3%

*Unterschiedliche Begrifflichkeiten weisen auf mdgliche Unterschiede bei der Methodik hin: CIMA
2014: Lebensmittel, Reformwaren; Stadt+Handel 2019: Nahrungs- und Genussmittel

Erlauterungen zur Sortimentszusammensetzung des Planvorhabens

Es ist davon auszugehen, dass die Sortimente des Lebensmitteldiscounters in Bevenrode
wie in Deutschland fir Discounter Ublich aufgeteilt werden.

Bei den auf dem deutschen Markt agierenden Discountbetreibern liegt

der Verkaufsflachen-Anteil des Sortiments Nahrungs- und Genussmittel i. d. R. bei 80
OA),

der Verkaufsflachen-Anteil des Sortiments Drogeriewaren bei rd. 10 % und

der Verkaufsflachen-Anteil der Randsortimente, welcher auch die turnusmafig wech-
selnden Aktionswaren umfasst und sich aus nahversorgungsrelevanten, zentrenrele-
vanten und nicht zentrenrelevanten Sortimenten zusammensetzt, bei

i. d. R. max. 10%.

Dementsprechend entfallen mehr als 90 % der Gesamtverkaufsflache des Planvorhabens
(Lebensmitteldiscounter und Backerei) auf periodische Sortimente gemal LROP Nieder-
sachsen 2017.

Erlauterungen zur Umsatzherkunft des Planvorhabens

Vor dem Hintergrund der Wettbewerbsstrukturen, der Lage des Vorhabenstandorts sowie
der Verkehrsbeziehungen wurde fir das Einzugsgebiet, welches die Braunschweiger Stadt-
teile Bevenrode und Waggum sowie die Ortsteile Grassel und Bechtsbuittel der Gemeinde
Meine umfasst, ein Marktanteilskonzept flir das Hauptsortiment Nahrungs- und Genussmittel
berechnet. In dem Marktanteilskonzept wird auch ein Streuumsatz i. H. v. rd. 5 % von auler-
halb des abgeleiteten Einzugsgebiets fur die Berechnungen angenommen.

Aus dem. Marktanteilskonzept ergibt sich eine Umsatzprognose i. H. v. 2,7 Mio. € p.a. fir
Nahrungs- und Genussmittel des geprtften potenziellen strukturpragenden Lebensmittel-
marktes in Bevenrode.

Die Kaufkraft liegt in Braunschweig deutlich iber dem Bundes- und Landesdurchschnitt. Ge-
maf dem Gutachter zur Verfligung stehenden postleitzahlbezogenen Kaufkraftzahlen des
IfH betrug die Kaufkraft 2019 fir Nahrungs- und Genussmittel 2.706 € je Einwohner. Der
Gutachter geht von 3% Kaufkraftzuwachs bis zum fir das Gutachten zugrunde gelegten Jahr
2023 aus.

Der fulaufige Einzugsbereich des konkreten Planvorhabens Netto Marken-Discount umfasst

146. FNP-Anderung Nahversorger Bevenrode Grasseler Stralke Stand: 15.07.2021
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den gesamten Braunschweiger Stadtteil Bevenrode mit ca. 1.613 Einwohnern (Darstellung
1.000m-Isochrone s. Stadt+Handel 2019, S. 38).

Entsprechend werden aus dem ful3laufigen Einzugsgebiet des Planvorhabens bzw. dem
Stadtteil Bevenrode rd. 58 % des Vorhabenumsatzes im Kernsortimentsbereich Nahrungs-
und Genussmittel (inkl. Getranke) generiert. Flr den Umsatz der geplanten Backerei ist im
Rahmen dieser Bewertung von einer zum Lebensmitteldiscounter vergleichbaren Umsatz-
herkunft auszugehen, wenngleich fur diese der Umsatzanteil aus Zone | noch héher ausfal-
len durfte als fur den Lebensmitteldiscounter.

Somit stammen mehr als 50 % des Umsatzes von Kunden aus dem fuBlaufigen Einzugsbe-
reich gemal LROP Niedersachsen 2017.

4 Umweltbericht

4.1 Beschreibung der Planung

Am stdwestlichen Ortsrand von Bevenrode ist die Ansiedlung eines Nahversorgers geplant.
Der Geltungsbereich der vorliegenden Flachennutzungsplananderung ist ca. 1 Hektar grof3.
Derzeit wird die Flache ackerbaulich genutzt.

4.2 Planerische Vorgaben und deren Berucksichtigung, Quellen

Die konkreten Auswirkungen der im folgenden genannten Grundlagen auf die Planung und
deren Berticksichtigung im Rahmen der Planung werden, soweit erforderlich, bei der Be-
schreibung und Bewertung der Umweltsituation in Kap. 4.4 wiedergegeben.

Im Rahmen einer FNP-Anderung sind die grundsatzlichen Anforderungen an die Beriicksich-
tigung der Ziele des Umweltschutzes in der Bauleitplanung, die sich aus dem Baugesetz-
buch und den einschlagigen Fachgesetzen und Fachplanen ergeben, zu beachten. In diesen
Fachgesetzen und Fachplanen schlagen sich die auf Ebene der Europaischen Union und auf
Bundes- Landes- oder kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen nieder. Dabei
sind die konkret fiir den Planungsraum formulierten Vorgaben und Entwicklungsziele der ge-
nannten Grundlagen auszuwerten und bei der Planaufstellung zu berlcksichtigen. Soweit er-
forderlich, erfolgt eine konkrete Nennung der berlcksichtigten ibergeordneten planerischen
und gesetzlichen Vorgaben in Kap. 4.4.

Fir das Stadtgebiet von Braunschweig liegen Fachplanungen und Gutachten vor, die um-
weltbezogene Informationen und Ziele enthalten und sich in unterschiedlicher Tiefe mit dem
Plangebiet auseinandersetzen. Es handelt sich um folgende Unterlagen:

. Regionales Raumordnungsprogramm, 2008

. Landschaftsrahmenplan, 1999, Aktualisierung 2014

) Stadtklimaanalyse Braunschweig, GEO-NET, 2017/2018, Teil 1 und Teil 2

. Integriertes Klimaschutzkonzept fur die Stadt Braunschweig, GEO-NET, 2010
J Luftreinhalte- und Aktionsplan Braunschweig, 2007

o Larmaktionsplan Braunschweig, 2020
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e Braunschweig — Bevenrode, Tragfahigkeitsanalyse fur die mégliche Entwicklung eines
Lebensmittelmarktes, Einordnung eines konkreten Planvorhabens in den LROP Nieder-
sachsen 2017 sowie Prifung der Widerlegbarkeit der Regelvermutung gemai § 11 Ab-
satz 3 Satz 4 BauNVO, Stadt und Handel, August 2019

e Erlauterungen zum Gutachten Braunschweig-Bevenrode (Stadt und Handel 2019), Stadt
und Handel, Mai 2020

Daruber hinaus wurden im Rahmen verbindlichen Bauleitplanung weitergehende, auf die
konkrete Planung bzw. konkrete Situation bezogene Fachplanungen und Gutachten erstellt.

e Schalltechnische Untersuchung Projekt-Nr. 5835; Immissionsschutz — Bauleitplanung,
Schallimmissionsprognose ,Neubau Lebensmittelmarkt, Grasseler Strale in 38110
Braunschweig®“; Version 1.0, 07.06.2021; Ingenieurbiro Goritzka Akustik

e Schalltechnische Untersuchung Projekt-Nr. 5836; Immissionsschutz — 16. BImSchV,
Schallimmissionsprognose ,Aufweitung der Grasseler Strafte in 38110 Braunschweig®;
Version 1.0, 07.06.2021; Ingenieurburo Goritzka Akustik

e Faunistischer Fachbeitrag, Corax Géttingen, 2020

e Baugrundgutachten, Kraus & Coll. Geokonsult GmbH & Co. KG, 05.02.2020

e Eingriffsbilanzierung, Dr. Schwahn, Landschaftsplanung.

Sonstige Quellen

* Umweltkarten des Niedersachsischen Ministeriums fir Umwelt, Energie, Bauen und Kii-
maschutz

* Landesamt flr Bergbau, Energie und Geologie (LBEG): NIBIS®Kartenserver

4.3 Beschreibung der Methodik der Umweltprifung und Beurteilung der Informations-
grundlagen

Es wird darauf hingewiesen, dass zum aktuellen Verfahrensstand die Umweltpriifung noch
nicht abgeschlossen ist. Die in diesem Umweltbericht beschriebenen Ergebnisse der Um-
weltprifung geben den aktuellen Kenntnisstand wieder. Dieser Kenntnisstand wird im Rah-
men der noch ausstehenden Verfahrensschritte (Beteiligung der Offentlichkeit geman § 3 (2)
BauGB) vervollstandigt.

Die Umweltprifung bezog sich im Wesentlichen auf das Plangebiet bzw. — soweit erforder-
lich, auf dessen nédhere Umgebung. Gegenstand der Umweltprufung sind nach MalRgabe des
Baugesetzbuches die flr den Betrachtungsraum und das Planvorhaben planungs- und ab-
wagungserheblichen Umweltbelange.

Die Umweltprifung wurde nach folgender Methodik vorgenommen:

1. Auswertung der unter 4.2 genannten Planerischen Vorgaben und Quellen. Die bei der
Erstellung insbesondere von Fachgutachten jeweils angewandten technischen und
sonstigen Untersuchungsmethoden sind diesen Quellen zu entnehmen bzw. soweit er-
forderlich in Kap. 4.4 beschrieben.

Ortsbegehungen

Auswertung der unter den Verfahrensschritten der Beteiligung der Behoérden und sonsti-
gen Trager offentlicher Belange gemaf §§ 4 (1) und 4 (2) BauGB ermittelten Informatio-
nen

4. Die Beurteilung der Planung im Sinne der Eingriffsregelung erfolgt im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens auf Basis der konkreten Planung.
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Die Untersuchungstiefe der Umweltpriifung orientiert sich gemaf § 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB
an den Darstellungen dieser FNP-Anderung. Gepriift wird, welche erheblichen Auswirkungen
auf die Umweltbelange bereits auf der Ebene des Flachennutzungsplans erkennbar sind.
Eine vertiefte Prifung erfolgt im Rahmen des Bebauungsplans auf Basis einer konkreteren
Planung.

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen sowie Kenntnis-
licken bestanden nicht.

4.4 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen

Da die Flachennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung mit ihren Darstellungen
keine Baurechte festsetzt, sind die moglichen Auswirkungen wahrend der Bauphase und
wahrend der Betriebsphase nicht abschatzbar. Diese werden auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung konkretisiert.

4.41 Mensch und menschliche Gesundheit

4.4.1.1 Betroffenheit Mensch

Durch die Realisierung des Planvorhabens wird die Nahversorgung in Bevenrode und den
umliegenden Ortschaften gesichert. Durch die Fortsetzung des am Ortsrand endenden Geh-
weges wird die fuRlaufige Erreichbarkeit des Einkaufsmarktes sichergestellt und somit die
Nahversorgungsfunktion fir die Bewohner von Bevenrode unterstitzt. Davon profitieren alle
Bewohner, insbesondere die Personen, die in ihrer Mobilitat eingeschrankt sind. Zukunftig
kénnen Einkaufe im Ort auch zu Ful® oder mit dem Fahrrad erledigt werden.

Der Mensch und die menschliche Gesundheit kdnnen durch Emissionen/Immissionen ver-
schiedenster Arten oder auch durch andere Auswirkungen der Planung bzw. deren Umset-
zung direkt oder indirekt betroffen sein. Diese Auswirkungen kdnnen sowohl einzelne Men-
schen als auch die Bevdlkerung betreffen. Soweit die Auswirkungen den Schutzgltern (z.B.
Boden, Wasser, Klima, Luft) direkt zugeordnet werden kdnnen, werden sie in den entspre-
chenden Kapiteln des Umweltberichtes aufgeflihrt. Soweit eine solche Zuordnung nicht még-
lich ist, werden die Auswirkungen im Folgenden aufgefuhrt. Es handelt sich dabei im We-
sentlichen um den Aspekt Larm.

4.4.1.2 Larm

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Auf den Geltungsbereich wirken bereits heute verschiedene Larmquellen ein, bei denen es
sich Uberwiegend um den Verkehr auf der Grasseler Stralie (K4) handelt und die durch den
suddostlich der Grasseler Stral’e gelegenen Gewerbebetrieb generierten Immissionen.

Das Plangebiet wird aktuell landwirtschaftlich genutzt. DemgemafR kann es an der umliegen-
den Wohnbebauung saisonal (z.B. Erntezeit) zu Larmbeeintrachtigungen kommen. Landwirt-
schaftliche Nutzungen gelten im Allgemeinen als privilegiert und Larmbeeintrachtigungen die-
ser Art sind in unmittelbarer Wohnnachbarschaft zu landwirtschaftlichen Flachen als ortsty-
pisch zu bezeichnen und daher im Allgemeinen hinzunehmen.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchflihrung der Planung
Es sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine relevanten Veranderungen gegeniber der ak-
tuellen Situation zu erwarten.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung
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Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes BV 18 wurden zwei schalltechnische Unter-
suchungen vom Ingenieurbiro Goritzka Akustik (Juni 2021) durchgefiihrt. Dabei wurden
Schallimmissionsprognosen fir den Neubau eines Lebensmittelmarktes sowie fir die Auf-
weitung der Grasseler Stralde in zwei getrennten Gutachten erstellt. Dazu wurden die Ge-
rauscheinwirkungen der umliegenden bestehenden Emissionsquellen auf das Plangebiet,
sowie die Auswirkungen der kunftigen Emissionsquellen im Plangebiet auf die Umgebung,
nach den aktuellen und einschlagigen Regelwerken zum Immissionsschutz erfasst und beur-
teilt sowie Empfehlungen zum Schallschutz erarbeitet.

StraBenverkehrslarm

Die Berechnung der StralRenverkehrslarmemissionen erfolgte nach Vorgabe der Anlage 1
der 16. BImSchV (,Verkehrslarmschutzverordnung®) - RLS 90 (,Richtlinien fur den Larm-
schutz an Stralen’) - unter Bericksichtigung der Verkehrsmengen fir den Prognosehorizont
2030 ohne (= Prognosenulifall) und mit (= Prognoseplanfall) den Verkehrsmengen des Plan-

vorhabens, d. h. unter Beachtung des von dem Nahversorger hervorgerufenen Verkehrs.

Mit dem geplanten Lebensmittelmarkt ist eine Aufweitung der Grasseler Stral3e fur den Bau
einer Querungshilfe 6stlich der Stellplatzzufahrt geplant. Im Rahmen der schalltechnischen
Untersuchung (Projekt-Nr. 5836) wurde analysiert, ob durch den geplanten Eingriff in die
Grasseler Stralle gemal 16. BImSchV eine wesentliche Anderung aufgrund eines erhebli-
chen baulichen Eingriffs vorliegt.

Die Gegenuberstellung der Beurteilungspegel vor und nach Durchfihrung der Baumal3nah-
men belegt, dass an keinem Immissionsort eine wesentliche Pegelerhéhung prognostiziert
wurde. Somit stellt die Erweiterung der Grasseler Stral3e fir den Bau einer Querungshilfe far
die untersuchten Immissionsorte keine wesentliche Anderung im Sinne der 16. BImSchV dar.
Ein Anspruch auf Schallschutz 1asst sich entsprechend nicht ableiten.

Gewerbelarm

Entsprechend der DIN 18005-1 (s. A - Rahmenbedingungen) erfolgte die Beurteilung von ge-
werblichen Anlagen nach der TA Larm auf Grundlage der DIN ISO 9613-2, im vorliegenden
Fall fir eine Mittenfrequenz f = 500 Hz und fiir eine meteorologische Korrektur Cnet mit

Co = 0 dB bei mittlerer Mitwindwetterlage unter Anwendung des alternativen Verfahrens ge-

maf Nr. 7.3.2 der DIN I1SO 9613-2.

Neben den in der Bauleitplanung zu bericksichtigenden Orientierungswerten der DIN 18005-
1 sind im Rahmen der Baugenehmigungen fir den Nahversorger mit Backshop die Immissi-
onsrichtwerte (IRW) der TA Larm heranzuziehen. Die TA Larm sieht fir Allgemeine Wohnge-
biete wie die DIN 18005 fur gewerblichen Larm Immissionsrichtwerte von 55 dB(A) tags und
40 dB(A) nachts vor.

Im direkten Einzugsgebiet der Anlage befindet sich siidwestlich des Geltungsbereichs A ein
gewerblich genutztes Grundstiick (Grasseler Stralte 54). Da bei einer ersten Berechnung die
Zielvorstellung den Immissionsrichtwert der TA Larm um > 6 dB(A) zu unterschreiten nicht
erreicht wurde, wurde entsprechend diese Vorbelastung mitbertcksichtigt und zusammen
mit der Zusatzbelastung (Planvorhaben) die Gesamtbelastung ermittelt.

Im Ergebnis zeigte sich, dass unter Einschrankung der Offnungs- und Lkw-Anlieferzeiten auf
7:00 bis 21:45 Uhr und mit einer Schallddmmung der lufttechnischen Anlagen eine Einhal-
tung der Immissionsrichtwerte der TA Larm an der Wohnbebauung in der Nachbarschaft er-
reicht wird; dies trifft auch fir die Spitzenpegel zu.
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4.4.1.3 Sonstige Emissionen/Immissionen

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Neben Larm kann es im Geltungsbereich durch die landwirtschaftliche Nutzung saisonal zu
Staub- und Geruchsbeeintrachtigungen kommen. Diese Beeintrachtigungen sind in unmittel-
barer Wohnnachbarschaft zu landwirtschaftlichen Flachen als ortstypisch zu bezeichnen und
daher im Allgemeinen hinzunehmen. Des Weiteren ist bei einem vorauszusetzenden ord-
nungsgemafen landwirtschaftlichen Betrieb mit keinen erheblichen Belastigungen zu rech-
nen, die bzgl. Geruch oder Staub erhebliche nachteilige Auswirkungen hervorrufen wirden.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfiihrung der Planung
Es sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine relevanten Veranderungen gegeniber dem
aktuellen Zustand zu erwarten.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfihrung der Planung

Durch den Betrieb des Nahversorgers kann es insbesondere in den Wintermonaten aufgrund
der Werbeanlagen und Parkplatzbeleuchtung an der schutzbedurftigen Wohnnachbarschaft
zu Lichtimmissionen kommen. Entsprechend sind die Beleuchtungsanlagen so zu wahlen
und auszurichten bzw. abzuschirmen, dass es zu keiner erheblichen Beeintrachtigung an
den angrenzenden Bebauungen kommt. Dabei sind die Anforderungen der Unteren Natur-
schutzbehoérde — insbesondere bzgl. der Insekten - mit zu bertcksichtigen. Gemanr § 22 Bim-
SchG besteht die Pflicht des Betreibers einer Baustelle diese so zu betreiben, dass schadli-
che Umwelteinwirkungen (hier: Staub-, Licht- und Erschitterungsemissionen) verhindert wer-
den, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind und nach dem Stand der Technik un-
vermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmal? beschrankt werden. Nahe-
res hierzu wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung geregelt.

4.4.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Naturschutz

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde im Bereich der Eingriffsflache samt Puffer-
bereich eine Brutvogelkartierung sowie eine Kartierung des Feldhamsters durchgefiihrt und
ein faunistischer Fachbeitrag erstellt. AuRerdem wurde eine Biotoptypenkartierung nach
DRACHENFELS (2016) vorgenommen.

Im Zuge der Kartierungen wurden keine Hinweise auf den Feldhamster sowie andere Tierar-
ten des Anhang IV der FFH-Richtlinie im Geltungsbereich inkl. Pufferbereich festgestellt.
Innerhalb des Geltungsbereichs wurden im Rahmen der Brutvogelkartierung keine Brutnach-
weise erbracht. Auf den angrenzenden Flachen, insbesondere im Siedlungsbereich, konnten
15 Brutvogelarten sowie vier Arten als Nahrungsgast bzw. Uberfliegend festgestellt werden.
Als typischer Vogel der Agrarlandschaft wurde die Feldlerche gesichtet, allerdings aufierhalb
des Untersuchungsraumes, sodass eine Betroffenheit dieser Art durch das Vorhaben nicht
eintreten wird.

Pflanzen
Naturraumlich ist der Planungsraum des Naturraumes ‘Geest” zuzuordnen. Als heutige po-
tentiell naturliche Vegetation wirde dort ein Geildblatt-Eichen-Hainbuchenwald oder ein

Waldziest- Eichen-Hainbuchenwald stocken.

Wie auch angrenzende Flachen im Stidwesten und Westen wird der Geltungsbereich, wie
der gesamte Untersuchungsraum, als Acker bewirtschaftet und war im Untersuchungszeit-
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raum 2020 mit Winterweizen bestellt. Da sich das Pflanzeninventar auf den konventionell be-
wirtschafteten Getreideflachen im Wesentlichen auf die Kulturpflanzen beschrankt, kénnen
sich aufgrund der intensiven Nutzung (starke Mechanisierung, hoher Herbizideinsatz und
grof¥flachige Monokulturwirtschaft) nur sehr wenige Graser und Krauter etablieren, die zu-
meist zu den extrem widerstandsfahigen Ackerwildpflanzen gehéren. Geschutzte Pflanzenar-
ten sowie Arten der Roten Liste wurden nicht gefunden.

Die Grasseler Stral’e wird von einem ca. drei Meter breiten, artenarmen Rain begleitet, in
dem sich eine Vegetation der halbruderalen Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte etab-
liert hat und im Vergleich zum Acker hdherwertig anzusehen ist.

Unter dem Begriff der biologischen Vielfalt oder auch Biodiversitat versteht man die Vielfalt
des Lebens auf der Erde, von der genetischen Vielfalt Gber die Artenvielfalt bis hin zur Viel-
falt an Okosystemen und Lebensraumen.

Der Geltungsbereich liegt am siidwestlichen Ortsrand von Bevenrode und stellt einen Uber-
gangsbereich zwischen der freien Landschaft und dem Dorf dar. Nach dem Landschaftsrah-
menplan wird der Planbereich als Acker dargestellt und die Leistungsfahigkeit des Natur-
haushaltes zum Erhalt von Arten und Lebensgemeinschaften als stark eingeschrankt einge-
stuft. Durch die Lage an der Landesstral3e und der Siedlungsflachen im Stidosten, Westen
und Nordosten sind nicht nur die Austauschprozesse im biologisch-6kologischem Sinne mit
der freien Landschaft, sondern die biologische Vielfalt insgesamt eingeschrankt, was sich

u. a. im eher geringen Angebot an Lebensraumen zeigt, die sich nur bestimmte, an die stad-
tische Umgebung angepasste Tier- und Pflanzenarten erschlie3en kénnen.

Weder im Geltungsbereich, noch in seiner unmittelbaren Umgebung, sind gesetzlich ge-
schitzten Natur-/Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, geschitzte Landschaftsbe-
standteile, Europaische Vogelschutz- oder FFH-Gebiete vorhanden. Nach dem Landschafts-
rahmenplan erfiillen der Planungsraum und die Beberbachaue jedoch die potentielle Voraus-
setzung flr die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet. Das Biotopentwicklungspotential
der Boden fur spezialisierte, schutzwirdige Vegetation wird aufgrund des trockenen, nahr-
stoffarmen Standortes als hoch eingestuft.

Die Abschichtung der betroffenen Arten erfolgt nach Habitat- und Arealrestriktionen. Danach
ware die Wirkung des Bauvorhabens ausschlief3lich auf Brutvégel und Saugetiere zu beurtei-
len. Das Projekt bedingt, dass auf der Untersuchungsflache im unmittelbaren Bereich der
baulichen Tatigkeiten der derzeit vorhandene Lebensraum vollstandig zerstort wird. Der Ver-
botstatbestand der Tétung wird aller Voraussicht nach nicht einschlagig, wenn das Abschie-
ben aul3erhalb der Brutzeit vorgenommen wird. Auch eine erhebliche Stérung im Sinne des §
44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist nicht zu erwarten, da bei dem erfassten Artenspektrum im
Nahbereich von keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes lokaler Populationen aus-
zugehen ist.

Prognose uber den Umweltzustand ohne Durchflihrung der Planung
Sofern die landwirtschaftliche Nutzung als Acker weiterhin ausgetibt wird, bleiben die vorlie-
genden Verhaltnisse unverandert.

Prognose uber den Umweltzustand bei Durchfihrung der Planung

Durch eine geplante Umnutzung der Flache wird der Lebensraum von Tier- und Pflanzenar-
ten der Ackerlandschaft verringert und durch ein Artenspektrum der Siedlungsbiotope und
des Siedlungsrands ersetzt. Allerdings ist aufgrund der intensiven Ackernutzung das Artenin-
ventar auf dem Standort sehr gering. Die Uberwiegende Zahl der erfassten Végel wurde in
den angrenzenden Siedlungs-Flachen beobachtet. Als typischer Vogel der Agrarlandschaft
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wurde die Feldlerche gesichtet, allerdings aul3erhalb des Untersuchungsraumes, sodass
eine Betroffenheit dieser in den Roten Listen des Landes Niedersachsen und der Bundesre-
publik Deutschlands jeweils als ,gefahrdet” eingestuften Art nicht zu erwarten ist.

Dass bei einer flachenmalig eher geringen Ausdehnung des Siedlungsbereiches eine Ver-
drangung weiter entfernt britender Feldlerchen stattfindet im Sinne einer Stérung, ist nicht
besonders wahrscheinlich. Noch unwahrscheinlicher ist es, dass sich bei der vorherrschen-
den Landschaftsstruktur der Erhaltungszustand der lokalen Population durch das Planvorha-
ben verschlechtern wird.

Als MaRRnahme zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden wird fir er-
forderlich gehalten, dass vor Beginn der Baumaf3nahmen der Geltungsbereich auf das Vor-
kommen von Brutvdgeln erneut untersucht wird. Eine Untersuchung auf far Brutvogel entfallt,
wenn die Erschlielungsarbeiten auRerhalb der Brutzeit (ca. Anfang September bis Ende
Februar) beginnen.

4.4.3 Flache

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)
Die Uberplante Flache ist nicht versiegelt und wird ackerbaulich genutzt.

Prognose uber den Umweltzustand ohne Durchflihrung der Planung

An dem Versiegelungsgrad der Flachen wird sich ohne Durchfiihrung der Planung wahr-
scheinlich zunachst wenig andern. Die Flache wirde auch weiterhin einer Ackernutzung un-
terliegen und somit dem Naturhaushalt zur Verfligung stehen. Aufgrund der Lage am Orts-
rand von Bevenrode und dem derzeitigen Siedlungsdruck ist jedoch langfristig eine bauliche
Siedlungsentwicklung dieser Flache nicht ausgeschlossen.

Prognose uber den Umweltzustand bei Durchfihrung der Planung

Die landwirtschaftlich genutzte Flache wird in eine Bauflache umgewandelt. Die Inanspruch-
nahme einer bislang unbebauten Flache hat einerseits aufgrund des Flachenverlustes vor
allem fur die Schutzglter Boden, Flora, Fauna, Landschaft und die Belange der Landwirt-
schaft negative Auswirkungen. Durch die geplante Bebauung geht die Flache fur die land-
wirtschaftliche Nutzung verloren. Diese Flacheninanspruchnahme wird auf das erforderliche
Mindestmal} reduziert.

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden, neben Ausgleichsmalinahmen auf der
Vorhabenflache auf einer externen Flache (Geltungsbereich B im parallelen Bebauungsplan-
verfahren BV 18), MalRnahmen zur Extensivierung einer ackerbaulich genutzten Flache fest-
gesetzt. Die Flache geht als ackerbaulich genutzte Flache verloren wird durch eine zukinf-
tige extensive Bewirtschaftungsform jedoch weiterhin landwirtschaftlich genutzt und natur-
schutzfachlich aufgewertet.

4.4.4 Boden

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Der Geltungsbereich befindet sich in der Bodenlandschaft der Lehmgebiete im Rahmen der
Bodengrolllandschaft der Geestplatten und Endmoranen. Der geologische Untergrund wird
bestimmt durch Geschiebedecksande Uber Geschiebelehmen. Er wird in der geologischen

Kartiereinheit als ,Schluff, schwach tonig / feinsandig z.T. tonig’ festgesetzt. Quartare Abla-
gerungen weisen eine Machtigkeit von 2 bis 10 Metern auf und befinden sich in einer Héhe
von 60 bis 80 Metern tber N.N.

Der Boden wird im niedersachsischen Kartenserver NIBIS des Landesamtes flr Bergbau,
Energie und Geologie wie folgt dargestellt und bewertet:
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Das Ertragspotenzial bzw. die Bodenfruchtbarkeit wird als mittel eingestuft. Die Gefahrdung
der Bodenfunktion durch Bodenverdichtung wird im Landschaftsrahmenplan und bei NIBIS
als gering eingestuft, wie auch die standortabhangige Verdichtungsempfindlichkeit.

Der Geltungsbereich liegt nicht innerhalb eines Erdfall- und Setzungsgebietes. Die Béden
werden als Boden mit kulturgeschichtlicher Bedeutung gefiihrt. Aufgrund der landwirtschaftli-
chen Nutzung sind die ehemaligen Wdlbacker-Strukturen jedoch nicht mehr vorhanden

Laut Landschaftsrahmenplan wird die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes zum Erhalt der
Vielfalt, Nutzbarkeit und Funktion des Bodens im Planngebiet als eingeschrankt dargestellt.
Es besteht ein Entwicklungspotential des Bodens flr sehr hoch spezialisierte, schutzwirdige
Vegetation.

Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist im Untersuchungsgebiet nicht mdglich, weil
dort oberflachennah bindige, wasserstauende Bdden anstehen.

Der Naturlichkeitsgrad sowie die Ertragspotentiale der Flache sind unter Beriicksichtigung
der Vornutzung als vergleichsweise gering zu bewerten.

Fir den Geltungsbereich besteht weder Altlasten- noch Kampfmittelverdacht.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchflihrung der Planung
Bezogen auf den aktuellen Zustand sind keine Anderungen zu erwarten. Gegeniber der Pla-
nung bleiben die natlrlichen Bodenfunktionen erhalten.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfihrung der Planung

Durch die geplante BaumalRnahme gehen die natlrlichen Bodenfunktionen nahezu vollstan-
dig verloren. Die negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind erheblich; das
Schutzgut wird irreversibel beeintrachtigt.

4.4.5 Wasser

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Nach dem Landschaftsrahmenplan wird die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes zum Er-
halt von qualitativ hochwertigem Grundwasser im Geltungsbereich als maRig eingeschrankt
beurteilt. Die Grundwasserneubildungsrate wird als sehr gering eingestuft. Im Hinblick auf
Oberflachenwasser wird bezlglich des Teilaspektes Retentionsvermdgen die Leistungsfahig-
keit des Naturhaushaltes als eingeschrankt bewertet.

Im Planungsgebiet sind keine naturlichen Still- und FlieRgewasser vorhanden. Der Beber-
bach flie3t nordwestlich von ihm in einer Entfernung von ca. 120 Metern.

Laut NIBIS Kartenserver wird das Grundwasser im Untersuchungsgebiet wie folgt darge-
stellt:

Gemal dem Landesamt fur Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) treten Porengrundwas-
serleiter dann auf, wenn nicht verfestigte Sedimentgesteine anstehen, die Gberwiegend aus
den groberen Kornkomponenten Kies und Sand bestehen. Das Grundwasser kann sich in
den Gesteinen gut bewegen, weist eine relativ gleichmallige Verteilung auf und bildet eine
deutlich ausgepragte Grundwasseroberflache aus.

Im NIBIS Kartenserver wird flr den Geltungsbereich die Grundwasserstufe 7 ,grundwasser-
fern’ zugeordnet. Im Rahmen dieser Zuordnung liegt der mittlere Grundwasserhochstand so-
wie Grundwassertiefstand bei unter 20 Metern.

Der Geltungsbereich hat keine Ausweisung als Wasserschutz- oder Uberschwemmungsge-
biet. Der Standort des geplanten Nahversorgers fallt um bis zu 3 Meter nach Nordwesten
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zum Beberbach hin ab. Derzeit kann das anfallende Niederschlagswasser im Geltungsbe-
reich auf der Ackerflache versickern. Durch den anstehenden oberflichennahen bindigen,
wasserstauenden Boden wird aber eine Versickerung erschwert.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchflihrung der Planung

Die vorliegende landwirtschaftliche Nutzung bleibt erhalten und Auswirkungen auf das
Schutzgut Wasser werden auf die einer landwirtschaftlich intensiv genutzten Ackerflache be-
schrankt sein (Dlngung, Pestizideinsatz, Maschineneinsatz).

Prognose uber den Umweltzustand bei Durchfuhrung der Planung

Aufgrund der nicht sehr hohen Grundwasserneubildungsrate wird sich eine zukiinftige Be-
bauung und die damit einhergehende gro¥flachige Versiegelung nicht messbar auf das
Schutzgut Grundwasser auswirken. Eine Versickerung vor Ort ist aufgrund der Sattigung des
Bodens kaum mdglich. Um den Regenwasserkanal bei Starkregenereignissen zu entlasten,
wird am sudwestlichen Rand des Plangebietes im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens
ein Ruckhaltebecken gebaut. Dort wird das Niederschlagswasser gesammelt und gedrosselt
an den Regenwasserkanal abgegeben. Im Bebauungsplanverfahren ist zusatzlich zum Re-
genrlckhaltebecken die Versickerung von Niederschlagswasser Uber Kiesrigolen vorgese-
hen. Es liegt ein Entwasserungskonzept vor. Die wassertechnische ErschlieBung ist gesi-
chert.

Die Planung fihrt zur Beendigung des Eintrags von Diingestoffen und Pflanzenschutzmitteln
in dem Bereich.

4.4.6 Klima, Luft

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Im Geltungsbereich herrscht Uberwiegend Freilandklima. Durch die reine Ackernutzung mit
fehlender hochwuichsiger Vegetation im landschaftlichen Umfeld, sowie die angrenzenden
Agrarflachen mit wenig Schatten, ist mit intensiver solarer Einstrahlung zu rechnen, wodurch
die Flache einer hohen Warmebelastung ausgesetzt ist.

Der Klimaanalyse 2017 der Stadt Braunschweig ist zu entnehmen, dass dem Geltungsbe-
reich tagsuber nur eine geringe bioklimatische Bedeutung zu kommt, aufgrund wenig vorhan-
denem Schatten und intensiver solarer Einstrahlung. Die sudostlich angrenzenden Wohnge-
biete weisen tags eine mittlere bioklimatische Belastung auf. Nachts hingegen sind die unbe-
bauten Ackerflachen von hoher bioklimatischer Bedeutung. Die unbebauten Flachen, an-
grenzend an die bebauten Ortsteile Bevenrode, Waggum und Hondelage stellen fiir die ge-
genwartige Siedlungsstruktur einen wichtigen klimadkologischen Ausgleichsraum am nérdli-
chen Stadtrand dar mit Anschluss an die Freiflachen der Nachbargemeinde Meine. Der Luft-
austausch findet mit einem mittleren bis hohen Kaltluftvolumenstrom statt. Im Vergleich zu
anderen Quartieren in Braunschweig befinden sich die an das Plangebiet angrenzenden
Wohnbereiche in einer Klimakomfortzone.

Der Ausgleichsraum weist daher eine sehr hohe Empfindlichkeit gegentber Nutzungsintensi-
vierungen auf. Infolgedessen sollten bauliche Eingriffe in diesem Stadtgebiet nur unter Ge-
wahrleistung der Durchstrombarkeit der angrenzenden Bebauung realisiert werden. Die Fla-
che des Geltungsbereiches ist, bezogen auf den zu betrachtenden oértlichen Ausgleichsraum,
von geringem Ausmald.

Die gegenwartigen landwirtschaftlichen Nutzungen der Flachen beider Geltungsbereiche
sind mit sehr geringen Treibhausgasemissionen verbunden und daher aus Klimaschutzsicht
unproblematisch.
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Prognose uber den Umweltzustand ohne Durchfuhrung der Planung

Die Stadtklimaanalyse 2018 weist fur den Geltungsbereich in der Nacht eine zukinftig (Zu-
kunftsszenario 2050) hohere Bedeutung des bioklimatischen Ausgleichsraums aus. Die
nordlich und éstlich angrenzenden Siedlungsbereiche werden zuklnftig einem héheren bi-
oklimatischen Belastungsniveau ausgesetzt sein.

Prognose uber den Umweltzustand bei Durchfuhrung der Planung

Die Umsetzung der Planung wird in geringem Ausmaf Quell- und Zielverkehre hervorrufen.
Hierdurch wird der Eintrag der Luftschadstoffe sich lokal geringfligig erhéhen. Da durch die
Ansiedlung eines Nahversorgers im Ortsteil Bevenrode Zielverkehre zu benachbarten Nah-
versorgungsstandorten reduziert werden, wird sich in der Gesamtbilanz der Eintrag der Luft-
schadstoffe jedoch reduzieren.

Ziel sollte sein, dass alle heute errichteten Gebaude klimaneutral sind, damit sie den Treib-
hausgasminderungszielen und den zu erreichenden Klimaschutzzielen nicht entgegenste-
hen. Auch wenn ein einzelnes Gebaude in seinen Auswirkungen kaum als erheblich einge-
stuft werden wird, ist der Summeneffekt zu beachten.

Im Zuge der Bebauung sollten daher alle Méglichkeiten zur Einflussnahme auf den Klima-
schutz ausgeschopft werden, z. B. hinsichtlich der Gebaudeeffizienz. Ein Effizienzstandard,
der Uber die gesetzlichen Regelungen des Gebaudeenergiegesetzes (GEG) hinausgeht, re-
duziert den Primarenergiebedarf und damit auch die Energiekosten dauerhaft.

Darlber hinaus ist die Nutzung von regenerativer Energie als Beitrag zum Klimaschutz ge-
rade bei einem gewerblich genutzten Gebaude ausgesprochen sinnvoll, z. B. in Form von
Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen auf den Dachflachen, an den nach Stden ausgerich-
teten Fassaden oder auf Parkplatzen.

Des Weiteren sollten zukunftig Neubauten keine fossilen Energietrager verbrauchen.

Zusammenfassend werden die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft im Geltungsbe-
reich als nicht erheblich eingestuft.

4.4.7 Orts- und Landschaftsbild, Erholung

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Der Ortsrand greift entlang der Grasseler StralRe als Stral3endorf in die Landschaft aus und
ist auf ca. 150 m nur auf der Stidostseite bebaut und

ohne eigenstandige Eingrunung.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchflihrung der Planung

Der Ortsrand und das Landschaftsbild bleiben weiterhin durch Zufahrten von der Stralle cha-
rakterisiert. Eine Verbesserung des Landschaftsbildes bei gleichbleibender intensiver
Ackernutzung ist nicht zu erwarten

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfihrung der Planung

Durch eine weitere Bebauung auf der Nordwestseite der Grasseler Stralte wird das Ortsbild
eines Stralkendorfes weiter verfestigt. Mit einer Anreicherung der Feldflur um das Bauvorha-
ben kann auf den angrenzenden Ackerflachen der Eingriff in das Orts- und Landschaftsbild
an diesem Ortseingang etwas minimiert werden. Dazu sollten mindestens dauerhaft Blih-
und Heckenstreifen von der Strale in die Landschaft weisen. Zu Lasten von Grunflachen um
das Bauvorhaben zum Ortskern hin, musste die randliche Eingrinung darum zur Landschaft
hin eine in der Hohe gestaffelte Gestaltung erhalten.
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Der Sichtbezug auf den Turm der St. Peter & Paul Kirche von Bevenrode wird nicht verstellt,
wenn man sich von Waggum kommend dem Ort nahert.

4.4.8 Kulturgiiter und sonstige Sachgiter

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Im Kartenwerk des LBEG werden die Béden als Suchraum fir ,Béden mit kulturgeschichtli-
cher Bedeutung“ (Wdlbacker) gefihrt. Nach Ermittlung der unteren Bodenschutzbehdérde
sind jedoch aufgrund der intensiven maschinellen Bewirtschaftung der Ackerflachen keine
Hinweise mehr auf einen Wélbacker vorzufinden. Es liegen keine Erkenntnisse Uber archao-
logische Bodenfunde oder das Vorhandensein sonstiger Sachguter innerhalb des Plangel-
tungsbereiches vor.

Der alte Ortskern von Bevenrode mit der historischen Bausubstanz, der Kirche und dem un-
ter Denkmalschutz stehende Pfarrhof sind mehr als 200 m vom Plangebiet entfernt.

Auf der Flache des Geltungsbereiches wird derzeit intensiver Ackerbau betrieben. Kennt-
nisse Uber Kultur- oder sonstige Sachguter sind nicht vorhanden.

Prognose uUber den Umweltzustand ohne Durchfiihrung der Planung
Ohne Durchflihrung der Planung wird sich der diesbeziigliche Umweltzustand nicht &ndern

Prognose uber den Umweltzustand bei Durchfuhrung der Planung

Mit Durchfihrung der Planung sind keine negativen Auswirkungen auf Kulturglter oder sons-
tige Sachguter zu erwarten. Sollten wider Erwarten bei Bauarbeiten Gegenstéande oder Spu-
ren auftreten, bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind
(Bodenfunde), sind grundsatzlich die Regelungen des § 14 Nds. Denkmalschutzgesetz be-
achtlich und diese einer Denkmalbehdrde, der Gemeinde oder einem Beauftragten flir die
archaologische Denkmalpflege anzuzeigen.

449 Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes

Durch das komplexe Beziehungsgeflecht bestehen regelmafiig Wechselwirkungen zwischen
verschiedenen Schutzgitern und Umweltmedien. Die nachweisbaren und/oder messbaren
Veranderungen von Aus- und Einwirkungen sind zu den einzelnen Schutzgitern beschrie-
ben. Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung erfolgen keine direkten Eingriffe auf die
betrachteten Schutzguter. Eine genauere Bilanzierung von Wechselwirkungen und Wir-
kungsgefugen der Schutzguter untereinander erfordert eine wissenschaftliche Herangehens-
weise, die auf der Ebene der Bauleitplanung nicht leistbar ist.

Gravierende Wechselwirkungen sind im Rahmen der FNP-Anderung weder fiir den Gel-
tungsbereich, noch fir die angrenzenden Bereiche zu erwarten. Als wesentliche Auswirkung
des Planvorhabens sind der Flachenverbrauch und die Versiegelung und Zerstérung von Bo-
den zu sehen. Das Schutzgut Boden, das Grundlage fir die Leistungsfahigkeit des Natur-
haushaltes entscheidend ist, wird durch die Uberbauung nachhaltig beeintrachtigt. Sekun-
dare Auswirkungen (Wechselwirkungen) sind die Verkleinerung des Lebensraumes von Tier-
und Pflanzenarten, die Stérung und Verdrangung von Tieren, der Verlust einer Teilflache ei-
ner erholungswirksamen Kulturlandschaft, die Beeintrachtigung der Luft- und Klimaregula-
tion, die Verminderung der Grundwasserneubildung und —speicherung sowie der Funktionen
des Bodens fir die landwirtschaftliche Lebensmittelproduktion.

Unter Berucksichtigung der Wertigkeit der Eingriffe, der lokal begrenzten Bedeutung der
Auswirkungen und der festgesetzten Mallnahmen auf der Bebauungsplanebene zum Aus-
gleich der Eingriffe in Natur und Landschaft, zur Regenrtickhaltung und zum Schutz vor
schadlichen Immissionen ist davon auszugehen, dass im vorliegenden Fall bei den Wechsel-

146. FNP-Anderung Nahversorger Bevenrode Grasseler Stralke Stand: 15.07.2021
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB

43 von 137 in Zusammenstellung



18- TOP 9

wirkungen zwischen den einzelnen Schutzgltern nicht mit erheblichen negativen Auswirkun-
gen zu rechnen ist.

4.4.10 Zusammenwirken mit benachbarten Plangebieten

In der relevanten Nachbarschaft zum Geltungsbereich dieser FNP-Anderung bestehen der-
zeit keine Planungen, von denen Auswirkungen auf die Umweltglter zu erwarten waren.
Eine zusatzliche Belastung ist daher nicht erkennbar. Auf eine kumulierende Betrachtung
moglicher Auswirkungen wird daher an dieser Stelle verzichtet.

4.5 MaRnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Im Rahmen der Eingriffsregelung nach BNatSchG werden MaRnahmen zur Vermeidung, Mi-
nimierung und zum Ausgleich von festgestellten Eingriffen in die Schutzguter Tiere/ Pflan-
zen/ Landschaft, Boden, Wasser, Klima/ Luft bewertet. Die hierfur erforderlichen Flachen und
Maflnahmen werden im Bebauungsplan festgesetzt.

4.51 MaRnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung erheblicher nachteili-
ger Umweltauswirkungen

Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung erfolgen keine direkten Eingriffe auf die be-
trachteten Schutzguter. Daher ist hier eine differenzierte Betrachtung nicht méglich und er-
folgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.

Im vorliegenden Fall sind folgende MalRnahmen zur Eingriffsvermeidung und —minimierung in
die Schutzguter vorgesehen:

Larm

Planvorhaben:

In der schalltechnischen Untersuchung werden Aussagen zu MalRnahmen getroffen, wie
Emissionen verhindert und vermindert werden kdnnen und wie die schutzwirdige
Wohnnachbarschaft vor Emissionen durch die vorgesehene Planung des Nahversorgers und
damit in Verbindung stehenden Verkehre zu schiitzen ist. Diese SchallschutzmalRnahmen
werden im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans BV 18 und des dazugehori-
gen Durchfuhrungsvertrages umgesetzt.

Mit dem Betrieb des geplanten Nahversorgers gehen Larmemissionen einher, die auf die be-
nachbarte Wohnbebauung einwirkt. Die Orientierungswerte nach DIN 18005 und die Immis-
sionsrichtwerte nach TA-Larm in der Nachbarschaft konnen eingehalten werden, wenn die
Lieferzeiten auRerhalb der Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) erfolgen und die Offnungszeiten
des Marktes auf 7:00 bis 21:45 Uhr beschrankt werden. Fur die Regelung von Betriebszeiten
fehlt in der Bauleitplanung die Ermachtigungsgrundlage. Die entsprechenden Regelungen
erfolgen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens.

Bauphase
Gemal § 22 BImSchG besteht die Pflicht des Betreibers einer Baustelle, diese so zu betrei-

ben, dass schadliche Umwelteinwirkungen (Larm-, Staub-, Licht- und Erschitterungsemissi-
onen) verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind und dass nach
dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmal}
beschrankt werden. Gegebenenfalls erforderliche MalRnahmen werden im Rahmen des be-
gleitenden Bebauungsplanverfahrens dargelegt.

Sonstige Emissionen/Immissionen
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Bezlglich anderer Emissionen/Immissionen (z. B. Geruch, Staub, Erschitterungen, elektro-
magnetische Strahlung) sind keine Ma3nahmen zur Minderung etc. notwendig.

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Die Eingriffs-Ausgleichregelung erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Da die
mit dem Vorhaben verbundenen naturschutzrechtlich relevanten Eingriffe auf der Vorhaben-
flache selbst nicht in vollem Umfang ausgeglichen werden kdnnen, werden zum Ausgleich
des verbleibenden Defizites auf einer externen Flache (Geltungsbereich B im parallelen Be-
bauungsplanverfahren BV 18), westlich des Ortsteiles Hondelage, weitere Mallnahmen fest-
gesetzt.

Die Detailaspekte des Schutzes von Tieren und Pflanzen sind im Rahmen einer umfassen-
den landschaftspflegerischen Begleitplanung auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung
weiter auszufiihren.

Schutzgut Boden und Flache
Durch eine effiziente Planung des Gelandes und die Nutzung der vorhandenen ErschlieRung
erfolgt ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden.

Auf den nicht fur die Bebauung vorgesehene Flachen sollten wahrend der Bauphase die Be-
eintrachtigungen des Bodens (Umlagerung, Uberfahren, temporare Befestigung von Lager-
flachen, etc.) auf ein Mindestmal reduziert werden.

Orts- und Landschaftsbild, Erholung

Eine landschaftsgerechte Einfuigung der durch die notwendige Gelandeerh6hung entstehen-
den Bbdschungen und eine Eingriinung durch Bepflanzungen werden im Bebauungsplan fest-
gesetzt. Auch das im Siden des Geltungsbereiches geplante Regenriickhaltebecken ist ein-
zugrunen.

Es ist vorgesehen, die Parkplatzanlage durch die Pflanzung mit mittelkronigen Laubbdumen
und die Anlage von Pflanzbeeten zu begriinen und die nordéstlichen und siiddstlichen Fas-
saden zu begrinen.

Eine Héhenbegrenzung baulicher Anlagen auf maximal 7 m stellt sicher, dass das geplante
Marktgebaude keine landschaftspragende Wirkung erhalten wird.

4.6 _ Erhebliche nachteilige Auswirkungen, die aufgrund der Anfalligkeit der nach der
FNP-Anderung zulassigen Vorhaben fir schwere Unfalle oder Katastrophen zu erwarten
sind

Da die Flachennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung mit ihren Darstellungen
keine Baurechte festsetzt, sind die moglichen Auswirkungen in Bezug auf schwere Unfalle
und Katastrophen nicht abschatzbar. Diese werden auf der Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung konkretisiert.

4.7 MaRnahmen zur Uberwachung der erheblichen Umweltauswirkungen (Monitoring)

Da die Flachennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung mit ihren Darstellungen
keine Baurechte festsetzt, sind die erforderlichen Malihahmen zur Uberwachung der erhebili-
chen Umweltauswirkungen nicht abschatzbar. Diese werden auf der Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung konkretisiert.
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4.8 Ergebnis der Priufung anderweitiger Planungsmoglichkeiten

In Bevenrode wurde die Notwendigkeit fur die Errichtung eines Lebensmittelmarktes festge-
stellt, der die Ortschaft und die umliegenden Ddrfer mit Waren des taglichen Bedarfs versor-
gen kann. Mdglichkeiten der Wiedernutzbarkeit von Flachen im Ort, Nachverdichtung und
anderen MalRnahmen der Innenentwicklung wie z.B. Nutzung von Brachflachen, Baullicken
stehen in der erforderlichen GroéfRe in Bevenrode nicht zur Verfigung.

Bei einem Verzicht auf die Ausweisung von Wohnbauflache zur Ansiedlung eins der Bewoh-
ner dienenden Nahversorgers an dieser Stelle ware die Chance vertan, eine verfugbare FIa-
che im bestehenden Ortsteils zu nutzen und damit langfristig die wohnortnahe Versorgung
der Bevélkerung zu sichern. Der Standort ist verkehrlich auch mit OPNV erschlossen und
kann fuBlaufig erreicht werden.

Somit bleibt die Standortwahl ohne Alternative

Mit der Umsetzung der Planung gehen bisher landwirtschaftliche Flachen verloren und wer-
den versiegelt. Eine Umnutzung landwirtschaftlicher Nutzflachen soll nur in einem notwendi-
gen Umfang erfolgen und sind zu begrinden (§ 1 a (2) BauGB). Dabei sollen Méglichkeiten
der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden.

Da im nahen Umfeld fir die Ansiedlung eines Nahversorgers keine Moglichkeiten der Innen-
entwicklung, insbesondere durch Brachflachen, Gebaudeleerstand, Baullicken und andere
Nachverdichtungsmadglichkeiten gegeben sind, muss hier auf die Umwandlung von landwirt-
schaftlichen Flachen zurtickgegriffen werden. Die Uberplanten Flachen bieten sich durch die
vorhandene ErschlieRung und die sich zur Arrondierung anbietenden Ortsrandlage zur An-
siedlung eines Nahversorgers an. Es wird nur im notwendigen Umfang auf Landwirtschaftlich
genutzte Flache zurlckgegriffen.

4.9 Zusammenfassung

Der derzeit vorliegende Umweltbericht basiert auf den Grundlagen der unter 4.2 genannten
Planungen und den in den Verfahrensschritten der Beteiligung der Behoérden und sonstigen
Trager offentlicher Belange ermittelten Informationen. Bei der Zusammenstellung der Anga-
ben sind keine Schwierigkeiten aufgetreten.

Der geplante Einkaufsmarkt soll die Nahversorgung im Stadtteil Bevenrode langfristig si-
chern. Bei dem Planvorhaben nehmen die Umweltbelange einen hohen Stellenwert ein, um
negative Umweltauswirkungen maoglichst gering zu halten.

Das Plangebiet besteht derzeit aus einer landwirtschaftlichen Nutzflache ohne weitere Ge-
holzstrukturen. Durch das Planvorhaben werden ca. 0,5 Hektar Ackerflache teilweise versie-
gelt. Mit der Umsetzung des geplanten Vorhabens sind Eingriffe in Natur und Landschaft ver-
bunden. Durch Uberbauung und Versiegelung werden Ackerflachen in Anspruch genommen.
Hinsichtlich des Orts- und Landschaftsbildes kommt es durch die Planung zu einer deutli-
chen Veranderung. Pragend ist kiinftig vor allem der markante Baukdrper des Marktgebau-
des. Der Verlust der derzeitigen Ackerflache wirkt sich visuell auf einen begrenzten Teilbe-
reich der Ortsrandlage aus. Eine im Bebauungsplan vorgesehene Eingriinung wird den Ein-
druck mindern.

Durch weitere MaRnahmen die im Bebauungsplan festgesetzt werden, werden die Eingriffe
zum Teil auf dem Grundstlick ausgeglichen oder dariiber hinaus auf der im Bebauungsplan
festgesetzten externen Mallnahmenflache kompensiert werden. Bezuglich der La&rmemissio-

146. FNP-Anderung Nahversorger Bevenrode Grasseler Stralke Stand: 15.07.2021
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB
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nen wird durch geeignete MaBnahmen sichergestellt, dass keine unvertragliche Larmbelas-
tung von Anwohnern entstehen. Die Uberwachung der Umweltauswirkungen erfolgt im Rah-
men der hoheitlichen Tatigkeiten der jeweils zustandigen Behdrden.

Da die Flachennutzungsplanung vorbereitenden Charakter hat und in ihren Darstellungen
keine Baurechte festsetzt, sind Malknahmen zur Uberwachung der erheblichen Auswirkun-
gen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im Zuge der baulichen Realisierung
vorzunehmen.

5 Begriindung der Darstellungen, Fazit

Mit der Darstellung von Wohnbauflachen im Anderungsbereich des Flachennutzungsplans
wird die Erweiterung des bisher im Flachennutzungsplan vollstandig als Wohnbauflache dar-
gestellten Siedlungsbereiches von Bevenrode bauleitplanerisch vorbereitet. Die Wohnbaufla-
chendarstellung ist hier geeignet, weil der angestrebte Nahversorgermarkt vorwiegend der
Versorgung des Siedlungsgebietes dient. Entsprechend kann auf Bebauungsplan-Ebene ge-
maf § 4 Abs. 2 BauNVO oder mit inhaltlich entsprechenden Festsetzungen eines Vorhaben-
und Erschlielungsplans Baurecht flr die angestrebte Nutzung geschaffen werden. Damit
kann langfristig die Nahversorgung der Bevdlkerung von Bevenrode und Waggum gesichert
werden. Die Sicherung der Nahversorgung der Bevdlkerung ist ein wichtiger &ffentlicher Be-
lang.

Fazit:

Die Planung entspricht den Zielsetzungen der Stadt Braunschweig, eine mdglichst flachen-
deckende wohnortnahe Versorgung der Wohnstandorte mit Gitern des taglichen Bedarfs
(Nahversorgung) zu erzielen. Aus den genannten Grinden ist als Fazit die vorgesehene Pla-
nung mit einer nachhaltigen stadtebaulichen Entwicklung, den sozialen, wirtschaftlichen und
umweltschitzenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenuber kinftigen Generatio-
nen vereinbar und gewahrleistet eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte
Bodennutzung.

6 Verfahrensablauf

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig hat am 10.09.2019 die Aufstellung des
Bebauungsplans BV 18 beschlossen. Im Parallelverfahren gemaR § 8 (3) BauGB wird die
146. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Braunschweig durchgefuhrt.

Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden gemal § 4 (1) BauGB mit
Schreiben vom 30.03.2020 fruhzeitig von der 146. Anderung des Flachennutzungsplanes un-
terrichtet und mit Terminsetzung zum 30.04.2020 zur Auferung aufgefordert.

Die Offentlichkeit wurde gemaR § 3 (1) BauGB mit Bekanntmachung vom 03.12.2020 bis
zum 18.12.2020 frihzeitig beteiligt.

Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden gemal § 4 (2) BauGB mit
Schreiben vom 28.05.2021 von der 146. Anderung des Flachennutzungsplanes unterrichtet
und mit Terminsetzung zum 28.06.2021 zur AuRerung aufgefordert.

Mit den vorliegenden Unterlagen wird Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 (2) BauGB
durchgefinhrt.

146. FNP-Anderung Nahversorger Bevenrode Grasseler Stralke Stand: 15.07.2021
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB
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Stadt Braunschweig TORNage 3
Stand: 19.01.2021

146. Anderung des Flachennutzungsplans

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift

Nahversorger Bevenrode BV 18
Niederschrift der Offentlichkeitsbeteiligung geman § 3 (1) BauGB

In der Zeit vom 03.12.2019 bis 18.12.2019 wurde die Offentlichkeit tiber die Planungen zur
146. Anderung des Flachennutzungsplans und zum Bebauungsplan ,Nahversorger Beven-
rode“, BV 18, informiert. Die Unterlagen standen im Aushang des Fachbereiches Stadtpla-
nung und Geoinformation, Langer Hof 8, zur Einsicht zur Verfligung; darliber hinaus wurden
sie auch im Internet veroffentlicht.

Es haben sich 2 Interessierte schriftlich zu der Planung geaufert. Die wesentlichen Inhalte
dieser Schreiben sind im Folgenden wiedergegeben und mit einer Antwort der Verwaltung
versehen.

1. Wegen der Randlage des Marktes im Ortsteil ist mit viel FuBgéangerzulauf aus NO
zu rechnen. Es sollte noch ein kleiner FuBRgédngerzugang im Osten gegeniiber der
Einmiindung ,,An der Miihle“ erfolgen. Sonst bildet sich in der Ndhe des Parkplat-
zes Nr. 24 schnell ein illegaler "Trampelpfad”. Eine Einfriedung zu dessen Vermei-
dung waére optisch unschoén.

Diese zunachst auch vom Vorhabentrager vorgeschlagene Losung einer zusatzlichen
Zuwegung fur FuBganger an der norddstlichen Grundstlcksecke wurde unter dem Ge-
sichtspunkt der Verkehrssicherheit zurtickgestellt. Die gezielte Wegeflhrung von Ful3-
gangern Uber die nordodstliche Grundsticksecke auf die Stellplatzanlage fuhrt zu einem
héheren Gefahrdungspotential von FuRgangern, die sich auf der Fahrgasse bewegen, da
sie von rlckwarts rangierenden Fahrzeugen leicht ibersehen werden kénnen. Die ge-
zielte Flihrung von Fulgangern auf das Gelande in Hohe der Grundstlickszufahrt hat ein
geringeres Gefahrdungspotential in Bezug auf querende Fahrzeuge. Im Ubrigen entste-
hen ungeplante ,Trampelpfade® im Regelfall an solchen Stellen, wo eine nennenswerte
Abklrzung hierdurch gegeniber der vorgesehenen Wegefiihrung erreicht werden kann.
Da die vorgesehene Wegefiihrung nur unwesentlich langer ist, wird die Gefahr der Ent-
stehung eines ,Trampelpfades® als nicht so hoch eingeschatzt.

2. Werden auf dem Parkplatz auch gleich Ladesaulen fiir E-Autos und ggf. Fahrrader
installiert? Stichwort Infrastruktur schaffen fir Klimawende.

Im Bebauungsplan kdnnen nur solche Festsetzungen getroffen werden, zu denen es eine
gesetzliche Ermachtigungsgrundlage gibt. Ladestationen kénnen nicht zwingend festge-
setzt werden. Die sonstigen Festsetzungen des Bebauungsplanes werden so getroffen,
dass sie zumindest nicht ausgeschlossen werden. Im sidwestlichen Teilbereich des Vor-
habengrundstiicks ist eine Trafostation vorgesehen. In diesem Zusammenhang wird zur-
zeit geprift, ob Ladestationen fur E-Mobilitdt umgesetzt werden kénnen.

gez.

Weikum
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Stadt Braunschweig 21-16627
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift
"Nahversorger Bevenrode/ Grasseler StralRe”, BV 18
Stadtgebiet sudlich der Ortslage Bevenrode und westlich der
Grasseler Stralle (Geltungsbereich A)

Stadtgebiet Gemarkung Hondelage, Flur 11, Flurstlick 65/2
(Geltungsbereich B)

Auslegungsbeschluss

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat lli 09.08.2021
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 08.09.2021 C
(Anhdérung) i
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 113 Hondelage (Anhérung) 14.09.2021 O
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 22.09.2021 o]
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 28.09.2021 N
Beschluss:

"Dem Entwurf des Bebauungsplanes mit ortlicher Bauvorschrift ,Nahversorger Bevenrode/
Grasseler Strale”, BV 18, sowie der Begriindung mit Umweltbericht wird zugestimmt. Die
Entwirfe sind gemaf § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) 6ffentlich auszulegen.”

Sachverhalt:
Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 (2) S. 1
NKomVG. Im Sinne dieser Zustandigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung Uber
die Auslegung von Bauleitplanen um eine Angelegenheit, Gber die weder der Rat oder die
Stadtbezirksrate zu beschlielsen haben noch der Hauptverwaltungsbeamte zustandig ist.
Daher besteht eine Beschlusszustandigkeit des Verwaltungsausschusses. Diese wurde
auch nicht auf einen Ausschuss gemal} § 6 Hauptsatzung Ubertragen. Daher bleibt es bei
der Zustandigkeit des Verwaltungsausschusses.

Das Anhdrungsrecht des Stadtbezirksrates 113, Hondelage, entsprechend § 94 NKomVG
bezieht sich auf die naturschutzrechtliche Ausgleichsflache im Geltungsbereich B des
Bebauungsplanes (Anlage Nr.1b und 3b).

Aufstellungsbeschluss und Planungsziel

Auf Antrag der Ratisbona Projektentwicklung KG wurde am 10.09.2019 der
Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan vom
Verwaltungsausschuss gefasst. Das Planungsziel ist die Ansiedlung eines
Lebensmittelmarktes in Bevenrode mit 800 m? Verkaufsflache zuzlglich eines Backshops
mit 22 m? Verkaufsflache. Die Grundstiicksflache ist derzeit planungsrechtlich dem
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sogenannten Auflenbereich zuzuordnen und wird als Ackerflache genutzt. Zur Realisierung
des Marktes ist die Schaffung von Planungsrecht auf Grundlage eines Bebauungsplanes
erforderlich.

Der vorgesehene Standort am Ortseingang von Bevenrode liegt verkehrsgunstig und ist
dennoch aus allen Bereichen des Ortsteils fulRlaufig zu erreichen. Diese reprasentative und
ortsbhildpragende Lage beinhaltet jedoch besondere Anforderungen an die architektonische
und stadtebauliche Ausgestaltung. Die zunachst vom Vorhabentrager gewlinschte Lage
des Marktes parallel zur Grasseler Stral3e, im ruckwartigen Grundsticksbereich gelegen,
mit der Stellplatzanlage zwischen Gebaude und der Grasseler Stralde, wurde zugunsten
einer besseren stadtebaulichen Anbindung des Marktgebaudes an die Ortslage um 90°
gedreht und der Grolteil der Stellplatzanlage westlich des Marktgebaudes angeordnet. Da
das Gelande ein natirliches Gefalle in Richtung Nordwesten zum Beberbach hin aufweist,
der Eingangsbereich des Marktes sowie die Stellplatzanlage auf das Niveau der Grasseler
Stralde ausgerichtet sind, wird es erforderlich, das Gelande aufzufillen. Um die
Aufschuttung landschaftsvertraglich zu gestalten, wird die Béschung mit einem flachen
Neigungswinkel angelegt und mit einer umfangreichen Grinstruktur entwickelt, bestehend
aus Baumen, Strauchern und Stauden. Dartber hinaus sollen mind. 80 % der Dachflache
extensiv und die sudostliche und norddstliche Fassade mit Rankgewachsen begrint
werden. Fur den ruhenden Verkehr wird eine Stellplatzanlage mit 62 Stellplatzen
ausgebaut. Die Stellplatzanlage wird durch Grininseln und Griinstreifen mit groR3kronigen
Einzelbdumen gegliedert. Eine Fahrradabstellanlage wird in unmittelbarer Nahe des
Eingangsbereiches angelegt.

Der geplante Markt soll insbesondere der Nahversorgung der Einwohner Bevenrodes
dienen. Daher ist es erforderlich, die ErschlieRung des Marktgelandes fir FuRganger und
Radfahrer zu ertiichtigen. Zum einen wird der vorhandene FuRweg auf der Nordseite der
Grasseler Strale, der mit dem letzten Gebaude der Ortslage endet, bis zur
Grundstickszufahrt auf das Marktgeldnde verlangert. Dabei wird die Fihrung der
FuRganger von der Stralle zum Eingang des Marktes bewusst in kirzester Linie geflhrt,
um das Gefahrdungspotential durch rangierende Fahrzeuge zu reduzieren.

Zum anderen wird eine Fuligangerquerungshilfe in Form einer Mittelinsel 6stlich der
Grundstlickszufahrt angelegt. Gerade in so dichter Lage zum Ortskern von Bevenrode ist
zu erwarten, dass ein erheblicher Teil der Kunden zu Fufd oder mit dem Rad den Markt
besuchen werden. Da die Grasseler Stral’e etwa mittig durch den Ort verlauft und somit
auch viele FuRganger und Radfahrer aus dem Bereich siidlich der Grasseler Stralte
erwartet werden, wird eine Querungshilfe zur sicheren Fiihrung des Ful3- und Radverkehrs
zum und vom geplanten Nahversorger als notwendig erachtet. Eine solche Mallnahme ist
im Braunschweiger Stadtgebiet in Ortsdurchfahrten mit mafigebender Verbindungsfunktion
an Stellen mit haufigem Querungsbedarf Gblich.

Beteiligung der Behorden und sonstiger Trager offentlicher Belange geman § 4 (1)
BauGB, der Gemeinden gemaR § 2 (2) BauGB) und sonstiger Stellen

Diese sogenannte friihzeitige Beteiligung wurde in der Zeit vom 12.12.2019 bis 24.01.2020
durchgefuhrt und diente im Wesentlichen der Ermittlung des erforderlichen Umfanges und
Detailierungsgrades der Umweltprifung. Daraus resultierend wurden insbesondere planbegleitende
Gutachten zum Artenschutz, Baugrund sowie Larmschutz vergeben und ausgearbeitet.

Von der Landwirtschaftskammer wurde bemangelt, dass landwirtschaftlich genutzte Flachen im
Aullenbereich durch die Planung der Nutzung entzogen werden. Dieser Einwand wird regelmafig
vorgetragen. Eingriffe in landwirtschaftliche Nutzflachen lassen sich bei den aktuellen
Bauentwicklungen jedoch nicht immer vermeiden. Dartber hinaus wurden von Leitungstragern auf
vorhandene Leitungen an der Grenze der Ackerflache zur StralRenverkehrsflache hingewiesen, die
entweder partiell verlegt werden missen oder besonders zu schitzen sind.

50 von 137 in Zusammenstellung



TOP 10
Beteiligung der Behoérden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange gemaR § 4 (2)
BauGB, der Gemeinden gemaR § 2 (2) BauGB) und sonstiger Stellen

Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 25.05.2021 bis 29.06.2021 durchgefuhrt. Aufgrund
einer Nachbeteiligung der niedersachsischen Landesbehdrde fur Strallenbau und Verkehr
als Untere Luftverkehrsbehérde erfolgte diese partiell vom 02.06.2021 bis 02.07.2021.

Die Konflikte mit der Landwirtschaftskammer beztiglich der Inanspruchnahme von
landwirtschaftlichen Nutzflachen konnten ausgerdaumt werden.

Der Ortsheimatpfleger hatte grundsatzliche Bedenken zur Ansiedlung eines
Lebensmittelmarktes in Bevenrode gedufiert und befiirchtet Leerstand, wenn der Markt
nicht wirtschaftlich betrieben werden kann.

Die Stellungnahmen werden der Vorlage zum Satzungsbeschluss beigefiigt und dabei mit
einer Stellungnahme der Verwaltung sowie einem Beschlussvorschlag versehen.

Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 (1) BauGB

Die Unterlagen zur Planung standen der Offentlichkeit in Form eines Aushangs sowie im Internet in
der Zeit vom 03.12 2020 bis 18.12.2020 zur Verfigung. Die wesentlichen Inhalte der eingegangenen
Stellungnahmen und Fragen von Burgern wurden in einer Niederschrift zusammengefasst und um
eine entsprechende Stellungnahme der Verwaltung erganzt (Anlage 6).

Dabei sind grundsatzliche Konflikte nicht thematisiert worden. Unter anderem wurde ein
Vorschlag gemacht zur FulRgangerfihrung von der Grasseler Stralle von der dstlichsten
Ecke des Vorhabengrundstiickes Uber die Stellplatzanlage sowie die Aufstellung von
Ladestationen fur Kunden zugunsten der E-Mobilitat angeregt. Dem Vorschlag bezuglich
der FuRgangerfuhrung wurde wegen Sicherheitsaspekten nicht gefolgt. Der Einsatz von
Ladestationen wird zurzeit vom Vorhabentrager geprift.

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt die 6ffentliche Auslegung des Bebauungsplanes mit ortlicher
Bauvorschrift ,Nahversorger Bevenrode/ Grasseler Strale®, BV 18 in der vorliegenden
Fassung.

Leuer

Anlagen:

Anlage 1a: Ubersichtskarte Giber den Geltungsbereich A

Anlage 1b: Ubersichtskarte Giber den Geltungsbereich B

Anlage 2a: Vorhaben- und Erschliefungsplan-Lageplan

Anlage 2b: Vorhaben- und Erschliellungsplan-Ansichten

Anlage 2c: Vorhaben- und ErschlielSungsplan-Vorhabenbeschreibung
Anlage 3a: Zeichnerische Festsetzungen Geltungsbereich A

Anlage 3b: Zeichnerische Festsetzungen Geltungsbereich B

Anlage 3¢  Planzeichenerklarung

Anlage 4:  Textliche Festsetzungen und Hinweise

Anlage 5:  Begriandung mit Umweltbericht

Anlage 6:  Niederschrift der Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB
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Stadt % Braunschweig Anlage 1 a

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift
Nahversorger Bevenrode / Grasseler Stralle BV 18

Ubersichtskarte Geltungsbereich A

Staatsforst
Ahler
Braunschweig

Amtlicher Stadtplan der Stadt Braunschwelg Mafstab 1:20000
©Stadt Braunschweig Abteilung Geoinformation
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Stadt % Braunschweig Anlage 1b

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift
Nahversorger Bevenrode / Grasseler Stralle BV 18

Ubersichtskarte Geltungsbereich B

Amfiicher Stadtplan der Stadt Braunschweig Malfistab 1:20000
©Stadt Braunschweig Abteilung Gecinformation

53 von 137 in Zusammenstellung



Stadt Braunschweig

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Nahversorger Bevenrode/ Grasseler StraRe
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Anlage 2 a

BV 18

Vorhaben- und ErschlieRungsplan, Stand: 28. Juli 2021, § 3 (2) BauGB

Gemarkung Bevenrode
Flur 4

A

Ortsnetz-

station

Legende

Gebéaude

Stellplatzanlage
Regenruckhaltebecken
Grunflachen privat
anzupflanzende Laubgehdlze
anzupflanzender Baum
StralRenverkehrsflache

Ein- und Ausfahrtsbereich

Gehweg 6ffentlich

Gehweg o6ffentlich (Vorhalteflache)

Ji0ile-000N

Gehweg privat

Mafstab 1:1000

Stadtgrundkarte " der Stadt Braunschweig, erstellt auf Grundlage der Liegenschaftskarte 2
 © Stadt Braunschweig Abteilung Geoinformation

2@ “LBLN Landesamt fir Geoinformation
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Anlage 2 ¢

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift
Nahversorger Bevenrode/ Grasseler StralRe BV 18
Vorhabenbeschreibung

Geplante Nutzung

Die Ratisbona Projektentwicklung KG beabsichtigt am westlichen Ortsrand von Bevenrode
auf einer Grundstucksflache von ca. 6500 m? nordwestlich der Grasseler Stral3e einen SB-
Markt zu errichten. Der Markt umfasst eine Verkaufsflache von 800 m? zuzuglich eines
Backshops mit weiteren 22 m? Verkaufsflache sowie eines angegliederten Cafés. Der Vor-
habentrager beabsichtigt, den Markt nach Fertigstellung an den Marktbetreiber Netto zu
vermieten.

ErschlieBung
Das Baugrundstiick wird Gber die vorhandene Grasseler Stralle erschlossen. Zur Ertlichti-

gung der Verkehrsflache fir die durch den Markt entstehenden Fullwegebeziehungen wird
Ostlich der Stellplatzzufahrt ein FuRweg in einer Breite von 2,5 m ausgebaut. Bisher endet
der FuRweg mit der vorhandenen Bebauung. Da ein Grof3teil der Einwohner von Bevenrode
auf der Sldseite der Grasseler Stra’e wohnen, wird zusatzlich in Hohe der Stellplatzzufahrt
eine Fulligangerquerungshilfe als Mittelinsel angelegt.

Gestaltung baulicher Anlagen

Der Hauptbaukoérper wird mit einer wei3en Putzfassade ausgefihrt. Die den Baukoérper
Uberspannende Hauptdachflache (Flachdach mit Neigung kleiner als 6°) wird als extensiv
begriintes Flachdach angelegt. Die Dachflache im Bereich des Backshops und des Markt-
eingangs besteht aus einem Flachdach (Dachneigung 0°) ohne Dachbegriinung. Die nord-
Ostliche Fassade zur offenen Feldflur sowie die stirnseitige Fassade zur Grasseler Strale
wird vollflachig begrunt.

Gestaltung der AuRenanlagen

Das Gelande weist von der ErschlieBungsstralle in Richtung Nordwesten ein natirliches Ge-
falle auf. Die Hohendifferenz betragt ca. 3 m. Zur Realisierung der Hochbaumaf3nahmen und
der Stellplatzanlage ist die Aufflllung des Gelandes auf das Niveau der ErschlieBungsstralle
erforderlich. Zur Einbindung in die Umgebung und zur Ortsrandgestaltung wird entlang der
Grundstucksgrenzen zur offenen Feldflur das aufgefillte Gelande mit einem flachen Nei-
gungswinkel abgebdscht und ein Grinstreifen mit intensiver Begriinung bestehend aus
Baumen und Strauchern, in Verbindung mit Stauden und Grasern.

Far den ruhenden Verkehr wird eine Stellplatzanlage mit 62 Stellplatzen ausgebaut. Die
Stellplatzanlage wird durch Gruninseln und Grinstreifen mit grof3kronigen Einzelbdumen ge-
gliedert. Eine Fahrradabstellanlage wird in unmittelbarer Nahe des Eingangsbereiches ange-
legt.

Larmschutz

Mit dem Betrieb des geplanten Lebensmittelmarktes sind vorhabenbedingte Emissionen ver-
bunden, insbesondere durch Kundenverkehr und betriebstechnische Anlagen und Ablaufe.
Zum Schutz der benachbarten Wohnbebauung sind zwar keine Larmschutzwande erforder-
lich. Allerdings sind zur Einhaltung von Ruhezeiten sowie der Immissionsrichtwerte die Off-
nungszeiten des Marktes auf den Zeitraum von 7:00 bis 21:45 Uhr zu beschranken und auf
Lieferverkehr in den Nachtstunden zu verzichten. Die Offnung des Backshops ist auch im
zeitlich vorgelagerten Zeitraum ab 6:15 Uhr moglich.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nahversorger Bevenrode/ Grasseler Stralle, BV18  Erlauterungstext, Stand: 28.07.2021
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB
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Werbeanlagen
Werbeanlagen an den Fassaden werden nur an den zu den Stellplatzen ausgerichteten Fas-

saden angeordnet. Die Oberkanten der Werbeanlagen am Gebaude dirfen die Oberkante
der Dachflache nicht Uberschreiten. Im Bereich der Zufahrt von der Grasseler Stral3e zu den
Stellplatzflachen ist eine freistehende Werbetafel (Pylon) mit einer Hohe von maximal 6,0 m
vorgesehen.

Entwasserung
Aufgrund einer eingeschrankten Kapazitat des Regenwasserkanals kann max. 5 I/s einge-

speist werden. Das Regenwasserentwasserungskonzept sieht verschiedene Mallnahmen
zur zeitversetzten Wasserabgabe vor. Dazu zahlen insbesondere ein gedichtetes Erdbecken
als Regenwasserrickhaltebecken und eine Begriinung des Hauptdaches.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nahversorger Bevenrode/ Grasseler Stralle, BV18 Erlauterungstext, Stand: 28.07.2021
Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB
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Stadt Braunschweig Anlage 3 a

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Nahversorger Bevenrode/ Grasseler Strale
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Geltungsbereich A, Stand: 28. Juli 2021, § 3 (2) BauGB

BV 18
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Stadt Braunschweig Anlage 3b

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift

Nahversorger Bevenrode/ Grasseler Strae BV 18
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Geltungsbereich B,

Stand: 28. Juli 2021, § 3 (2) BauGB
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Anlage 3 ¢

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift
Nahversorger Bevenrode / Grasseler Stralle BV 18

Planzeichenerklarung, Stand: 28. Juli 2021, § 3 (2) BauGB

Zahlenangaben sind Beispiele

Art der baulichen Nutzung

Flache fir Nahversorgung
MaR der baulichen Nutzung, Hohen baulicher
Anlagen in Metern iiber dem Bezugspunkt
entsprechend textlicher Festsetzung
0,4 Grundflachenzahl (GRZ)
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Verkehrsflachen
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MaBnahmen fiir Natur und Landschaft

Flache fiir Mainahmen zum
ﬁ Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden,

Natur und Landschaft
entsprechend textlicher
Festsetzung

o0ooo Umgrenzung von Flachen zum

o Anpflanzen von Baumen, Strauchern
und sonstigen Bepflanzungen
entsprechend textlicher Festsetzung

Sonstige Festsetzungen

Il Bl Grenze des Geltungsbereiches

yyA«» Abgrenzung der unterschiedlich
festgesetzten Larmpegelbereiche

Hinweise
@ Hinweis auf textliche
Festsetzung

-»IA»F MaRangaben in Metern

Bestandsangaben

|:| Wohngebaude

I:I Neben- bzw.
Wirtschaftsgebaude

|:§:| Gebéaude nicht im amtlichen
Liegenschaftskataster enthalten

o———2 Flurstiicksgrenze

I1 vorh. Geschosszahl

303 <5~ Flursticksnummern

/7410/ ; "

=735 Hohenangaben Gber NN
N

%\ Bdschung

60 von 137 in Zusammenstellung



Stadt %ﬁ; ) Braunschweig

TOP 10

Anlage 4

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift

Nahversorger Bevenrode/ Grasseler Stral3e

BV 18

Textliche Festsetzungen und Hinweise

A Stadtebau
gemaR § 1 a und § 9 BauGB

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur
solche Vorhaben zulassig, zu deren Durchfiihrung
sich der Vorhabentrager im Durchflihrungsvertrag
verpflichtet.

Uberbaubare Grundstiicksflachen

I Art der baulichen Nutzung

Innerhalb des Geltungsbereiches A sind Einzelhan-
delsbetriebe zuldssig, die der verbrauchernahen Ver-
sorgung der Bevélkerung dienen. Die Verkaufsflache
darf insgesamt maximal 800 m?2 betragen, zuztglich
eines Backshops mit maximal 22 m? Verkaufsflache.
Der Anteil der Verkaufsflache fur Giter des periodi-
schen Bedarfs (wie insbesondere Nahrungs- und Ge-
nussmittel, Drogerie / Parfimerie, Papier / Biirobe-
darf / Schreibwaren, Zeitungen / Zeitschriften, Tabak-
waren und Zubehor sowie Blumen) muss mindestens
90 % an der Gesamtverkaufsflache betragen.

Auf den nicht Uberbaubaren Grundstticksfla-
chen sind Garagen und lberdachte Stellplatze
unzulassig.

Auf den nicht Uberbaubaren Grundstiicksfla-
chen innerhalb der Flache fur Anpflanzungen
sind Nebenanlagen unzuldssig, mit Ausnahme
von Anlagen im Sinne von A V 1.3 (Regenwas-
serriickhaltebecken), A V 1.4 (Mulltonnenstand-
platz), A V 1.5.2 (Einfriedungen) sowie B 11l 2.3

(Werbepylon).

Grunordnung

I Maf der baulichen Nutzung

Eine Uberschreitung der festgesetzten Grundflachen-
zahl durch Einstellplatze mit ihren Zufahrten, Neben-
anlagen im Sinne des § 14 BauNVO und baulichen
Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch die
das Baugrundsttick lediglich unterbaut wird, ist bis zu
einer Grundflachenzahl von 0,65 zulassig.

Il Hohe baulicher Anlagen

1. Die festgesetzten zulassigen Héhen der bauli-
chen Anlage (GH/TH) darf ausnahmsweise von
technischen Anlagen wie z.B. Luftungsanlagen,
Schornsteinen, Photovoltaikanlagen, etc. Gber-
schritten werden, soweit die Uberschreitung
nicht mehr als 2,0 m betragt und mindestens
um das Malf? ihrer H6he von der Geb&audeau-
Renkante zuriickbleibt.

2. Bezugspunkt fur die H6henangaben der in der
Planzeichnung festgesetzten maximal zulassi-
gen Gebaude- und Traufhdhe ist die Héhenlage
der nachstgelegenen &ffentlichen Verkehrsfla-
che an dem Punkt der Straf3enbegrenzungsli-
nie, der der Mitte der stral3enzugewandten Ge-
baudeseite am néchsten liegt. Steigt oder fallt
das Geldnde vom Bezugspunkt zur Mitte der
stralRenseitigen Gebaudeseite, so ist die Nor-
malhéhe um das Mal der natirlichen Steigung
oder des Gefalles zu &ndern.

1.2

1.3

Begrinung

Die Flache fur Anpflanzungen | 1 |ist als B6-
schung in wechselnden Neigungen, an keiner
Stelle steiler als 1:3, anzulegen und vollflachig
zu begrunen.

Auf der Flache ist, mit Ausnahme des Regen-
rickhaltebeckens gem. AV 1.2, eine durchgéan-
gige, durchschnittlich mindestens dreireihige
Hecke aus heimischen, standortgerechten
Laubgehdlzarten herzustellen. Mindestens

15 % der Anpflanzung hat aus Heistern zu be-
stehen. Am Boschungsful? sind der Hecke feld-
seitig vorgelagert Saumzonen aus halbrudera-
len Gras- und Staudenfluren einschlieRlich ei-
ner Entwésserungsmulde in einer Breite von
insgesamt mindestens 2,5 m zu entwickeln.

Die Anpflanzungen sind in Pflanzrastern von
maximal 1,5 m x 1,5 m herzustellen. Gehdlz-
freie Flachen sind mit einer standortangepass-
ten, artenreichen Krauter-/Graser-Saatgutmi-
schung anzuséen.

Je angefangene 200 m? der Flache ist ein Laub-
baum als Hochstamm zu pflanzen, dabei sind
jeweils zur Hélfte mittel- und groRkronige Arten
zu verwenden. Die grof3kronigen Arten sind vor-
wiegend in dem nordwestlichen Teilbereich der
Flache | 1| zu verwenden.

Einfriedungen der Flachen fur Anpflanzun-
gen|1]|angrenzend an die offene Feldflur sind
nur integriert in den Pflanzstreifen zulassig, im
Abstand von mind. 3 m zur Grenze der Feldflur
unter Beachtung der textlichen Festsetzung
BIV.

Innerhalb der Flache fur Anpflanzungen ist
die Anlage eines Regenwasserriickhaltebe-

Bebauungsplan ,Nahversorger Bevenrode/ Grasseler Strafie”, BV 18

Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/2017

Textliche Festsetzungen, Stand: 28.07.2021
Verfahrensstand: § 3(2) BauGB
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1.4

ckens zulassig. Dieses ist als gedichtetes Erd-
becken auszufuhren. Die Randbereiche sind
gruppenweise mit mindestens 15 Gehdlzen
(z.B. Kopfweiden) im Wechsel mit Wiesenberei-
chen aus einer artenreichen und standortge-
rechten Krauter-/Grasermischung zu gestalten.

Innerhalb der Flache fur Anpflanzungen ist
angrenzend an die Lieferzone ein Milltonnen-
standplatz mit einer Flache von max. 8 m2 zu-
lassig.

1.5.1 Die Flache fur Anpflanzungen ist vollflachig

dauerhaft zu einer hochwiichsigen, halbrudera-
len extensiv gepflegten (max. 2 x Mahd/ Jahr)
Gras- und Staudenflur zu entwickeln. In Berei-
chen mit Rigolen sind die erforderlichen regel-
magigen notwendigen PflegemalRnahmen zu-
lassig.

1.5.2 Einfriedungen der Flachen fur Anpflanzun-

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

111

gen|2]|angrenzend an die offene Feldflur sind
nur integriert in den Pflanzstreifen zul&ssig, im
Abstand von mind. 3 m zur Grenze der Feldflur
unter Beachtung der textlichen Festsetzung

B IV.

Die Flache fir Anpflanzungen | 3| ist zu mindes-
tens 50 % mit heimischen, standortgerechten
Laubgehdlzen zu begriinen. Geholzfreie Fla-
chen sind mit einer standortangepassten, arten-
reichen Krauter-/Gréaser-Saatgutmischung an-
zusaen.

Die Flachen fur Anpflanzungen sind vollfla-
chig mit halbhohen, bodendeckenden Laubge-
holzstrauchern oder einer Gras- und Stauden-
vegetation zu begriinen. Mit einem Flachenan-
teil von mindestens 25 % sind in die Pflanzung
als Strukturbildner Gruppen aus héherwichsi-
gen Laubgehdélzstrauchern zu integrieren. Im

Bereich der Zufahrt ist innerhalb der Pflanzfla-
chen eine freistehende Werbeanlage zuléssig.

Bei der Anlage von Stellplatzen ist je angefan-
gene 6 Stellplatze ein mindestens mittelkroniger
standortgerechter Laubbaum zu pflanzen und
als gliederndes Element in die Stellplatzanlage
Zu integrieren.

Die Fassaden auf der Stidost- und der Nordost-
seite sind vollflachig, mit Ausnahme von Fens-
ter- und Turéffnungen, dauerhaft zu begriinen.
Dabei ist pro 1,5 Ifd. m Wandlange mind. eine
Schling- und/oder Kletterpflanze zu verwenden,
die eine Wuchshéhe von mindestens 6 m er-
reicht.

Dachflachen sind zu mindestens 80 % extensiv
zu begriinen. Oberhalb der Begriinung der Da-
cher sind Photovoltaik- und andere Solaranla-
gen zulassig.

Bei Errichtung einer Trafostation ist das Ge-
baude allseitig, mit Ausnahme des Zuganges,
mit mind. 2 m hohen standortgerechten Laub-
gehdlzen einzugriinen. Das Gebaude muss ei-
nen Abstand von mindestens 4 m zur Grasseler
Stral3e einhalten.

2.
2.1

22

2.3

2.4

2.5

TOP 10
Ausfiihrung der Begriinung

Fir die festgesetzten Anpflanzungen sind
folgende Pflanzqualitaten vorzusehen:

- Laubb&dume im Bereich der Stellplatzanlagen:
Hochstdmme mit Mindeststammumfangen
(StU) von 18-20 cm, gemessen in 1,0 m
Hohe,

- Laubbdume auf Flachen fir Anpflanzungen:
Hochstamme mit Mindeststammumféngen
(StU) von 16-18 cm, gemessen in 1,0 m
Hohe,

- Straucher:
2 x verpflanzt, 4 Triebe, 60-100 cm,

- Heister:
2 x verpflanzt, 100-150 cm.

Artbedingte Abweichungen sind méglich.

Fur die festgesetzten Anpflanzungen sind
heimische, standortgerechte Arten vorzusehen,
beispielsweise:

Baume:

- Ahorn i.S. (Acer)

- Hainbuche (Carpinus betulus)
- Eiche i.S. (Quercus)

- Kultur-Birne (Pyrus communis)
- Erle i.S. (Alnus)

Straucher:

- Feld-Ahorn (Acer campestre)

- Felsenbirne (Amelanchier spec.)

- Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)

- Gewohnliche Hasel (Corylus avellana)

- Zweigriffeliger WeiRdorn (Crataegus laevigata)
- Eingriffeliger WeiRdorn (Crataegus monogyna)
- Schlehe (Prunus spinosa)

- Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)

- Gewohnlicher Schneeball (Viburnum opulus)

- Sal-Weide (Salix caprea)

Die gemal den Festsetzungen zur Begriinung
vorgesehenen privaten Grundstiicksflachen
missen bis zur Ingebrauchnahme der bauli-
chen Anlagen ausgebaut sein. Sie sind spates-
tens in der néchstfolgenden Pflanzperiode ge-
maf den Festsetzungen abschlieRend zu be-
granen.

Die Anpflanzungen und sonstigen Begriinungen
sind mit einer zweijahrigen Entwicklungspflege
im Anschluss an die Fertigstellungspflege her-
zustellen.

Die festgesetzten Anpflanzungen sind fachge-
recht auszufuihren, dauerhaft zu erhalten und
bei Abgang spatestens in der nachstfolgenden
Pflanzperiode gleichartig zu ersetzen. Die
Baume sind mit einer ihrem Habitus entspre-
chenden Krone zu entwickeln.

Die Baumstandorte im Bereich der Stellplatzan-
lagen sind mit einer offenen Vegetationsflache
von mind. 9 m2 netto in einer Mindestbreite von
2 m netto, mit einer Baumgrubentiefe von mind.
1,5 m und einer Substratschicht von mind.

12 m3 herzustellen, und nachhaltig gegen Uber-
fahren zu schitzen.

Bebauungsplan ,Nahversorger Bevenrode/ Grasseler Strafie”, BV 18
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/2017

Textliche Festsetzungen, Stand: 28.07.2021
Verfahrensstand: § 3(2) BauGB
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-3-
VI MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur mit VDI 2719 ,Schalldédmmung von Fenstern
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und deren Zusatzeinrichtungen® durchzufiihren.
1. Innerhalb des Geltungsbereiches B (Gemar- 1.2 Von den Festsetzungen AVII 1.1 zu den
kung Hondelage, Flur 11, Flurstiick 65/2) sind Larmpegelbereichen kann ganz oder teilweise
auf einer 2310 m2 groRen Teilflache MaRRnah- abgewichen werden, wenn im jeweiligen
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick- Einzelfall schalltec;hmsch nachgewiesen wird,
lung von Boden, Natur und Landschaft wie folgt dass der erforderhc_he S_chall_schutz auf andere
7u entwickeln: Art und Weise gewahrleistet ist.
- Die bestehende Ackerflache ist durch VIl Sonstige Festsetzungen
Ansaat mit einer artenreichen
Saatgutmischung zu einem mesophilen @®  Mit Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Ent-
Griinland zu entwickeln. Das Grinland ist sorgungstrager zu belastende Flache. Innerhalb
extensiv als Weide oder Mahwiese zu der festgesetzten Flache sind bauliche Anlagen,
bewirtschaften. Bei einer Nutzung als sowie Baume und tiefwurzelnde Straucher un-
Mahwiese ist das Griinland mind. 1-mal zulassig. Ein Abtrag oder eine Erhéhung des
jahrlich nach dem 15. Juli zu mahen, das Geléandes ist nur mit Zustimmung der Leitungs-
Mahdgut ist abzufahren. trager zuldssig.
- Auf der Flache sind 12 Obstbdumen zu
pflanzen und durch eine regelmaRige Pflege
dauerhaft zu erhalten.
- Innerhalb der Fliche sind 3 Stein- und B Ortliche Bauvorschrift
Totholzhaufen zur Strukturanreicherung
anzulegen_ gemaB § 84 AbS 3 Nr. 1 Und Nr. 7 NBaUO (ZU
Ziff. 1), § 84 Abs. 3 Nr. 2 NBauO (zu Ziff. lll), § 84
- Fr die festgesetzten Pflanzungen sind Abs. 3 Nr. 3 NBauO (zu Ziff. IV), § 84 Abs. 3 Nr. 6
folgende Pflanzqualitaten vorzusehen: NBauO (zu Ziff. V), in Verbindung mit 8 9 Abs. 4
- Obstbaume: Hochstamme, Stammumfang BauGB sowie § 80 NBauO
10 — 12 cm, gemessen in 1 m Héhe
- Die MaRnahmen innerhalb des Geltungsbereich
Geltungsbereiches B sind spatestens ein
Jahr nach Beginn der ErschlieBungsarbeiten Die értlichen Bauvorschriften gelten fiir den ge-
bzw. in der darauffolgenden Pflanzperiode samten Geltungsbereich des vorhabenbezoge-
mit einer dreijahrige Entwicklungspflege im nen Bebauungsplanes ,Nahversorger Beven-
Anschluss an die Fertigstellungspflege rode/ Grasseler Strafe*, BV 18.
herzustellen. Die Anpflanzungen sind
fachgerecht auszufiihren, dauerhaft zu I Décher
erhalten und bei Abgang spatestens in der
gg;;gﬁ_n Pllanzperiode gleichartig zu Déacher sind nur als Flachdach mit einer Dachnei-
gung von maximal 6° zuldssig.
2. Die unter A VI 1 festgesetzten Flachen und
MafRnahmen dienen im Sinne des § 1a BauGB Il Werbeanlagen
dem Ausgleich von Eingriffen in Boden, Natur
und Landschaft, die aufgrund dieses 1. Werbeanlagen sind nur als Werbung an der
Bebauungsplanes zulassig sind. Sie werden Statte der Leistung zulassig.
dem Geltungsbereich Aim Sinne von
§ 9 Abs. 1a und § 135a BauGB wie folgt 2. Werbeanlagen sind nur wie folgt zulassig:
zugeordnet:
. . . . 0 2.1 Werbeanlagen am Geb&ude sind nur an den
Offentliche Verkehrsflache: 1,23 {" der Stellplatzanlage zugewandten Fassaden bis
Flache fir Nahversorgung: 98,77 % zu einer Flache von insgesamt maximal 20,0 m?
je Gebaudeseite zuléssig.
VIl Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen )
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Im- 2.2 Die Oberkanten von Werbeanlagen am Ge-
missionsschutzgesetzes baude dirfen die jeweiligen Oberkanten des
Daches nicht tberschreiten.
1. Larmpegelbereiche 2.3 Esist eine freistehende Werbeanlage (Werbe-
pylon) mit einer Hohe von maximal 6,0 m tber
1.1 Innerhalb des Geltungsbereichs A sind bei dem Bezugspunkt im Sinne von A 11l 2 zul&ssig.
Errichtung und Anderung von Gebauden an den Die Ansichtsflachen dieser freistehenden Wer-
Fassaden mit schutzbedurftigen beanlage diirfen eine GroRe von 15 m?2 je Ein-
Aufenthaltsraumen (gemaf DIN 4109 und VDI zelflache und von 30 m2 fir alle Seiten nicht
2719) passive SchallschutzmalRnahmen nach Uiberschreiten.
den Bestimmungen fur die im Bebauungsplan
festgesetzten Larmpegelbereiche gemalt DIN 2.4 Sonstige freistehende Werbeanlagen sind nur
4109 ,,SCha”SChUtZ im Hochbau* in Verbindung bis zu einer HOohe von 3,0 m Uber dem Bezugs_
Bebauungsplan ,Nahversorger Bevenrode/ Grasseler Strafie”, BV 18 Textliche Festsetzungen, Stand: 28.07.2021

Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/2017

Verfahrensstand: § 3(2) BauGB
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punkt zulassig. Die Ansichtsflachen der sonsti-
gen freistehenden Werbeanlagen dirfen eine
Grof3e von 5 m2 je Einzelflache und von insge-
samt 15 m2 fiir alle Seiten dieser Werbeanlagen
nicht tberschreiten.

3. Unzulassig sind:

3.1 Anlagen mit sich turnusmaRig verandernder
Werbedarstellung, wie z.B. LED-Bildschirme,
Rollbander, Filmwénde oder CityLightBoards,

3.2 blinkende Werbeanlagen, Wechsellicht, Lauf-
lichtbander und Skybeamer,

3.3 akustische Werbeanlagen.

IV Einfriedungen

Bauliche Einfriedungen sind nur bis zu einer Hohe
von maximal 1,20 m und nur in transparenten Materi-
alien, wie z.B. als Stabgitterzaun, zuléassig.

\Y Nicht bebaute Flachen

Grundstucksflachen, die nicht Gberbaut sind, insbe-
sondere durch Gebaude, Stellplatze sowie Zufahrten
und Zugénge, sind zu begriinen. Das Anlegen von
geschotterten Flachen ist dabei unzulassig. Zulassig
ist eine Ausgestaltung nicht tiberbauter Flachen in
der Weise, dass auf einer Sandkiesmischung als
Pflanzsubstrat und einer Abdeckung mit einer Stein-
mulchschicht eine geschlossene Vegetationsdecke
aus Staudenmischpflanzungen hergestellt wird (Kon-
zept "Smart Green Keeping"). Die so begrinten Fla-
chen sind dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen
sowie bei Abgang zu erneuern

VI  Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt gemaR § 80 (3) NBauO, wer
eine Baumafinahme durchftihrt oder durchfiihren
lasst, die der ortlichen Bauvorschrift widerspricht.

C Hinweise

1. Freiflachenplan

Dem Bauantrag ist ein qualifizierter Freiflachen-
gestaltungsplan beizufiigen.

2. Schallschutz —Nachweis im Einzelfall

2.1 StraRBenverkehrslarm
Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der
Orientierungswerte bzgl. des StralRenverkehrs-
larms ist auf Grundlage der schalltechnischen
Rechenvorschrift ,Richtlinien fir den Larm-
schutz an StraRen" (RLS-90, 1990) unter Be-
ricksichtigung der vorgenommenen Larmmin-
derungsmafnahmen vorzunehmen.

2.2 Gewerbe-/Anlagenlarm
Schallausbreitungsberechnungen sind nach der
DIN 1SO 9613-2 (1999) fur eine Mittenfrequenz
f =500 Hz und fir eine meteorologische Korrek-
tur Cmet mit CO = 0 dB bei mittlerer Mitwindwet-

TOP 10

terlage unter Anwendung des alternativen Ver-
fahrens gemaR Nr. 7.3.2 fur die jeweilige kriti-
sche Immissionshéhe anzufertigen. Die Boden-
dampfung ist entsprechend nach Gleichung 10
der DIN ISO 9613-2 (1999) zu bestimmen. Ein
rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der Ori-
entierungs-/Immissionsrichtwerte bzgl. des Ge-
werbelarms (Anlagenlarm) ist auf Grundlage
der TA Larm ,Technische Anleitung zum Schutz
gegen Larm*“ (2017) unter Beriicksichtigung der
vorgenommenen Larmminderungsmaflnahmen
vorzunehmen.

Informationen zu SchallschutzmaRnahmen

Zur Umsetzung der textlichen Festsetzungen A
VIl ,Festsetzungen zum Schutz gegen schadli-
che Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes*” sind folgende
Grundlagen maRgeblich:

e DIN 18005, Teil 1 ,Schallschutz im Stadte-
bau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise fur
die Planung*, Beuth Verlag GmbH, Berlin,
2002

e VDI-Richtlinie 2719 ,Schallddmmung von
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen®,
Herausgeber Deutsches Institut fiir Nor-
mung, Beuth-Verlag, Berlin,1987.

e DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®, Her-
ausgeber Deutsches Institut fiir Normung,
Beuth-Verlag, Berlin, 2018.

e DIN ISO 9613-2 ,Dammung des Schalls bei
der Ausbreitung im Freien®, Herausgeber
Deutsches Institut fir Normung, Beuth-Ver-
lag, Berlin,1999.

e 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung
(16. BImSchV), 2014 (BGBI. | S. 2269).

e _Richtlinien fir den Larmschutz an StralRen®,
(RLS-90), 1990 (VkBI. S. 258ff), mit Beriick-
sichtigung der Berichtigung 1992 (VkBI. S.
208).

e ,Technische Anleitung zum Schutz gegen
Larm*“ (TA Larm), sechste allgemeine Ver-
waltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz, 2017 (GMBI Nr. 26/1989 S.
503).

Diese Unterlagen kdnnen in der ,Beratungs-
stelle Planen - Bauen - Umwelt“ der Stadt
Braunschweig eingesehen werden

Archéologie — Hinweise fiir Baugenehmigungen

Wegen mittelalterlicher Scherbenfunde, die im
Rahmen der Wiistungsforschung im unmittelba-
ren Umfeld aufgetreten sind, ist der Beginn von
Erdarbeiten termingenau dem Beauftragten fir
Arch&ologie, ersatzweise der Unteren Denkmal-
schutzbehorde, mitzuteilen, damit eine Einsicht-
nahme in diese Erdarbeiten erfolgen kann.

Bebauungsplan ,Nahversorger Bevenrode/ Grasseler Strafie”, BV 18
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Stadt Braunschweig
Anlage 5

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Nahversorger Bevenrode/ Grasseler Strale BV 18
Begrindung und Umweltbericht

Begriindung, Stand: 28.07.2021
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Rechtsgrundlagen -Stand: 18.05.2021 -

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.1 Baugesetzbuch (BauGB)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634),
zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBI. | S. 1728)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786)

Planzeichenverordnung (PlanZV)

in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | 1991 S. 58), geandert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057)

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. S. 1274), zuletzt ge-
andert durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBI |
S. 2873)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI | S. 306)

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), zuletzt ge-
andert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI | S. 306), neugefasst
durch Bekanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBI. I. S. 540)

Niedersachsisches Ausfihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
(NAGBNatSchG)

in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI. S. 104), zuletzt geandert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. November 2020 (Nds. GVBI. S. 451)

Niedersachsische Bauordnung (NBauQ)

in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geandert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 10. November 2020 (Nds. GVBI. S. 384)

Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gedndert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 28. April 2021 (Nds. GVBI S. 240)

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemaéafier Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren wahrend der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgestz — PlanSIG)

in der Fassung vom 20. Mai 2020 (BGBI. | S. 1041), zuletzt gedndert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 18. Marz 2021 (BGBI. | S. 353)
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Bisherige Rechtsverhaltnisse

21

2.2

23

Regional- und Landesplanung

Im Landesraumordnungsprogramm (LROP) Niedersachsen von 2017 und im Regio-
nalen Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 fir den GrofRraum Braunschweig ist
Braunschweig im oberzentralen Verbund mit Wolfsburg und Salzgitter als Oberzent-
rum verbindlich festgelegt. Dem oberzentralen Verbund sind die Schwerpunktaufga-
ben ,Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstatten* zugewiesen. Der
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird im RROP 2008 nachrichtlich als
,vorhandener Siedlungsbereich® dargestellt, im Ubergang zu einem Vorbehaltsge-
biet fir ,Landwirtschaft”.

Im RROP 2008 werden zudem die Ziele und Grundsatze zur Entwicklung der Sied-
lungs- und Versorgungsstrukturen des Gro3raumes Braunschweig weiter definiert.
Zur Entwicklung der Versorgungsstrukturen legt das RROP fest, dass die Nahver-
sorgungsstruktur als wesentliches Element der kommunalen Daseinsvorsorge in
den zentralen Standorten, leistungsfahigen Ortsteilen in den Gemeinden und Stadt-
teilzentren der Stadte (integrierte Versorgungsstandorte) bedarfsgerecht zu moder-
nisieren, zu sichern und zu entwickeln ist.

Im RROP ist der Geltungsbereich A angrenzend an die mit ,Vorhandener Siedlungs-
bereich oder bauleitplanerisch gesicherter Bereich® bezeichnete Ortslage als Vorbe-
haltsgebiet fir die Landwirtschaft dargestellt. Stid- und westlich davon befindet sich
ein Vorranggebiet Freiraumfunktionen. Diese Flache ist darlber hinaus lberlagert
mit einer Flachendarstellung Vorbehaltsflache fir Natur und Landschaft. Die Flache
des ndrdlich der Ortslage verlaufenden Berberbachs ist als Vorbehaltsgebiet fur den
Hochwasserschutz dargestellt.

Aufgrund der geringen GrolRe des Geltungsbereiches A ist die Planung auch unter
Beachtung der geringfligigen Abweichung vom RROP 2008 mit den Zielen der
Raumordnung und Landesplanung vereinbar.

Flachennutzungsplan

Fir den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gilt der Flachennutzungsplan der
Stadt Braunschweig in der Form der Neubekanntmachung vom 6. Oktober 2005. Er
stellt in seiner derzeit geltenden Fassung flr das Plangebiet ,Flache fir die Land-
wirtschaft dar. Die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplanes lassen sich
nicht aus dieser Darstellung entwickeln. Der Flachennutzungsplan wird daher im Pa-
rallelverfahren gemaR § 8 Abs. 3 BauGB geandert. Da der geplante, nicht raumbe-
deutsame Lebensmittelmarkt der Nahversorgung dient, wird der Bereich zukUlnftig
im Flachennutzungsplan als Wohnbauflache dargestellt. Mit der kinftigen Gebiets-
artdarstellung ist der Bebauungsplan gemaf § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flachen-
nutzungsplan entwickelt.

Bebauungsplane

Fur die Flache, fir die der Bebauungsplan ,Nahversorger Bevenrode/ Grasseler
StralRe®, BV 18, aufgestellt werden soll, gilt bisher kein Bebauungsplan. Sie befindet
sich am sudwestlichen Ortsrand von Bevenrode, nordwestlich der Grasseler Stral3e
und ist derzeit planungsrechtlich dem AuRenbereich geman § 35 BauGB zuzuord-
nen.
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Anlass, Ziel und wesentliche Auswirkung des Bebauungsplanes

Auf Grundlage eines Antrages der Firma Ratisbona Projektentwicklung KG, hat der
Verwaltungsausschuss am 10. September 2019 die Aufstellung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes ,Nahversorger Bevenrode/ Grasseler Strale®, BV 18, be-
schlossen. Mit diesem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen fur die Ansiedlung eines SB-Marktes am sudwestlichen Ortsrand von Be-
venrode geschaffen werden. Der Vorhabentrager beabsichtigt, das Gebaude zu er-
richten und dann an den Marktbetreiber Netto zu vermieten. Der Ratisbona Holding
GmbH & Co.KG liegt fur die bendtigte Grundstucksflache eine vertragliche Kaufop-
tion vor.

Der Ortsteil Bevenrode verflugt Uber keinerlei Angebote der Nahversorgung. Durch
die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes wird die Nahversorgungssituation insbe-
sondere fur die Einwohner Bevenrodes, die Uber kein eigenes Kraftfahrzeug verfu-
gen, wesentlich verbessert. Damit wird der Ortsteil als Wohnstandort aufgewertet.

Der Plan wird als vorhabenbezogener Bebauungsplan gemaf § 12 (1) BauGB auf-
gestellt. Fir den SB-Markt wird erganzend der Vorhaben- und Erschliefungsplan
aufgestellt. Dieser wird gemaf § 12 (3) BauGB Bestandteil des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans. Ferner ist fir dieses Vorhaben ein Durchfihrungsvertrag zwi-
schen dem Vorhabentrager und der Stadt Braunschweig abzuschlief3en.

Umweltbericht

41

Mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist gemal § 2a BauGB ein Umweltbe-

richt zu erstellen. Gleichzeitig ist die sogenannte ,Eingriffsregelung” des Bundesna-
turschutzgesetzes zu bertcksichtigen. Angesichts der sich stark Gberschneidenden
Themengebiete von Natur- und Umweltschutz hat es sich bewahrt, den Umweltbe-
richt mit den naturschutzrechtlichen Anforderungen zu verknipfen.

Beschreibung der Planung

Die Flache, die mit einem eingeschossigen Marktgebaude bebaut werden soll (Gel-
tungsbereich A), befindet sich auf der Nordseite der Grasseler Strale, westlich des
Ortsteiles direkt an die Ortslage angrenzend. Die Grundstlicksflache betragt ca.
6.500 m2. Der Markt ist auf der Ostseite des Vorhabengrundstlickes angeordnet, um
den Ortszusammenhang herzustellen. Westlich des Marktgebaudes erstreckt sich
der Hauptteil der Stellplatzanlage. Die Stellplatzanlage mit ca. 62 Stellplatzen wird
durch ein Baumraster gegliedert. Die befestigte Grundstlcksflache betragt bei einer
GRZ einschlieBlich Uberschreitung fiir Stellplatze und Nebenanlagen von 0,65 maxi-
mal 4.225 m2. Entlang der Grundstlicksgrenzen wird ein Grinstreifen mit intensiver
Begrinung durch Baume und Straucher, in Verbindung mit Stauden und Grasern,
angelegt.

Da die mit dem Vorhaben verbundenen naturschutzfachlich relevanten Eingriffe auf
der Vorhabenflache selbst nicht in vollem Umfang ausgeglichen werden kénnen,
werden zum Ausgleich des verbleibenden Defizites auf einer externen Flache (Gel-
tungsbereich B), westlich des Ortsteiles Hondelage, weitere Malnahmen festge-
setzt.
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Planerische Vorgaben und deren Bericksichtigung, Quellen

Die konkreten Auswirkungen der im folgenden genannten Grundlagen auf die Pla-
nung und deren Berlicksichtigung im Rahmen der Planung werden, soweit erforder-
lich, bei der Beschreibung und Bewertung der Umweltsituation in Kap. 4.4 wiederge-
geben.

Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans sind die grundsatzlichen Anfor-
derungen an die Berlicksichtigung der Ziele des Umweltschutzes in der Bauleitpla-
nung, die sich aus dem Baugesetzbuch und den einschlagigen Fachgesetzen und
Fachplanen ergeben, zu beachten. In diesen Fachgesetzen und Fachplanen schla-
gen sich die auf Ebene der Europaischen Union und auf Bundes- Landes- oder
kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen nieder. Dabei sind die konkret
fur den Planungsraum formulierten Vorgaben und Entwicklungsziele der genannten
Grundlagen auszuwerten und bei der Planaufstellung zu berlcksichtigen. Soweit er-
forderlich, erfolgt eine konkrete Nennung der berlcksichtigten Ubergeordneten pla-
nerischen und gesetzlichen Vorgaben in Kap. 4.4.

Fir das Stadtgebiet von Braunschweig liegen Fachplanungen und Gutachten vor,
die umweltbezogene Informationen und Ziele enthalten und sich in unterschiedlicher
Tiefe mit dem Plangebiet auseinandersetzen. Es handelt sich um folgende Unterla-
gen:

¢ Regionales Raumordnungsprogramm, 2008
e Landschaftsrahmenplan, 1999, Aktualisierung 2014

¢ Stadtklimaanalyse Braunschweig Steinicke & Streifeneder, Richter & Rdckle,
2012, Kapitel 5 und 6

¢ Stadtklimaanalyse Braunschweig, GEO-NET, 2017/2018, Teil 1 und Teil 2
¢ Integriertes Klimaschutzkonzept fur die Stadt Braunschweig, GEO-NET, 2010
¢ Luftreinhalte- und Aktionsplan Braunschweig, 2007

e Larmaktionsplan Braunschweig, 2020

Darlber hinaus wurden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens weitergehende,
auf die konkrete Planung bzw. konkrete Situation bezogene Fachplanungen und
Gutachten erstellt.

e Faunistischer Beitrag, Corax Géttingen, 2020
e Baugrundgutachten, Kraus & Coll. Geokonsult GmbH & Co. KG, 05.02.2020

¢ Schalltechnische Untersuchung Projekt-Nr. 5835; Immissionsschutz — Bauleitpla-
nung, Schallimmissionsprognose ,Neubau Lebensmittelmarkt, Grasseler Stral3e
in 38110 Braunschweig®; Version 1.0, 07.06.2021; Ingenieurburo Goritzka Akus-
tik
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e Schalltechnische Untersuchung Projekt-Nr. 5836; Immissionsschutz — 16. BIm-
SchV, Schallimmissionsprognose ,Aufweitung der Grasseler Stral3e in 38110
Braunschweig®; Version 1.0, 07.06.2021; Ingenieurbiro Goritzka Akustik

¢ Eingriffsbilanzierung, Dr. Schwahn, Landschaftsplanung.

e Umweltkarten des Niedersachsischen Ministeriums fir Umwelt, Energie, Bauen
und Klimaschutz

e Landesamt flir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG): NIBIS®Kartenserver

4.3 Beschreibung der Methodik der Umweltprifung und Beurteilung der Informations-
grundlagen

Die Umweltprifung bezog sich im Wesentlichen auf das Plangebiet bzw. — soweit

erforderlich, auf dessen nahere Umgebung. Gegenstand der Umweltpriifung sind

nach MalRgabe des Baugesetzbuches die flr den Betrachtungsraum und das Plan-
vorhaben planungs- und abwagungserheblichen Umweltbelange.

Die Umweltprifung wurde nach folgender Methodik durchgefuhrt:

e Auswertung der unter 4.2 genannten Fachplanungen und Gutachten und sons-
tige Quellen;

e Ortsbegehungen im Zuge der Biotopkartierung und zoologischen Erfassungen
von Vdgeln und Feldhamstern;

e Auswertungen von Kartendiensten im Internet: NIBIS (Niedersachsisches Bo-
deninformationssystem) und NUMIS (Umweltportal des Landes Niedersach-
sen);

¢ In Bezug auf die zu erwartenden Larmemissionen und -immissionen im Zuge
des Planvorhabens wurden vom Ingenieurblro Goritzka Akustik schalltechni-
sche Untersuchungen zum Gewerbelarm (Projekt-Nr. 5835) und Verkehrslarm
(Projekt-Nr. 5836) durchgeflihrt;

¢ Die Untersuchungstiefe der Umweltprifung orientiert sich gemaR § 2 Abs. 4
Satz 3 BauGB an den Festsetzungen dieses Bebauungsplans. Geprift wird,
welche erheblichen Auswirkungen durch die Umsetzung des Bebauungsplans
auf die Umweltbelange entstehen kdnnen und welche Einwirkungen auf die ge-
planten Nutzungen im Geltungsbereich aus der Umgebung erheblich einwirken
kénnen. Hierzu werden vernunftigerweise regelmalig anzunehmende Einwir-
kungen geprift, nicht jedoch auRergewdhnliche und nicht vorhersehbare Ereig-
nisse. Da ein konkretes Vorhaben bekannt ist, beinhaltet diese Prifung auch
die Untersuchung von Auswirkungen der Bauphase.

Kenntnislicken oder Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen

Informationen fur das Vorhaben bestanden nicht.
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Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen

Mensch und menschliche Gesundheit

Betroffenheit Mensch

Durch die Realisierung des Planvorhabens wird die Nahversorgung in Bevenrode
und den umliegenden Ortschaften gesichert. Durch die Fortsetzung des am Orts-
rand endenden Gehweges wird die fulRlaufige Erreichbarkeit des Einkaufsmarktes
sichergestellt und somit die Nahversorgungsfunktion fur die Bewohner von Beven-
rode unterstutzt. Davon profitieren alle Bewohner, insbesondere die Personen, die
in ihrer Mobilitat eingeschrankt sind. Zukiinftig kénnen Einkaufe im Ort auch zu Fuly
oder mit dem Fahrrad erledigt werden.

Der Mensch und die menschliche Gesundheit kénnen durch Emissionen/Immissio-
nen verschiedenster Arten oder auch durch andere Auswirkungen der Planung bzw.
deren Umsetzung direkt oder indirekt betroffen sein. Diese Auswirkungen kénnen
sowohl einzelne Menschen als auch die Bevdlkerung betreffen. Soweit die Auswir-
kungen den Schutzgitern (z.B. Boden, Wasser, Klima, Luft) direkt zugeordnet wer-
den kénnen, werden sie in den entsprechenden Kapiteln des Umweltberichtes auf-
gefuhrt. Soweit eine solche Zuordnung nicht moglich ist, werden die Auswirkungen
im Folgenden aufgefuhrt. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um den Aspekt
Larm.

4412 Larm

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Das Plangebiet ist vor allem durch den Stralenverkehr der Grasseler Stralie (K4)
larmvorbelastet. Eine weitere mogliche Larmemissionsquelle stellt der sidostlich der
Grasseler Strale gelegene Gewerbebetrieb dar.

Bei der nachstgelegenen schutzwurdigen Nutzung handelt es sich um die nordost-
lich und sudéstlich gelegene Wohnbebauung mit dem Schutzanspruch eines Allge-
meinen Wohngebiets (WA).

Die Flache des Geltungsbereiches A selbst wird aktuell landwirtschaftlich genutzt.

Demgemal kann es an der umliegenden Wohnbebauung saisonal (z.B. Erntezeit)
zu Larmbeeintrachtigungen kommen. Landwirtschaftliche Nutzungen gelten im All-
gemeinen als privilegiert und Larmbeeintrachtigungen dieser Art sind in unmittelba-
rer Wohnnachbarschaft zu landwirtschaftlichen Flachen als ortstypisch zu bezeich-

nen und daher im Allgemeinen hinzunehmen.

Der Geltungsbereich B, westlich von Hondelage gelegen, wird ebenfalls landwirt-
schaftlich genutzt. Die Flache selbst ist von landwirtschaftlichen Flachen umgeben.
Die nachstgelegene schutzwirdige Nachbarschaft, Wohnbebauung am Westrand
von Hondelage, ist rund 150 m entfernt. Die landwirtschaftlichen Larmemissionen
kénnen somit als ortsublich und deren Auswirkungen als unerheblich bewertet wer-
den.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchflihrung der Planung

Ohne die Durchfuihrung des Bauvorhabens und bei Beibehaltung der bisherigen
Nutzungen werden sich die vorherrschenden Verhaltnisse in beiden Plangebieten
vermutlich nicht relevant andern.
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Prognose tber den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung
Geltungsbereich A

Bei den nachstgelegenen schutzwiirdigen Nutzungen auf3erhalb des Geltungsberei-
ches A handelt es sich um die nérdlich, 6stlich und stdlich gelegenen unbeplanten
Innenbereiche entsprechend § 34 BauGB. Die Nutzungsstruktur entspricht der von
Allgemeinen Wohngebieten (WA), aus der sich auch der immissionsschutzrechtliche
Schutzanspruch eines WA-Gebietes ableitet. Im Einzelnen handelt es sich dabei um
die Wohnbebauung:

— Grasseler Strale 52 — sudlich des Geltungsbereichs

— Grasseler Stral’e 54 — sudlich des Geltungsbereichs

— Grasseler Stralde 56 / An der Mihle 2 (Flurstiick 86/98) - stidostlich des Gel-
tungsbereichs

— Grasseler Stralle 57 — norddstlich des Geltungsbereichs

— Grasseler Stralte 58 — 6stlich des Geltungsbereichs

Bei der Wohnbebauung auf dem Grunstlck Grasseler Straf3e 56 / An der Mihle 2
handelt es sich zum Zeitpunkt der Bebauungsplanerstellung um einen beantragten
Neubau eines Mehrfamilienhauses. Die beantragte Kubatur wurde bei den Berech-
nungen zur Immissionssituation mitbericksichtigt.

Mit der Ansiedlung eines Nahversorgers gehen i. d. R. nachfolgende Larmquellen
einher, deren Emissionen sich auf die ndhere Wohnnachbarschaft immissionsrele-
vant auswirken konnen:

— Stellplatzanlage (Parkplatzsuch- und Parkverkehre, Einkaufswagen/-Box)
— Liefer- und Entsorgungsverkehre (Lkw und Kleintransporter)

— Ladezone (Lkw, Gabelstapler, Gitter- und Rollwagen)

—  Kuhl- und Raumlufttechnische Anlagen

—  Gdf. Papierpresse / Schneckenverdichter

Des Weiteren ist im Rahmen des Vorhabens eine Aufweitung der Grasseler Stralle
fur den Bau einer Querungshilfe geplant. Fur diesen Eingriff in die Stral3enfuhrung
ist gemaf 16. BImSchV (,Verkehrslarmschutzverordnung‘) zu prifen, ob eine we-
sentliche Anderung aufgrund eines erheblichen baulichen Eingriffs vorliegt.

Bei den sich auf den Geltungsbereich A mdglicherweise nachteilig auswirkenden im-
missionsrelevanten Larmquellen au3erhalb des Plangebiets handelt es sich um ei-
nen sudlich gelegenen Gewerbebetrieb (Grasseler Stralte 54) und um den Stralien-
verkehr der Grasseler Stral3e.

Schutzwirdige Nutzungen innerhalb des Geltungsbereiches A im Sinne der
DIN 4109 (,Schallschutz im Hochbau®) sind lediglich die Blrordume.

Zum Schutz und zur Vorbeugung vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wurden im Rahmen des Aufstellungsverfah-
rens zum Bebauungsplan BV 18 schalltechnische Untersuchungen (Ingenieurbtro
Goritzka Akustik, Juni 2021, Nr. 5835 und 5836) durchgefiihrt. Dazu wurden die Ge-
rauscheinwirkungen der umliegenden bestehenden Emissionsquellen auf das Plan-
gebiet, sowie die Auswirkungen der kinftigen Emissionsquellen im Plangebiet auf
die Umgebung, nach den aktuellen und einschlagigen Regelwerken zum Immissi-
onsschutz erfasst und beurteilt sowie Empfehlungen zum Schallschutz erarbeitet.
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Die Beurteilung der Gerauschsituation erfolgte auf Grundlage der DIN 18005
(,Schallschutz im Stadtebau®) mit den mafigeblichen Orientierungswerten (OW) des
Beiblattes 1 der DIN 18005 fir Allgemeine Wohngebiete:

— 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts fur Verkehrslarm
— 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts fur Gewerbe- und Anlagenlarm

Bei der Berechnung der Beurteilungspegel wurde der abschirmende Einfluss der ge-
planten Bebauung sowie der vorhandenen Gebaude in der Nachbarschaft bertck-
sichtigt.

B_......StraBenverkehrslarm

Die Berechnung der Straflenverkehrslarmemissionen erfolgte nach Vorgabe der An-
lage 1 der 16. BImSchV (,Verkehrslarmschutzverordnung“) — RLS 90 (,Richtlinien
fur den Larmschutz an Straf3en’) - unter Berlcksichtigung der Verkehrsmengen fir
den Prognosehorizont 2030 ohne (= Prognosenulifall) und mit (= Prognoseplanfall)
den Verkehrsmengen des Planvorhabens, d. h. unter Beachtung des von dem Nah-

versorger hervorgerufenen Verkehrs.

Mit dem geplanten Lebensmittelmarkt ist eine Aufweitung der Grasseler Stral3e fur
den Bau einer Querungshilfe éstlich der Stellplatzzufahrt geplant. Im Rahmen der
schalltechnischen Untersuchung (Projekt-Nr. 5836) wurde analysiert, ob durch den
geplanten Eingriff in die Grasseler StralRe gemal 16. BImSchV eine wesentliche An-
derung aufgrund eines erheblichen baulichen Eingriffs vorliegt. Nach der Verord-
nung ist eine Anderung wesentlich, wenn
- eine Stralle um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen fiir den Kraft-
fahrzeugverkehr [...] baulich erweitert wird oder
- durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem
zu dndernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms um mindestens
3 dB(A) oder auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in
der Nacht erh6ht wird

Kennzeichnend flir einen "erheblichen baulichen Eingriff" sind solche Malinahmen,
die in die bauliche Substanz und in die Funktion der Stral3e als Verkehrsweg ein-
greifen. Eine wesentliche Anderung aufgrund eines baulichen Eingriffs kann also nur
vorliegen, wenn sich der Beurteilungspegel erhoht. Die Erhdhung des Beurteilungs-
pegels ist dabei nur von Bedeutung, wenn sie auf den erheblichen baulichen Eingriff
zurlckzufuhren ist; d. h. die Larmsteigerung muss ihre Ursache ausschlief3lich in
der baulichen MalRnahme haben.

Als maf3gebliche Immissionsorte werden die Erdgeschosse und ersten Oberge-
schosse der Gebaude in der ersten Reihe entlang des geanderten Strallenab-
schnitts der Grasseler Stralde betrachtet (s. A - Rahmenbedingungen).

Ergibt die Berechnung fur den relevanten Stral3enabschnitt der Grasseler Stralie
eine wesentliche Anderung im Sinne der 16. BImSchV, so sind die Beurteilungspe-
gel mit den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV fir WA-Gebiete (59 dB(A) am
Tag und 49 dB(A) in der Nacht) zu vergleichen. Sind Grenzwertlberschreitungen zu
verzeichnen, besteht dem Grunde nach Anspruch auf Schallschutz.

Die Ergebnisse zeigen, dass im Bestand Beurteilungspegel von bis zu rd. 63 dB(A)
tags und rd. 55 dB(A) nachts (Grasseler Stral3e 56 / An der Muhle 2 und Grasseler
Stralde 58) vorliegen. Dabei ergeben sich in der Prognose Nr. 5836 an nur 4 Immis-
sionsorten (Grasseler Stralde 52 und 57) Pegelerhéhungen, die sich jedoch lediglich
auf maximal 1 dB (tags und nachts) belaufen.
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Entsprechend zeigt sich in der Gegenliberstellung der Beurteilungspegel vor und

nach Durchflihrung der BaumafRnahmen, dass sich an keinem Immissionsort

— eine Pegelerhéhung um 3 dB(A) ergibt,

— die Beurteilungspegel auf 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht erhé-
hen.

Somit stellt die Erweiterung der Grasseler Stral3e flr den Bau einer Querungshilfe
fur die untersuchten Immissionsorte keine wesentliche Anderung im Sinne der 16.
BImSchG dar. Ein Anspruch auf Schallschutz I&sst sich entsprechend nicht ableiten.

Vor dem Hintergrund, dass eine Pegelerhdhung erst ab einer Zunahme von 3 dB(A)
vom menschlichen Gehér wahrnehmbar ist, ist die Erhéhung des Beurteilungspe-
gels um maximal 1 dB(A) auch zumutbar.

G......Gewerbelarm

Entsprechend der DIN 18005-1 (s. A - Rahmenbedingungen) erfolgte die Beurtei-
lung von gewerblichen Anlagen nach der TA Larm auf Grundlage der DIN ISO 9613-
2, im vorliegenden Fall fur eine Mittenfrequenz f = 500 Hz und flr eine meteorologi-
sche Korrektur Cmet mit Co = 0 dB bei mittlerer Mitwindwetterlage unter Anwendung

des alternativen Verfahrens gemaf Nr. 7.3.2 der DIN 1SO 9613-2.

Als Maf fur die durchschnittliche Langzeitbelastung von betroffenen Personen oder
ausgewahlten Immissionsorten mit Larm wird der "Beurteilungspegel" benutzt. Der
Beurteilungspegel L. wird aus dem Schallleistungspegel L. der einzelnen Schallquel-
len (Punkt-, Linien- und Flachenquellen) unter Berlcksichtigung der Einwirkzeiten,
der Pegelminderung auf dem Ausbreitungsweg und von Zu- oder Abschlagen fir be-
stimmte Gerausche, Ruhezeiten oder Situationen gebildet. Die Beurteilungspegel un-
terschiedlicher Larmarten (Verkehrs- und Gewerbelarm) sind wegen der unterschied-
lichen Einstellung der Betroffenen zu diesen Gerauschquellen jeweils fiir sich allein
nach den zutreffenden Berechnungsverfahren zu berechnen und zu beurteilen.

Die Berechnung der Emissionspegel der Stellplatze erfolgt auf Grundlage der ,Park-
platzlarmstudie® (6. Auflage). Fur die Berechnung der in Verbindung mit Anliefervor-
gangen verursachten Gerauschimmissionen von Lkw-Fahrzeugen wird der Techni-
sche Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerausche auf Betriebsgelanden
von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen; Hessische Landesanstalt
fur Umwelt (HLfU), Heft 192, Wiesbaden 1995 zugrunde gelegt.

Neben den in der Bauleitplanung zu berlcksichtigenden Orientierungswerten der
DIN 18005-1 sind im Rahmen der Baugenehmigungen fir den Nahversorger mit
Backshop die Immissionsrichtwerte (IRW) der TA Larm heranzuziehen. Die TA Larm
sieht fur Allgemeine Wohngebiete wie die DIN 18005 fur gewerblichen Larm Immis-
sionsrichtwerte von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts vor.

Die Emissionen wurden auf Grundlage der konkreten Planzeichnungen und der Be-
triebsbeschreibung des Nahversorgers mit integriertem Backshop ermittelt. Dabei
wurde bei allen Anlagenteilen davon ausgegangen, dass diese entsprechend des
Stands der Technik ausgeflihrt werden (z. B. feste Regenrinne, abgestrahlte einzel-
tonfreie Schallspektren oder keine ,klappernden Fahnenmasten).

Bezlglich der gewerblichen Nutzung erfolgte die schalltechnische Untersuchung auf
Basis einer Betriebszeit von 6:00 bis 22:00 Uhr, der Annahme von 620 motorisierten
Kunden am Tag sowie 7 Lkw am Tag. Untersucht wurden die Stellplatzanlage flr

die Kunden, eine Einkaufswagen-Sammelbox, die Warenanlieferung sowie die Kihl-
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und Lufttechnik. Dabei wurde auch eine teilweise Anlieferung in der Ruhezeit bzw.
in der Nachtzeit sowie das Abfahren von Kunden nach 22:00 Uhr beriicksichtigt.

Einen maRgeblichen Anteil am vorhabenbedingten Larm wird der Kundenverkehr
auf der Stellplatzanlage mit 62 Stellplatzen verursachen. Insofern ist fir die Ermitt-
lung der daraus resultierenden Larmpegel die Prognose der zu erwartenden Kun-
den, sowie der Anteil der motorisierten Kunden, die den Markt mit einem PKW auf-
suchen werden, von besonderer Bedeutung.

Da der Markt der Nahversorgung des Ortsteiles dient und sich in integrierter Lage
von Bevenrode befindet, ist davon auszugehen, dass ein Teil der Kunden zu Ful}
oder mit dem Fahrrad den Lebensmittelmarkt aufsuchen wird. Hierflr wird ein Anteil
von 30 % der Kunden angenommen. Die Annahme von 620 motorisierten Kunden
(70 %) wurde mit einer eigens fur das Vorhaben durchgefihrten Verkehrsuntersu-
chung verifiziert. Unter Berucksichtigung von 2 Fahrten je motorisiertem Kunden
und einem Pkw-Besetzungsgrad von 1,3 ergibt sich damit eine Prognose von ca.
1.240 Kundenfahrten taglich, die der schalltechnischen Untersuchung zu Grunde
gelegt wurde:

VKF Kunden Wege je Modal-Split | Pkw-BG Pkw-

[m?] [M?/VKF] Kunde Pkw Bew./24h

822 1,4 2,0 0,7 1,3 ~1.240
VKEF - Verkaufsflache inkl. Backshop; BG - Besetzungsgrad; Bew - Bewegung

Tabelle 1: Fahrbewegung Kunden

Die Bewegungshaufigkeiten der Stellplatzwechsel ist gemafR Parkplatzlarmstudie im
Bereich des Eingangs am héchsten und nimmt mit der Entfernung zum Eingang ab.
Diese Verteilung wurde in Form der Parkplatzgliederung in Teilbereiche bertcksich-
tigt, ohne dabei die Gesamtkundenzahl zu verandern.

Auf Grund der geplanten Offnungszeiten bis 22:00 Uhr ist jedoch davon auszuge-
hen, dass noch vereinzelt Kunden im Beurteilungszeitraum nachts den Parkplatz
verlassen. Nach der Parkplatzlarmstudie wurde fiir die ,letzte Offnungsstunde® eine
Auslastung des Parkplatzes von ca. 5 % zugrunde gelegt. Folglich waren am Stand-
ort drei Stellplatze belegt. Im Rahmen der Prognosesicherheit wurde konservativ mit
zehn belegten Stellplatzen (= 10 Pkw-Bewegungen) gerechnet, um so auch noch
Mitarbeiter-Pkw zu bericksichtigen.

Der Parkplatz wird von der Grasseler Strale erschlossen. Die Emission der Zu- und
Abfahrten wurde nach RLS 90 berechnet und entsprechend der Parkplatzlarmstudie
unter BerUcksichtigung eines Korrekturfaktors von 19 dB auf eine Linienquelle um-
gerechnet.

Die Einkaufswagen-Sammelbox befindet sich mittig auf dem sudwestlichen Ab-
schnitt des Parkplatzes, deren Schallemissionen durch Ein- und Ausstapeln der Ein-
kaufswagen zu beachten sind. Im Sinne des Maximalansatzes wurde davon ausge-
gangen, dass alle motorisierten Kunden einen Einkaufswagen benutzen, dabei wer-
den die fuRlaufigen Kunden durch die Kunden, welche ohne Einkaufswagen in den
Markt gehen, kompensiert.

Die Lkw-Gerausche wurden in der Berechnung in Fahrgerausche, besondere Fahr-
zustande (Rangiertatigkeiten einschliel3lich der Schallereignisse wie Beschleuni-
gung, Verzogerung, Ruckfahrwarner) und Betriebsgerausche (Starten, Bremsen,
Tarenschlagen, Leerlauf, Hydraulik, Kiihlaggregat) unterschieden.
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Far die Anlieferung wurden konservativ taglich 7 Lkw, einschlieRlich Millentsorgung,
angenommen. Die Anlieferungsvorgange erfolgen in der Regel tiber den Tag ver-
teilt. Damit die eventuell auftretenden Vorgange flr die Marktanlieferung innerhalb
der Ruhezeiten berucksichtigt werden, wurde ein vollstandiger Anlieferungszyklus
innerhalb der Tagzeit mit erhdhter Empfindlichkeit (TA Larm) betrachtet.

Es wurde vorausgesetzt, dass die Anlieferung des Nahversorgers grundsatzlich nur
Uber den Rampentisch im Bereich der Verladezone stattfindet. Der Rampentisch
selbst ist dreiseitig mit Dach und in geschlossener Bauweise wie das Hauptgebaude
ausgeflhrt. Die Anlieferungen flr den Backshop erfolgen ebenerdig Uber den Ne-
beneingang des Backshops.

Fir den Nachtzeitraum wird, zur Abwagung einer Nachtanlieferung, zusatzlich ein
Lkw-Vorgang im Bereich der Rampe und des Backshops betrachtet.

Der Warenumschlag vom Lkw zum Lager wurde mit (Gabel-) Handhubwagen bzw.
zum Backshop mit Rollcontainern berucksichtigt.

Kiihl- und_Lufttechnik:

Die Lage und Anzahl der klima- und lufttechnischen Aggregate ist in der aktuellen
Planungsphase nicht abschlief3end fixiert. In der Prognose wurden daher Zielstellun-
gen fur die Anlagen formuliert, die bei der im Schallgutachten ausgewiesenen Lage
(Nordostfassade; Bild 2 des Anhangs zum Gutachten Nr. 5835), zwingend umzuset-
zen sind. Die Emissionen wurden tags und nachts ohne Zeitbewertung im schall-
technischen Modell angesetzt und die einzuhaltenden maximalen Schallleistungspe-

gel fur diese Quellen ausgewiesen.

Es wurde dabei vorausgesetzt, dass die luft- und klimatechnischen Aggregate ent-
sprechend dem Stand der Technik ausgefiihrt werden (abgestrahlte Schallspektrum
sind einzeltonfrei, schwingungsisolierte Aufstellung der Verdichter, etc.).

Im Hinblick auf das nachgeordnete Baugenehmigungsverfahren wurde angestrebt
die Immissionsrichtwerte (IRW) gemaf der TA Larm (IRW sind analog der OW)

> 6 dB zu unterschreiten, um so schalltechnische Konflikte mit vorhandenen ge-
werblichen Nutzungen (Vorbelastung) in der Nachbarschaft auszuschlie3en.

Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass - unter Berlck-

sichtigung maximaler Offnungszeiten von 06:00 bis 22:00 Uhr und néchtlichen An-
lieferungen die Orientierungswerte (OW) der DIN 18005 bzw. Immissionsrichtwerte
(IRW) der TA Larm an den mal3geblichen Immissionsorten

— im Beurteilungszeitraum tags ausgeschopft werden,

— im Beurteilungszeitraum nachts durch die die Lufttechnik um mehr als 10 dB(A)
unterschritten werden, jedoch

— durch die Parkplatznutzung und die Lkw-Anlieferungen (Nahversorger und
Backshop) um bis zu 7 dB(A) Uberschritten werden.

Damit wird die Zielstellung, den Immissionsrichtwert (IRW) > 6 dB zu unterschreiten,
an den Immissionsorten tags und nachts nicht erreicht.

Auf Grund der nicht erreichten Zielstellung den IRW > 6 dB im Bereich der Vor- und
Zusatzbelastung zu unterschreiten, musste die gewerbliche Vorbelastung in die Be-
trachtung mit aufgenommen werden.
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Im direkten Einzugsgebiet der Anlage befindet sich siidwestlich des Geltungsbe-
reichs A ein gewerblich genutztes Grundstlck (Grasseler StralRe 54). Da der Betrieb
die Immissionsrichtwerte der TA Larm fur WA-Gebiete bereits bei seinen direkten
schutzbedurftigen Nachbarn einhalten muss, wurden nach Ricksprache mit der Un-
teren Immissionsschutzbehérde zur Quantifizierung der gewerblichen Vorbelastung
iterativ Flachenschallleistungspegel (56,8 dB(A)/m? tags / 41,8 dB(A)/m? nachts) er-
mittelt, die an den relevanten Immissionsorten (Grasseler Stralle 52 und Grasseler
Stral3e 56A / An der Mihle 2A (Flurstick 86/100) die IRW fir ein WA-Gebiet aus-
schopfen. Dafur wurde fur die Quantifizierung der gewerblichen Vorbelastung im Be-
reich der gewerblich genutzten Flache eine Ersatzschallquelle in Form einer hori-
zontalen Flachenquelle von etwa 1.290 m? berUcksichtigt.

Des Weiteren wurden die Offnungs- und Anlieferungszeiten auf 07:00 bis 21:45 Uhr
begrenzt.

Es zeigte sich, dass unter Berucksichtigung der Vorbelastung im Zusammenhang
mit der reduzierten Zusatzbelastung, die Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte
durch die Gesamtbelastung tags und nachts eingehalten werden.

Um stérende kurzzeitige Gerauscheinwirkungen auf die umliegende Wohnnutzung
zu vermeiden, ist nach TA Larm auch abzusichern, dass kurzzeitige Uberschreitun-
gen des Immissionsrichtwertes um mehr als 30 dB(A) am Tag und um mehr als

20 dB(A) in der Nacht nicht auftreten.

Fir diese Einzelereignisberechnung wurde fir den Beurteilungszeitraum Tag das
Entspannungsgerausch einer Lkw-Druckluftboremse und fur den Beurteilungszeit-
raum Nacht das Zuschlagen einer Pkw-Kofferraumtur auf einem der Wohnbebauung
am nachstgelegenen Stellplatz berechnet.

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass kurzzeitige Gerauschspitzen, welche den Im-
missionsrichtwert um mehr als 30 dB(A) am Tag uberschreiten nicht zu erwarten
sind. Im Beurteilungszeitraum nachts werden sowohl fir eine Lkw-Anlieferung als
auch fir die Nutzung des Parkplatzes die Immissionsrichtwerte um mehr als

20 dB(A) Uberschritten. Entsprechend sind schon allein aufgrund der Spitzenpegel-
bewertung Offnungs- und Anlieferzeiten auf den Tagzeitraum zu begrenzen.

Neben den Gerauschemissionen auf dem Betriebsgelande sind auch die betriebs-
bedingten Gerausche durch den an- und abfahrenden Verkehr auf den 6ffentlichen
Stralden von bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstiick zu beurteilen.

Zur Beurteilung der vorhabenbedingten Gerausche des An- und Abfahrtverkehrs auf
offentlichen StralRen, ist gemafl TA Larm (,Technische Anleitung zum Schutz gegen

Larm°‘) Nr. 7.4 das Rechenverfahren der RLS 90 (,Richtlinien fur den Larmschutz an

StraRen‘) anzuwenden. Gemal Nr. 7.4 der TA Larm sollen unter anderem in Wohn-

gebieten organisatorische MalRnahmen zur Gerauschminderung des an- und abfah-
renden Verkehrs vorgenommen werden, wenn

— sich der Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fir den Tag oder die Nacht
rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhoht,

—  keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt und

— die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)
erstmals oder weitergehend Uberschritten werden.
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Diese Kriterien gelten kumulativ, d. h. nur wenn alle drei Bedingungen erfilllt sind,
sollen durch MalRnahmen organisatorischer Art die Gerausche des An- und Abfahrt-
verkehrs so weit wie méglich vermindert werden.

Die Zu- und Abfahrten zur Anlage erfolgen Uber die Grasseler Stral3e. Eine Vermi-
schung mit dem Ubrigen Verkehr ist direkt gegeben. Eine weitere Betrachtung des
anlagenbedingten Verkehrs entfallt daher. Organisatorische Malinahmen (in praxi
das Eingrenzen der Ein- und Ausfahrtzeiten) oder aber dartber hinaus auch planeri-
sche Mallnahmen, wie z. B. ein Verlegen der Zu- und/oder Ausfahrt sind aus larm-
schutzrechtlicher Sicht nicht erforderlich.

Innerhalb des Geltungsbereiches A zahlen lediglich die Blrordume im Sinne der
DIN 4109 (,Schallschutz im Hochbau®) zu den schutzwirdigen Nutzungen. Um de-
ren Schutzanforderungen Rechnung zu tragen, wurden allgemeingultige Anforde-
rungen an den baulichen Schallschutz in Form von Larmpegelbereichen (LPB) ge-
mafie DIN 4109 (,Schallschutz im Hochbau‘, 2016) ermittelt. Dazu wurden von der
Unteren Immissionsschutzbehérde der Stadt Braunschweig mit Hilfe des modifizier-
ten schalltechnischen Stadtmodells zur Larmkartierung fir den Prognosehorizont
2030 - Planfall die mafRgeblichen Aufienlarmpegel zur Tagzeit flr eine Immissions-
héhe von 4 m ermittelt. Da im vorliegenden Fall bezlglich Gewerbelarm sich die
Sachlage flr die Burordume so verhalt, dass die Immissionen gleich der Emissionen
sind und hier durch das Vorhaben dementsprechend eine ,Selbstverlarmung“ vor-
liegt, wurde der Gewerbelarm in die Bestimmung der Aul3enlarmpegel nicht mit auf-
genommen. Entsprechend ergeben sie sich gemafl DIN 4109 aus den um 3 dB er-
héhten Verkehrslarmimmissionen.

Unter Berlcksichtigung des Prognosehorizonts 2030 — Planfall ergeben sich fir die
Grundstucksflache des Nahversorgers durch den Stral3enverkehr maf3gebliche Au-
Renlarmpegel fur die relevante Tagzeit von 55 dB(A) (nordwestliche Kante des
Grundstlickes) bis zu 73 dB(A) (siddstliche Kante des Grundstlickes). Die daraus
resultierenden Larmpegelbereiche (LPB) ergeben sich im vorliegenden Fall entspre-
chend der Norm zu LPB | bis V. Dabei ergibt sich der LPB Ill innerhalb der Baufla-
che nur im stddstlichen Drittel, wahrend im weitaus grélieren Bereich (etwa auf 2/3
der Bauflache) der LPB Il vorliegt. Der Ubergang zum LPB | tangiert lediglich die &u-
Rerste nordwestliche Kante der Bauflache im Bereich der geplanten Ladezone. Die
Larmpegelbereiche IV und V erstrecken sich auf den suddstlichen Abschnitt der
Stellplatzanlage.

E MalRnahmen zum Schallschutz

Zum Schutz der angrenzenden Wohnbebauung werden Malihahmen zum Larm-
schutz zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte definiert. Ma3nahmen, die Uber die
planungsrechtlich moglichen Festsetzungen hinausgehen, werden im Baugenehmi-
gungsverfahren umgesetzt (s. Kap. 5.7).

Entsprechend missen zum Schutz der umliegenden Nachbarschaft im Bebauungs-
plan keine Festsetzungen getroffen werden. Vielmehr ist die Einhaltung der Immissi-
onsrichtwerte der TA Larm im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzu-
weisen. Sofern im Baugenehmigungsantrag von den im Gutachten getroffenen An-
nahmen abgewichen wird (z. B. Liftungstechnik) und dadurch Schallschutzauflagen
erforderlich werden, so werden diese Auflagen Bestandteil der Baugenehmigung.
Dabei handelt es sich im Einzelnen um:
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Bei allen Anlagenteilen ist sicherzustellen, dass diese dem Stand der Technik ent-
sprechend ausgefihrt werden (z. B. feste Regenrinne, abgestrahlte einzeltonfreie
Schallspektren, keine ,klappernden® Fahnenmasten).

Die Einhaltung des Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwertes bezliglich Parkplatz-
nutzung im Nachtzeitraum ist ausschlie3lich unter Berticksichtigung von Larm-
schutzwanden entlang der aul3eren Parkplatzflachen mdglich. Dies ist jedoch be-
ziglich des Nutzungszeitraumes unverhaltnismalig und beeintrachtig negativ das
Ortsbild. Insofern ist eine Offnung des Marktes wahrend der Nachtzeit weder sinn-
voll oder stadtebaulich vertretbar, noch vom Vorhabentrager vorgesehen.

Entsprechend ist die Nutzung der Stellplatzanlage im Nachtzeitraum organisatorisch
auszuschlieBen. Dies ist zu erreichen, indem die Offnungszeiten auf 07:00 bis
21:45 Uhr begrenzt werden. Sofern eine friihere Offnungszeit fiir den Backshop ge-
wilnscht ist, ist dies rechnerisch separat flir den Backshop zwischen 06:15 und
07.00 Uhr moglich, sofern nur 39 Kunden den Backshop motorisiert anfahren und
alle Kunden keinen Einkaufswagen nutzen. Der Ruhezeitenzuschlag von 6 dB(A) in
der Zeit von 6:00 bis 7:00 Uhr wirde durch die geringere Kundenfrequentierung und
die Nichtnutzung von Einkaufswagen kompensiert werden.

Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte bezlglich der Lkw-Anlieferung Nahversor-
ger (Rampe) sowie der Lkw-Anlieferung Backshop im Nachtzeitraum sind zurzeit
keine geeigneten Mallnahmen bekannt, die zu einer Einhaltung fihren kénnten.

Daher ist auf eine Anlieferung im Nachtzeitraum zu verzichten. Dies ist mit einer Be-
grenzung der Lieferzeiten auf 07:00 bis 21:45 Uhr sicherzustellen (Ausnahmemdg-
lichkeit Backshop s. 0.). Dabei durfen die Anlieferungen des Nahversorgers aus-
schlief3lich nur am Rampentisch erfolgen. Dazu ist ergdnzend der Rampentisch
dreiseitig mit Wanden und mit Dach in geschlossener Bauweise analog zum Haupt-
gebaude auszufihren.

Kihl- und Lufttechnik:
In der Prognose wurden Zielstellungen fur die Anlagen formuliert, die bei der im
Schallgutachten ausgewiesenen Lage (Nordostfassade; Bild 2 des Anhangs zum

Gutachten Nr. 5835) fir eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte zwingend umzu-

setzen sind:
Bez. Aggregat Lwa
[dB(A)]
LAO1 Verflussiger (Gunther GCHC-039-12-NO) 71
LAO2 Zuluft Warmerickgewinnung(Biddle HR2500 + SD*) 64
LAO3 Abluftéffnung Warmerickgewinnung (Biddle HR2500 + SD*) 64
LAO4 Wandlifter (Maico EN20 / EN25) 54
LAO5 Auflenklimagerat Backshop (Daikin EWYQO013ACW1) 66
Bez.. Bezeichnung gemal Bild 2, Anlage Schallgutachten 5835
SD*: Schalldampfer, Auslegung entsprechend der luft- und schalltechnischen Anforderungen

Tabelle 2: Emissionsdaten lufttechnische Aggregate

Die luft- und klimatechnischen Aggregate sind entsprechend dem Stand der Technik
auszufiihren (abgestrahlte Schallspektrum sind einzeltonfrei, schwingungsisolierte
Aufstellung der Verdichter, etc.).
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Innerhalb des Plangebiets sind die Bliroraume gemaf’ DIN 4109 schutzwirdige
Raume. Fir die Grundstlicksflache des Nahversorgers wurden die Larmpegelberei-
che | -V ermittelt. Im Bebauungsplan wird daher festgesetzt (s. Kap. 5.7), dass ent-
sprechend dieser Larmpegelbereiche passive Schallschutzmalinahmen fiir schutz-
wirdige Aufenthaltsraume durchzufiihren sind.

Insgesamt konnen mit Realisierung der Planung innerhalb des Plangebiets gesunde
Arbeitsverhaltnisse und auRerhalb des Plangebietes gesunde Wohnverhaltnisse ge-
sichert werden.

Geltungsbereich B

Die Nutzung des Geltungsbereiches B wird von intensiver landwirtschaftlicher Be-
wirtschaftung auf extensiv genutztes Weideland geandert. Durch den damit einher-
gehenden geringen Eingriff durch den Menschen in den Naturhaushalt Gberwiegt die
natirliche Entwicklung; entsprechend sind i. d. R. keine nachteiligen Auswirkungen
zu erwarten. Lediglich bei der Bewirtschaftung als Mahwiese kann es wahrend der
Mahd zu geringflgigen Larmemissionen kommen, deren Immission jedoch aufgrund
der Entfernung zur Wohnnachbarschaft vernachlassigbar ist.

Sonstige Emissionen/Immissionen

Der Themenbereich mdglicher Luftschadstoffe wird im Kapitel Klima/Luft und mégli-
cher Emissionen von Altlasten im Kapitel Boden behandelt.

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Neben Larm kann es im Geltungsbereich A durch die landwirtschaftliche Nutzung
saisonal zu Staub- und Geruchsbeeintrachtigungen kommen. Diese Beeintrachti-
gungen sind in unmittelbarer Wohnnachbarschaft zu landwirtschaftlichen Flachen als
ortstypisch zu bezeichnen und daher im Allgemeinen hinzunehmen. Des Weiteren
ist bei einer vorauszusetzenden ordnungsgemafen landwirtschaftlichen Nutzung mit
keinen Emissionen zu rechnen, die bzgl. Geruch oder Staub erhebliche nachteilige
Auswirkungen hervorrufen wirden.

Die Flache des Geltungsbereiches B wird ebenfalls landwirtschaftlich genutzt. Die
Emissionssituation ist insofern identisch mit der des Geltungsbereiches A.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfiihrung der Planung

Es sind nach derzeitigem Kenntnisstand in beiden Geltungsbereichen keine relevan-
ten Veranderungen gegeniber dem aktuellen Zustand zu erwarten.

Prognose tber den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung

Durch den Betrieb des Nahversorgers im Geltungsbereich A kann es insbesondere
in den Wintermonaten aufgrund der Werbeanlagen und Parkplatzbeleuchtung an
der schutzbedurftigen Wohnnachbarschaft zu Lichtimmissionen kommen. Entspre-
chend sind die Beleuchtungsanlagen so zu wahlen und auszurichten bzw. abzu-
schirmen, dass es zu keiner Aufhellung schutzbedurftiger Raume und zu keiner
Blendwirkung kommt bzw. eine direkte Einsicht in die Leuchtmittel von der unmittel-
bar angrenzenden Bebauung nicht méglich ist. Dabei sind die Anforderungen der
Unteren Naturschutzbehérde — insbesondere bzgl. der Insekten - mit zu berlcksich-
tigen. Die Beurteilung und Regelung von Lichtemissionen erfolgen im nachgelager-
ten Baugenehmigungsverfahren auf Basis der ,Hinweise zur Messung, Beurteilung
und Minderung von Lichtemissionen® nach dem Beschluss des Landerausschusses
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fur Immissionsschutz. Ein Regelungserfordernis auf der Ebene der Bauleitplanung
ist nicht erkennbar.

Die Gefahr, dass im Zusammenhang mit dem Betrieb des Lebensmittelmarktes Ge-
ruchsemissionen auftreten kdnnen, ist bei ordnungsgemafer Handhabung sehr ge-
ring. Hierzu sind regelmagige Entsorgungen von Abfallen und Leergut vorgesehen.

Die Nutzung des Geltungsbereiches B wird von intensiver landwirtschaftlicher Be-
wirtschaftung auf extensiv genutztes Weideland geandert. Durch den damit einher-
gehenden geringen Eingriff durch den Menschen in den Naturhaushalt Uberwiegt die
naturliche Entwicklung; entsprechend sind i. d. R. keine nachteiligen Auswirkungen
zu erwarten. Lediglich bei der Bewirtschaftung als Mahwiese kann es wahrend der
Mahd zu geringfugigen Staubemissionen kommen, deren Immission jedoch auf-
grund der Entfernung zur Wohnnachbarschaft vernachlassigbar ist.

Gemal § 22 BImSchG besteht die Pflicht des Betreibers einer Baustelle diese so zu
betreiben, dass schadliche Umwelteinwirkungen (Larm-, Staub-, Licht- und Erschit-
terungsemissionen) verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar
sind und dass nach dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche Umweltein-
wirkungen auf ein Mindestmal} beschrankt werden.

Im Rahmen von Groflbaustellen kann es grundsatzlich zu Erschitterungen kom-
men. Nach dem jetzigen Kenntnisstand sind bei der Baustelle im Geltungsbereich A
keine Spundwande oder Pfahlgrindungen in der Bauphase notwendig, so dass ne-
ben dem Baustellenverkehr keine nennenswerten Erschitterungen zu erwarten
sind.

Sollte sich im Rahmen der Vorplanung zur Bauphase zeigen, dass mit nicht nur un-
erheblichen Erschitterungen durch die Baumaschinen und/ oder den Baustellenver-
kehr zu rechnen ist, sind diese - bezogen auf die umliegende Bestandsbebauung -
im Vorfeld zu ermitteln und zu beurteilen. Die Vorgaben der DIN 4150 (,Erschutte-
rungen im Bauwesen’) sind hierbei zu beachten. Ein Nachweis des Nichtentstehens
von Gebadudeschaden durch Beweissicherung ist empfehlenswert.

Je nach Bauphase und Wetterlage kann es auf der GroR3baustelle zu erheblichen
Staubemissionen kommen. Damit diese nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen in
der Nachbarschaft flihren, ist ein Staubaufkommen nach dem Stand der Technik zu
verhindern. Unvermeidbar auftretende Staubemissionen sind durch die Verwendung
der nach dem Stand der Technik entsprechenden Technologien und Gerate auf ein
Mindestmal} zu beschranken. Einfache Mittel sind dabei je nach Entstehungsort,
das Befeuchten von Staubquellen oder ein Abplanen/ Einhausen von staubintensi-
ven Baustellenbereichen.

Je nach Jahreszeit und Wetterlage kann es auf der GroRbaustelle zu erheblichen
Blendwirkungen durch Baustrahler und Baufahrzeugscheinwerfern kommen. Damit
diese nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen in der Nachbarschaft fuihren, sind Be-
leuchtungseinrichtungen (Strahler) so anzubringen oder so abzudecken, dass eine
direkte Einsicht in die Leuchtmittel von der unmittelbar angrenzenden Bebauung
nicht moéglich ist.

Die mit der Umsetzung der Mallnahmen im Geltungsbereich B verbundenen Emissi-
onsauswirkungen durch Ansaat und Baumpflanzungen unterscheiden sich nicht we-
sentlich von der klassischen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung.
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442 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Im Geltungsbereich A wurden Untersuchungen zu Flora und Fauna im Zeitraum zwi-
schen April und Oktober 2020 durchgefiihrt. Aufgrund der Habitatausstattung wurde

nur eine Brutvogelkartierung vorgenommen und die Eingriffsflache samt Pufferstrei-

fen auf das Vorkommen von Feldhamstern geprift. Aulerdem wurde eine Biotopty-

penkartierung nach DRACHENFELS (2016) vorgenommen.

Im Geltungsbereich B wurden keine entsprechenden Untersuchungen vorgenom-
men, da einerseits aufgrund der ebenfalls intensiven landwirtschaftlichen Nutzung
mit einer eingeschrankten Habitatausstattung keine besonderen Artenvorkommen
und durch den bloRen Wechsel der landwirtschaftlichen Nutzungsform keine negati-
ven Auswirkungen auf Flora und Fauna zu erwarten sind.

Im Rahmen der faunistischen Erfassungen wurden aufgrund der vorhandenen Habi-
tatausstattung eine Kartierung der Brutvogel sowie des Feldhamsters im Jahr 2020
vorgenommen.

Innerhalb des Geltungsbereichs konnten keine Brutvogel nachgewiesen werden.
Auf den angrenzenden Flachen wurden 15 Brutvogelarten sowie vier Arten als Nah-
rungsgast bzw. Uberfliegend festgestellt. Die Uberwiegende Zahl der erfassten Vo-
gelarten wurde in den angrenzenden Siedlungsflachen beobachtet. Als typischer
Vogel der Agrarlandschaft wurde die Feldlerche gesichtet, allerdings auf3erhalb des
Untersuchungsraumes, sodass diese Art durch das Vorhaben nicht betroffen ist. Als
Nahrungsgaste auf der Ackerflache wurden die Arten Bachstelze, Rabenkrahe und
Rauchschwalbe erfasst.

Innerhalb des Geltungsbereichs sowie in der direkten Umgebung konnten im Rah-
men der Erfassung keine Hinweise auf den Feldhamster erbracht werden. Nach-
weise der Art fehlen auch im weiteren Umfeld von Bevenrode, Hondelage und Wag-
gum. Eine Betroffenheit der Art durch das Vorhaben kann somit ausgeschlossen
werden.

Pflanzen

Naturraumlich ist der Planungsraum des Naturraumes ‘Geest” zuzuordnen. Er liegt
in der Ostlichen Haupteinheit "Ostbraunschweigisches Flachland™ (624), im Teilge-
biet ‘Meiner Lehmplatte” (624/01). Als heutige potentiell naturliche Vegetation wirde
dort ein Geildblatt-Eichen-Hainbuchenwald oder ein Waldziest- Eichen-Hainbuchen-

wald stocken (Landschaftsrahmenplan Karte 2).

Wie auch angrenzende Flachen im Sudwesten und Westen wird der Geltungsbe-
reich A, wie der gesamte Untersuchungsraum, als Acker bewirtschaftet und war im
Untersuchungszeitraum 2020 mit Winterweizen bestellt. Da sich das Pflanzeninven-
tar auf den konventionell bewirtschafteten Getreideflachen im Wesentlichen auf die
Kulturpflanzen beschrankt, kbnnen sich aufgrund der intensiven Nutzung (starke
Mechanisierung, hoher Herbizideinsatz und gro3flachige Monokulturwirtschaft) nur
sehr wenige Graser und Krauter etablieren, die zumeist zu den extrem widerstands-
fahigen Ackerwildpflanzen gehdren. Im schmalen Ackerrain konnten Arten wie Efeu-
blattriger Ehrenpreis, Hirtentaschelkraut, Rote Taubnessel, Vogelmiere, Ackerkratz-
distel oder Ackerfrauenmantel erfasst werden. Geschutzte Pflanzenarten sowie Ar-
ten der Roten Liste wurden nicht gefunden.
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Die Grasseler Stral3e wird von einem ca. drei Meter breiten, artenarmen Rain be-
gleitet, in dem sich eine Vegetation der halbruderalen Gras- und Staudenflur mittle-
rer Standorte etabliert hat und im Vergleich zum Acker héherwertig anzusehen ist.

Unter dem Begriff der biologischen Vielfalt oder auch Biodiversitat versteht man die
Vielfalt des Lebens au.1_c der Erde, von der genetischen Vielfalt Uber die Artenvielfalt
bis hin zur Vielfalt an Okosystemen und Lebensraumen.

Der Geltungsbereich A liegt am stdwestlichen Ortsrand von Bevenrode und stellt
einen Ubergangsbereich zwischen der freien Landschaft und dem Dorf dar. Nach
dem Landschaftsrahmenplan (Karte | —Arten und Lebensgemeinschaften) wird der
Planbereich als Acker dargestellt und die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes
zum Erhalt von Arten und Lebensgemeinschaften als stark eingeschrankt eingestuft.
Durch die Lage an der LandesstralRe und der Siedlungsflachen im Stdosten, Wes-
ten und Nordosten sind nicht nur die Austauschprozesse im biologisch-6kologi-
schem Sinne mit der freien Landschaft, sondern die biologische Vielfalt insgesamt
eingeschrankt, was sich u. a. im eher geringen Angebot an Lebensraumen zeigt, die
sich nur bestimmte, an die stadtische Umgebung angepasste Tier- und Pflanzenar-
ten erschlieBen kdnnen (siehe vorherige Abschnitte des Kapitels 4.4.2).

Der Geltungsbereich B befindet sich westlich des Ortsteiles Hondelage in freier
Feldflur. Nach dem Landschaftsrahmenplan (Karte | —Arten und Lebensgemein-
schaften) wird der Planbereich ebenfalls als Acker dargestellt und die Leistungsfa-
higkeit des Naturhaushaltes zum Erhalt von Arten und Lebensgemeinschaften als
stark eingeschrankt eingestuft.

Weder im Geltungsbereich A, noch in seiner unmittelbaren Umgebung, sind gesetz-
lich geschitzten Natur-/Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, geschitzte
Landschaftsbestandteile, Europaische Vogelschutz- oder FFH-Gebiete vorhanden.
Nach dem Landschaftsrahmenplan (Karte VII — Wertvolle Bereiche von Natur und
Landschaft) erfullen der Planungsraum und die Beberbachaue jedoch die potentielle
Voraussetzung fur die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet. Das Biotopentwick-
lungspotential der Bdden fur spezialisierte, schutzwirdige Vegetation wird aufgrund
des trockenen, nahrstoffarmen Standortes als hoch eingestuft (Karte 11 Land-
schaftsrahmenplan).

Die Abschichtung der betroffenen Arten erfolgt nach Habitat- und Arealrestriktionen.
Danach ware die Wirkung des Bauvorhabens ausschlieRlich auf Brutvogel und Sau-
getiere zu beurteilen. Das Projekt bedingt, dass auf der Untersuchungsflache im un-
mittelbaren Bereich der baulichen Tatigkeiten der derzeit vorhandene Lebensraum
vollstandig zerstort wird. Der Verbotstatbestand der Tétung wird aller Voraussicht
nach nicht einschlagig, wenn das Abschieben des Oberbodens aufierhalb der Brut-
zeit vorgenommen wird. Auch eine erhebliche Stérung im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr.
2 BNatSchG ist nicht zu erwarten, da bei dem erfassten Artenspektrum im Nahbe-
reich von keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes lokaler Populationen
auszugehen ist.

Die einzige britende Offenlandart im naheren Umfeld des Geltungsbereichs ist die
Feldlerche, die aber weder auf der Eingriffsflache noch im Pufferbereich reproduktiv
angetroffen wurde. Die Art halt in der Regel, jedoch nicht zwangslaufig, einen indivi-
duell unterschiedlich groRen Abstand zu geschlossenen Vertikalstrukturen (hier der
Siedlungsbereich) ein. Das mag die Ursache daflr sein, dass trotz guter Habitatvo-
raussetzungen (Winterweizen) keine Brut im Untersuchungsgebiet festgestellt wur-
den.
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Der Geltungsbereich B befindet sich im Landschaftsschutzgebiet LSG-BS 9. Spezi-
eller Schutzzweck dieses Bereiches ist

e der Schutz und die Entwicklung von Kleinstrukturen wie Einzelbaumen, Baum-
gruppen, Baumreihen, Hecken, Gebusch, Weg- und Ackerrainen sowie Graben-
randern, die das Landschaftsbild beleben und gliedern oder als Lebensstatte der
heimischen Tier- und Pflanzenwelt dienen

¢ der Erhalt und die Férderung der Biotopvernetzung sowie von Biotopen in ihrer
Funktion als Trittsteine und ihrer Wirkung als Pufferzonen fir die angrenzenden
Waldflachen

e der Schutz und die Entwicklung von naturnahen Ubergangen der stufig aufge-
bauten, strukturreichen Waldrander in die offene Feldflur

e der Schutz und die Entwicklung der extensiven landwirtschaftlichen Nutzung als
Grundlage fir die auf solche Lebensrdume angewiesene Tier- und Pflanzenwelt
und als Beitrag zur Vielfaltigkeit des Landschaftsbildes unter Beibehaltung des
kleinteiligen Nutzungsmosaiks.

Prognose tber den Umweltzustand ohne Durchfiihrung der Planung

Sofern die landwirtschaftliche Nutzung als Acker weiterhin ausgetibt wird, bleiben
die vorliegenden Verhaltnisse in beiden Geltungsbereichen unverandert.

Prognose tber den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung

Durch eine geplante Umnutzung der Flache im Geltungsbereich A wird der Lebens-
raum von Tier- und Pflanzenarten der Ackerlandschaft verringert und durch ein Ar-
tenspektrum der Siedlungsbiotope und des Siedlungsrands ersetzt. Allerdings ist
aufgrund der intensiven Ackernutzung das Arteninventar auf dem Standort sehr ge-
ring. Die Uberwiegende Zahl der erfassten Vdgel wurde in den angrenzenden Sied-
lungs-Flachen beobachtet. Als typischer Vogel der Agrarlandschaft wurde die Feld-
lerche gesichtet, allerdings aufRerhalb des Untersuchungsraumes, sodass eine Be-
troffenheit dieser in den Roten Listen des Landes Niedersachsen und der Bundesre-
publik Deutschlands jeweils als ,gefahrdet” eingestuften Art nicht zu erwarten ist.

Dass bei einer flachenmalig eher geringen Ausdehnung des Siedlungsbereiches
eine Verdrangung weiter entfernt brutender Feldlerchen stattfindet im Sinne einer
Storung, ist nicht besonders wahrscheinlich. Noch unwahrscheinlicher ist es, dass
sich bei der vorherrschenden Landschaftsstruktur der Erhaltungszustand der lokalen
Population durch das Planvorhaben verschlechtern wird.

Als MaRnahme zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden
wird fur erforderlich gehalten, dass vor Beginn der Baummafnahmen der Geltungs-
bereich auf das Vorkommen von Brutvogeln erneut untersucht wird. Eine Untersu-
chung fur Brutvogel entfallt, wenn die Baumalinahmen in einem unkritischen Zeit-
raum (ca. Anfang September bis Ende Februar) beginnen und das Baufeld in der
brutfreien Zeit gerdumt wird.

Die Flachen im Geltungsbereich B werden derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt
und bieten ein eingeschranktes Arteninventar. Mit den auf dieser Flache vorgesehe-
nen Ausgleichsmalinahmen im Zusammenhang mit der Planung im Geltungsbe-
reich A wird die Flora aufgewertet und wird im Sinne der speziellen Schutzzwecke
des Landschaftsschutzgebietes entwickelt.
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Flache

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Der Standort, auf dem der Nahversorger errichtet werden soll besteht aus einer
6.500 m? groRen Ackerflache am sudwestlichem Ortsrand von Bevenrode.

Prognose tber den Umweltzustand ohne Durchfiihrung der Planung

An dem Versiegelungsgrad der Flachen wird sich ohne Durchflihrung der Planung
wahrscheinlich zunachst wenig andern. Die Flache wirde auch weiterhin einer
Ackernutzung unterliegen und somit dem Naturhaushalt zur Verfiigung stehen. Auf-
grund der Lage am Ortsrand von Bevenrode und dem derzeitigen Siedlungsdruck ist
jedoch langfristig eine bauliche Siedlungsentwicklung dieser Flache nicht ausge-
schlossen.

Prognose tber den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung

In Bevenrode wurde die Notwendigkeit fur die Errichtung eines Lebensmittelmarktes
festgestellt, der die Ortschaft und die umliegenden Dérfer mit Waren des taglichen
Bedarfs versorgen kann. Méglichkeiten der Wiedernutzbarkeit von Flachen im Ort,
Nachverdichtung und anderen Mafinahmen der Innenentwicklung wie z.B. Nutzung
von Brachflachen, Baullicken stehen in der erforderlichen Grofe in Bevenrode nicht
zur Verfugung. Siehe auch Kap. 4.8 Alternativen.

Die landwirtschaftlich genutzte Flache wird in eine Bauflache umgewandelt (Gel-
tungsbereich A). Die Inanspruchnahme einer bislang unbebauten Flache hat einer-
seits aufgrund des Flachenverlustes vor allem fir die Schutzglter Boden, Flora,
Fauna, Landschaft und die Belange der Landwirtschaft negative Auswirkungen.
Durch die geplante Bebauung geht die Flache fir die landwirtschaftliche Nutzung
verloren. Diese Flacheninanspruchnahme wird auf das erforderliche Mindestmal}
reduziert.

Die im Geltungsbereich B bisher intensiv landwirtschaftlich genutzte Flache wird
weiterhin landwirtschaftlich, jedoch als extensiv bewirtschaftetes Weideland genutzt.

Boden

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Der Geltungsbereich A befindet sich in der Bodenlandschaft der Lehmgebiete im
Rahmen der BodengroRlandschaft der Geestplatten und Endmorénen. Der geologi-
sche Untergrund wird bestimmt durch Geschiebedecksande Uber Geschiebeleh-
men. Er wird in der geologischen Kartiereinheit als ,Schluff, schwach tonig / feinsan-
dig z.T. tonig’ festgesetzt. Quartare Ablagerungen weisen eine Machtigkeit von 2 bis
10 Metern auf und befinden sich in einer Hohe von 60 bis 80 Metern Uber N.N.

Der Boden wird im niedersachsischen Kartenserver NIBIS des Landesamtes flir
Bergbau, Energie und Geologie wie folgt dargestellt und bewertet:

Bodentyp Pseudogley-Braunerden

Bodenschatzung Is3D Bodenzahl/Grunlandgrundzahl 50,
Ackerzahl/Grunlandzahl 53

Bodenfruchtbarkeit/Ertragsfahigkeit mittel

Suchraume fur schutzwirdige Bo- Bdden mit kulturgeschichtlicher Bedeu-
dentypen tung (Wodlbacker)
Tabelle 3
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Das Ertragspotenzial bzw. die Bodenfruchtbarkeit wird als mittel eingestuft. Diese
Einstufung kann u.a. mit dem geringen Vorhandensein von pflanzenverfigbarem
Bodenwasser von 100 - < 150 mm, der mittleren nutzbaren Feldkapazitat des effek-
tiven Wurzelraumes von > 90 — 140 mm und der hohen effektiven Durchwurze-
lungstiefe von 9 - < 11 dm begrindet werden.

Die Gefahrdung der Bodenfunktion durch Bodenverdichtung wird im Landschafts-
rahmenplan und bei NIBIS als gering eingestuft, wie auch die standortabhangige
Verdichtungsempfindlichkeit.

Die Sickerungsrate im Gebiet betragt laut NIBIS nur 150 — 200 mm pro Jahr.

Der Geltungsbereich A des Bebauungsplanes liegt nicht innerhalb eines Erdfall-
und Setzungsgebietes.

Laut Landschaftsrahmenplan wird die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes zum
Erhalt der Vielfalt, Nutzbarkeit und Funktion des Bodens im Plangebiet als einge-
schrankt dargestellt. Es besteht ein Entwicklungspotential des Bodens fir sehr hoch
spezialisierte, schutzwirdige Vegetation.

Im Untergrund des Standorts sind |6sliche Sulfatgesteine in Tiefen < 200m u. GOK
zu erwarten, in denen mitunter Auslaugung stattfindet und Verkarstung auftreten
kann. Im ndheren Umfeld des Standorts sind bisher keine Erdfalle bekannt. Formal
ist dem Standort fir Wohngebaude mit bis zu 2 Vollgeschossen die Erdfallgefahr-
dungskategorie 2 zuzuordnen (gem. Erlass des Niedersachsischen Sozialministers
"Baumalnahmen in erdfallgefahrdeten Gebieten" vom 23.2.1987, Az. 305.4 - 24
110/2 -). Im Rahmen von Baumalinahmen am Standort kann — sofern sich bei der
Baugrunderkundung keine Hinweise auf Subrosion ergeben — beziiglich der Erdfall-
gefahrdung auf konstruktive Sicherungsmalnahmen verzichtet werden.

Die Baugrunduntersuchung von der Firma Kraus Coll. Geoconsult GmbH & Co. KG
ergibt das folgende, aus dem Bericht enthommene Schichtenprofil.

Schichtenprofil
Schichtober- bis —unter- | Zusammensetzung Bodengruppe | Bohrungen
kante
Mutterboden/Oberboden: OH KRB 01 - KRB 07
0,00 — max. ca. 0,45 m u. Schluff, stark sandig, humos,
GOK weiche - steife Konsistenz
z.T. Feldsteine aufliegend,
Geschiebelehm: UL-SU* KRB 01 - KRB 07
ab friihestens Schluff, sehr schwach tonig bis tonig,
0,30 — max. ca. 3,00 m u. schwach sandig bis stark sandig, sehr
GOK schwach kiesig - kiesig,
weiche — halbfeste Konsistenz
Sandlagen und Sande: SuU KRB 01, KRB 02,
ab frlihestens Mittelsand, grobsandig, schluffig, KRB 03, KRB 04,
0,35 —min. 6,00 m u. schwach kiesig bis stark kiesig, teilweise KRB 05, KRB 06,
GOK kalkhaltig KRB 07
mitteldicht — dicht gelagert
ab friihestens Geschiebemergel: UL-SU*, TL KRB 01, KRB 02,
. Schluff - Ton, sandig, sehr schwach kie- KRB 05, KRB 06,
2,40 — min. 6,00 m u. . . .
GOK sig - kiesig, kalkhaltig KRB 07
steife - halbfeste Konsistenz

Tabelle 4

Dem Gutachten ist nachstehendes zur Beurteilung der Griindung zu entnehmen:
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o Im untersuchten Bauareal lagern oberflachig humose Oberbéden. Darauf
folgen bis zur erbohrten Endteufe Geschiebelehme, Sandlagen/Sande und
Geschiebemergel.

e Der Bemessungswasserstand wird auf Basis der derzeitigen Topographie
auf OK-Gelédnde angesetzt (aufstauendes Sickerwasser).

e Anhand der Bodenaufschliisse lassen sich die Baugrundverhéltnisse im
Baugebiet wie folgt beschreiben: - Die humosen Oberb6den sind als minder
tragféhig zu bezeichnen und demnach von der Baufldche abzuschieben.
Dieser Boden ist ungeeignet fiir bautechnische Zwecke.

o Die Geschiebelehme in einer liberwiegend steifen — halbfesten Konsistenz
(selten weiche — steife Konsistenz) kbnnen insgesamt als ausreichend trag-
féhig bezeichnet werden.

o Die Sande und Sandlagen in einer mitteldichten — dichten Lagerungsdichte
sind als ausreichend bis gut tragféhig einzustufen.

o Die Geschiebemergel in einer steifen — halbfesten, meist halbfesten Konsis-
tenz sind als ausreichend tragfdhig zu bezeichnen.

Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist im Untersuchungsgebiet nicht mog-
lich, weil dort oberflachennah bindige, wasserstauende Béden anstehen.

Die abfalltechnische Erstbewertung der entnommenen Bodenproben ergab fir den
Oberboden einen erhéhten TOC-Gehalt (total organic carbon). Dieser lag bei 1,3%
und stellt laut der Gutachter keinen Schadstoff dar. Der Oberboden gilt damit ohne
weitere Untersuchungen zwar nicht als unbelastet, kann aber als oberste Lage im
Garten- oder Landschaftsbau sowie fur die Landwirtschaft verwertet werden.

Fir den Geltungsbereich B ist keine Bodenuntersuchung vorgenommen worden, da
die geplanten Mallinahmen weder eine Betrachtung der Bodentragfahigkeit oder des
Wirkungsgrades Boden — Mensch erfordert.

Fir den Geltungsbereich A besteht weder Altlasten- noch Kampfmittelverdacht.
Fur den Geltungsbereich B besteht Kampfmittelverdacht, jedoch kein Verdacht auf
Bodenbelastungen.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchflihrung der Planung

Ohne Durchfiihrung des Planvorhabens wirden die ortlichen Bodenverhaltnisse bei
Beibehaltung der intensiven Ackernutzung in beiden Geltungsbereichen erhalten
bleiben.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung

Die bislang landwirtschaftlich genutzte Flache im Geltungsbereich A wird mit einem
Marktgebaude und einer Parkplatzanlage Gberbaut. AuRerdem wird im Seitenbe-
reich der Grasseler Stralle der Gehweg in westliche Richtung verlangert, um den
Nahversorger auch fur Fullganger zu erschlielen. Im Zuge des Vorhabens muss
der Oberboden in einer Machtigkeit von ca. 0,4 m abgeschoben werden (Abtragsvo-
lumen bei ca. 2.350 m?), weil er fir eine Bebauung ungeeignet ist. Der abgetragene
Oberboden kann einer Wiederverwendung auf landwirtschaftlichen oder gartnerisch
genutzten Flachen zugefihrt werden. Nach dem Abtrag muss laut Baugrundgutach-
ten ein Fullboden in einer Schichtdicke von ca. zwei Metern aufgetragen werden
(Auftragsvolumen ca. 11.600 m?), um die notwendige Ebenheit des Grundstiicks
und die Hohenkote von 88 m NHN zu erzielen. Durch die Anhebung des Gelandes
entstehen zu den angrenzenden Flachen im Studwesten, Nordwesten und Nordos-
ten bis zu zwei Meter hohe Bdschungen, die mdglichst flach ausgezogen (Verhaltnis
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1:3) und mit einer krautreichem Regiosaatgutmischung sowie mit Gehdlzen begrint
werden, um Bodenerosionen zu vermeiden. Unter Einhaltung der DIN 18915, DIN
19731 und Beachtung von § 1a (2) sowie § 202 BauGB kdnnen die baubedingten
Auswirkungen auf das Schutzgut Boden minimiert werden.

Die geplante Uberbauung flihrt zu einem vollstandigen und dauerhaften Verlust der
naturlichen Bodenfunktionen. Boden ist nicht ersetzbar. Der verursachte Eingriff in
den Boden wird durch Begriinung im Geltungsbereich A sowie durch Ausgleichs-
mafinahmen im Geltungsbereich B, soweit dies fur das Schutzgut Boden mdglich
ist, kompensiert. Innerhalb dieser unbebauten und nur extensiv gepflegten Flachen
bleiben die naturlichen Bodenfunktionen erhalten und werden durch die geplanten
Vegetationsflachen in ihrer Funktion gestarkt.

Wahrend der Bauphase besteht die Mdglichkeit einer Bodenkontamination mit
Schadstoffen (z.B. durch Leckagen von Baufahrzeugen). Der Boden auf Lager- und
Arbeitsflachen ist vor moglichen Eintragen durch auslaufende Flissigkeiten (Ole,
Treib- und Schmiermittel) oder Baumaterialien, wie ungebundener Zement oder fri-
scher Beton zu schitzen. Dieses Risiko ist durch eine regelmafige Wartung der ein-
gesetzten Baugerate sowie einen sachgerechten Umgang mit Treib-, Schmier- und
Baustoffen zu vermeiden.

Im Geltungsbereich B erfolgen keine baulichen Malnahmen. Insofern entstehen
keine negativen Auswirkungen durch Versiegelungen auf das Schutzgut Boden.
Durch die geplanten MaRnahmen bleiben die naturlichen Bodenfunktionen erhalten
und werden in ihrer Funktion gestarkt.

Abfall

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind abfallrechtliche Belange von der Planung
nicht in besonderer Weise betroffen. Bei Erdbewegungsmalnahmen fallt ggf. verun-
reinigter Boden an, der als Abfall entsorgt werden muss. Dieser Abfall sowie alle
weiteren im Zusammenhang mit dem Einzelhandelsbetrieb anfallenden Abfalle, die
bei den vorgesehenen MalRnahmen anfallen, sind unter Beachtung der allgemein

gulltigen Regelungen der abfallrechtlichen Gesetzgebung zu entsorgen.

Im Geltungsbereichen B sind abfallrechtliche Belange von der Planung nicht betrof-
fen. Entsorgungspflichtige Abfalle sind mit der geplanten Nutzung nicht zu erwarten.

Wasser

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Nach dem Landschaftsrahmenplan wird die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes
zum Erhalt von qualitativ hochwertigem Grundwasser im Geltungsbereich A als ma-
Rig eingeschrankt beurteilt. Die Grundwasserneubildungsrate wird als sehr gering
eingestuft. Im Hinblick auf Oberflachenwasser wird beziglich des Teilaspektes Re-
tentionsvermdgen die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes als eingeschrankt be-
wertet.

Im Planungsgebiet sind keine naturlichen Still- und FlieBgewasser vorhanden. Der
Beberbach flief3t nordwestlich von ihm in einer Entfernung von ca. 120 Metern.
Laut NIBIS Kartenserver wird das Grundwasser im Untersuchungsgebiet wie folgt
dargestellt:
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Grundwasserkdrper Oker mesozoisches Festgestein
rechts

Grundwasserleitertyp der oberfla- Porengrundwasserleiter

chennahen Gesteine

Durchlassigkeit der oberflachennahen | Stark variabel
Gesteine

Grundwasserneubildungsrate Stufe 3-4: >100-200 mm/a
Tabelle 5

Gemal dem Landesamt fur Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) treten Poren-
grundwasserleiter dann auf, wenn nicht verfestigte Sedimentgesteine anstehen, die
Uberwiegend aus den gréberen Kornkomponenten Kies und Sand bestehen. Das
Grundwasser kann sich in den Gesteinen gut bewegen, weist eine relativ gleichma-
Rige Verteilung auf und bildet eine deutlich ausgepragte Grundwasseroberflache
aus.

Im NIBIS Kartenserver wird fir den Geltungsbereich A die Grundwasserstufe 7
,grundwasserfern’ zugeordnet. Im Rahmen dieser Zuordnung liegt der mittlere
Grundwasserhochstand sowie Grundwassertiefstand bei unter 20 Metern.

Der Geltungsbereich A hat keine Ausweisung als Wasserschutz- oder Uberschwem-
mungsgebiet. Der Standort des geplanten Nahversorgers fallt um bis zu 3 Meter
nach Nordwesten zum Beberbach hin ab. Derzeit kann das anfallende Nieder-
schlagswasser im Geltungsbereich A des Bebauungsplanes auf der Ackerflache
versickern. Durch den anstehenden oberflachennahen bindigen, wasserstauenden
Boden wird aber eine Versickerung erschwert.

Im Geltungsbereich B wird nach dem Landschaftsrahmenplan die Leistungsfahigkeit
des Naturhaushaltes zum Erhalt von qualitativ hochwertigem Grundwasser als ein-
geschrankt bis sehr eingeschrankt beurteilt. Die Grundwasserneubildungsrate wird
als gering bis sehr gering eingestuft. Im Hinblick auf Oberflachenwasser wird bezlg-
lich des Teilaspektes Retentionsvermoégen die Leistungsfahigkeit des Naturhaushal-
tes als eingeschrankt bewertet. Da im Zusammenhang mit der Planung keine nega-
tiven Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser durch Versiegelung zu erwarten
sind, wurden keine weitergehenden Betrachtungen durchgefihrt.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfiihrung der Planung

In beiden Geltungsbereichen bleibt die vorliegende landwirtschaftliche Nutzung er-
halten und Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser werden auf die einer landwirt-
schaftlich intensiv genutzten Ackerflache beschrankt sein (Diingung, Pestizidein-
satz, Maschineneinsatz).

Prognose tber den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung

Aufgrund der nicht sehr hohen Grundwasserneubildungsrate wird sich eine zukinf-
tige Bebauung im Geltungsbereich A und die damit einhergehende grolflachige
Versiegelung nicht messbar auf das Schutzgut Grundwasser auswirken. Eine Versi-
ckerung vor Ort ist aufgrund der Sattigung des Bodens kaum maoglich. Um den Re-
genwasserkanal bei Starkregenereignissen zu entlasten, wird am sidwestlichen
Rand des Plangebietes ein Rickhaltebecken gebaut. Dort wird das Niederschlags-
wasser gesammelt und gedrosselt an den Regenwasserkanal abgegeben. Des Wei-
teren ist auf der Nordostseite des Plangebietes der Einbau von Kiesrigolen vorgese-
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hen, in der das Regenwasser aufgenommen und gepuffert wird und von dort versi-
ckern kann. Die geplante Dachbegriinung wirkt sich ebenfalls positiv auf die Regen-
wasserrickhaltung und einem zeitlich verzégerten Regenwasserabfluss aus.

Im Geltungsbereich B sind keine baulichen Malnahmen im Zusammenhang mit der
Planung vorgesehen. Insofern sind keine negativen Auswirkungen auf das Schutz-
gut Wasser zu erwarten.

Klima, Luft

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)
Makroklima/ Klimaschutz

Braunschweig liegt in einer gemaRigten Klimazone im Ubergangsbereich zwischen
ozeanisch und kontinental gepragten Einfluss. Die Witterung wird vornehmlich von
Tiefdruckgebieten mit eingelagerten Zwischenhochs bestimmt, sodass wechselnde
Wetterlagen auftreten und langere Hochdruckperioden mit bestandigem Wetter eher
selten sind (Stadtklimaanalyse 2012). Im langjahrigen Mittel betragt an der DWD-
Station Braunschweig Volkenrode (1981-2010) die Lufttemperatur (2 m Gber Grund)
9,5°, der Niederschlag 628 mm und die Windgeschwindigkeit 3,4 m s (10 m (ber

Grund).

Die gegenwartigen landwirtschaftlichen Nutzungen der Flachen beider Geltungsbe-
reiche sind mit sehr geringen Treibhausgasemissionen verbunden und daher aus
Klimaschutzsicht unproblematisch.

Mikroklima

Im Geltungsbereich A herrscht Uberwiegend Freilandklima. Durch die reine
Ackernutzung mit fehlender hochwuchsiger Vegetation im landschaftlichen Umfeld,
sowie die angrenzenden Agrarflachen mit wenig Schatten, ist mit intensiver solarer
Einstrahlung zu rechnen, wodurch die Flache einer hohen Warmebelastung ausge-

setzt ist.

Der Klimaanalyse 2017 der Stadt Braunschweig ist zu enthehmen, dass dem Gel-
tungsbereich A tagsiber nur eine geringe bioklimatische Bedeutung zu kommt, auf-
grund wenig vorhandenem Schatten und intensiver solarer Einstrahlung. Die sudost-
lich angrenzenden Wohngebiete weisen tags eine mittlere bioklimatische Belastung
auf. Nachts hingegen sind die unbebauten Ackerflachen von hoher bioklimatischer
Bedeutung. Die unbebauten Flachen, angrenzend an die bebauten Ortsteile Beven-
rode, Waggum und Hondelage stellen fir die gegenwartige Siedlungsstruktur einen
wichtigen klimadkologischen Ausgleichsraum am nérdlichen Stadtrand dar mit An-
schluss an die Freiflachen der Nachbargemeinde Meine. Der Luftaustausch findet
mit einem mittleren bis hohen Kaltluftvolumenstrom statt. Im Vergleich zu anderen
Quartieren in Braunschweig befinden sich die an das Plangebiet angrenzenden
Wohnbereiche in einer Klimakomfortzone.

Der Ausgleichsraum weist daher eine sehr hohe Empfindlichkeit gegenliber Nut-
zungsintensivierungen auf. Infolgedessen sollten bauliche Eingriffe in diesem Stadt-
gebiet nur unter Gewahrleistung der Durchstrombarkeit der angrenzenden Bebau-
ung realisiert werden. Die Flache des Geltungsbereiches A ist, bezogen auf den zu
betrachtenden ortlichen Ausgleichsraum, von geringem Ausmall.

Die mikroklimatische Situation des Geltungsbereiches B ist der des Geltungsberei-
ches A vergleichbar.
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Prognose tber den Umweltzustand ohne Durchfiihrung der Planung

Die Stadtklimaanalyse 2018 weist fir beide Geltungsbereiche in der Nacht eine zu-
kunftig (Zukunftsszenario 2050) héhere Bedeutung des bioklimatischen Ausgleichs-
raums aus. Die jeweils angrenzenden Siedlungsbereiche werden zukiinftig einem
héheren bioklimatischen Belastungsniveau ausgesetzt sein.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfiihnrung der Planung
Makroklima/Klimaschutz

Aufgrund der geringen GroRRe der Flachen der beiden Geltungsbereiche wird bei
Durchfiihrung der Planung keine direkte Auswirkung auf das Makroklima zu erwar-
ten sein, gleichwohl ist der Summeneffekt von Vorhaben zu beachten und die sich
aus den Klimaschutz-Zielsetzungen ergebende Notwendigkeit der Treibhausgasre-
duktion.

Ziel sollte sein, dass alle heute errichteten Gebaude klimaneutral sind, damit sie den
Treibhausgasminderungszielen und den zu erreichenden Klimaschutzzielen nicht
entgegenstehen. Auch wenn ein einzelnes Gebaude in seinen Auswirkungen kaum

als erheblich eingestuft werden wird, ist der Summeneffekt zu beachten.

Im Zuge der Bebauung sollten daher alle Méglichkeiten zur Einflussnahme auf den
Klimaschutz ausgeschdpft werden, z. B. hinsichtlich der Gebaudeeffizienz. Ein Effi-
zienzstandard, der Uber die gesetzlichen Regelungen des Gebaudeenergiegesetzes
(GEG) hinausgeht, reduziert den Primarenergiebedarf und damit auch die Energie-
kosten dauerhaft. Aufgrund der attraktiven Bundesforderung fur effiziente Gebaude
— Nichtwohngebdude (BEG NWG) ist die energieeffizientere Variante zudem mit
groter Wahrscheinlichkeit auch die wirtschaftlichere.

Daruber hinaus ist die Nutzung von regenerativer Energie als Beitrag zum Klima-
schutz gerade bei einem gewerblich genutzten Gebaude ausgesprochen sinnvoll,

z. B. in Form von Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen auf den Dachflachen oder
auch an den nach Siiden ausgerichteten Fassaden. Beziglich der Dachflachen ist
darauf hinzuweisen, dass die Kombination von Begrinung und Solarenergie mehr-
fach positive Effekte hat, u. a. auf den Wirkungsgrad der PV-Anlage und ihre Veran-
kerung, ebenso wie auf die Artenvielfalt der Dachbegriinung und ihren kihlenden
Effekt. Besonders geeignet flr die Solarenergiegewinnung ist auch der Parkplatz.
Damit wirden zusatzlich gute Voraussetzungen fur E-Mobilitatsladestationen ge-
schaffen und eine sommerliche Beschattung gewahrleistet. Beides erhoht die At-
traktivitat des Nahversorgers.

Des Weiteren sollten zukilinftig Neubauten keine fossilen Energietrager verbrau-
chen. Bei dem geplanten Markt bietet sich die Nutzung der Abwarme der Kuhlanla-
gen an. Mittlerweile ist der Stand der Technik so weit, dass es eine zentrale Kélteer-
zeugung flr die Lebensmittelkiihlung (Kihimdbel, Bedientheken und Kiihlrdume) mit
Warmerickgewinnung und Marktklimatisierung gibt. So kann der Markt mit der Ab-
warme aus der Kalteanlage komplett beheizt sowie der Verkaufsraum klimatisiert
werden.

Die beschriebenen Malihahmen kdnnen im Rahmen der Umsetzung der Planung
ganz oder teilweise umgesetzt werden. Der Bebauungsplan trifft keine entgegenge-
setzten Festsetzungen.

Mikroklima

Durch die Versiegelungen von bis zu 65% der Flache (Geltungsbereich A) werden
negative Auswirkungen auf das Mikroklima zu erwarten sein. Die Erh6hung warme-
speichernder Oberflachen wird das Lokalklima in Richtung ,trockener, heil3er und

staubiger® entwickeln. Durch die geplanten Baum- und Strauchpflanzungen auf den
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Randflachen des Gebietes und im Bereich der Parkplatze, die Anlage eines begrin-
ten Regenrickhaltebeckens, die Berankung von Fassaden sowie die Dachbegru-
nung lassen sich die Auswirkungen auf die bioklimatische Situation mittelfristig mini-
mieren.

Mit der Realisierung des Marktes wird eine zusatzliche Netzstation (Trafostation) er-
forderlich, die im Seitenbereich der Stellplatzanlage errichtet werden soll. In diesem
Zusammenhang besteht die Méglichkeit, auf der Stellplatzanlage Ladestationen fur

die E-Mobilitat zu errichten.

Bisher waren die Bewohner auf Lebensmittelbetriebe in den benachbarten Ortstei-
len, wie Waggum und Bienrode angewiesen, was mit langen Anfahrten und zusatzli-
chem Verkehr verbunden ist. Die erstmalige Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes
mit Backshop ermdglicht es den Bewohnern des Ortsteiles Bevenrode, sich fuRlau-
fig mit Gutern des taglichen Bedarfes zu versorgen und fuhrt zu einer Steigerung
der Standortqualitat des Ortsteiles. Der Nahversorger verursacht in geringem Aus-
malfd Quell- und Zielverkehre. Hierdurch wird sich der Eintrag verkehrsbedingter
Luftschadstoffe lokal geringfugig erhdhen. Da durch die Ansiedlung eines Nahver-
sorgers im Ortsteil Bevenrode Zielverkehre zu benachbarten Nahversorgungsstan-
dorten reduziert werden, wird sich in der Gesamtbilanz der Eintrag der Luftschad-
stoffe jedoch reduzieren und damit positiv auf das Schutzgut Klima auswirken.

Zusammenfassend werden die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft im Gel-
tungsbereich A als nicht erheblich eingestulft.

Da im Geltungsbereich B keine baulichen MaRnahmen zur Versiegelung der Fla-
chen vorgesehen sind, sondern nur eine Verbesserung der Grinstruktur, wirkt sich
die Planung in diesem Bereich positiv auf das Schutzgut Klima/ Luft aus.

Orts- und Landschaftsbild, Erholung

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Der Geltungsbereich A besteht aus einer Ackerflache am stidwestlichen Ortsrand
von Bevenrode. Sie wird von der Grasseler Stralde erschlossen, die Uberwiegend
von Wohnbebauung begleitet wird. Gegenliber dem Standort des geplanten Nahver-
sorgers sind Gewerbe- und Wohnbauflachen vorhanden. Ein Gehweg entlang der
Stralie endet mit der Bebauung. Dadurch besitzt das Gebiet nur eine geringe Wer-
tigkeit fur Freizeit und Erholung. Einrichtungen, die der Freizeit und Erholung dienen
fehlen im Umfeld des Plangebietes. Solche Statten gibt es im Nachbarort Waggum
in Form eines Freibades, Sport- und Tennisplatzes.

Das Ortsbild von Bevenrode wird von den gro3en Wohnbauflachen einzelner Neu-
baugebiete bestimmt, die den kleinen historischen Ortskern nahezu umschlie3en
und an einigen Stellen nur unzureichend zu den angrenzenden Agrarflachen einge-
grint sind.

Die Landschaft in der Umgebung des Geltungsbereiches A wird neben Siedlungsfla-
chen vor allem von der Ackernutzung auf grol3en Schlagen gepragt. Im Bereich der
Beberbachaue sind vereinzelt Baume, Straucher und Feldgehdlze zu finden, teil-
weise auch standortfremde Koniferen. In der Aue wechseln sich Griinlandereien,
Brachen und Ackerflachen ab. Eine Aufwertung dieser Flachen erfolgte im Zuge der
AusgleichsmalRnahmen zum Bebauungsplanes AW 113 ,Gewerbegebiet Heinrich-
der-Lowe-Kaserne®. Der renaturierte Bach verlauft in einer Talsenke und liegt ca. 5
m unter dem natlrlichen Gelande des Standortes flir den Supermarkt. Nordwestlich
vom Beberbach verlauft auf einem etwas héheren Niveau ein landwirtschaftlicher
Weg in Richtung Waggum, der gern von Wanderern und Spaziergangern genutzt
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wird und der wohnortnahen Erholung dient. Von hier bestehen Sichtachsen zum
Ortsrand im Bereich der Grasseler Straf3e und insbesondere auch zum Vorhabeng-
rundstick. Mit leichtem Gefalle beidseits des Beberbaches zum Bachlauf hin stellt
sich insgesamt eine abwechslungsreiche Kulturlandschaft dar.

Der Geltungsbereich B besteht aus einer Ackerflache am sudwestlichen Ortsrand
von Hondelage. Die Landschaft wird neben den angrenzenden Siedlungsflachen
von einer abwechslungsreichen Kulturlandschaft bestimmt, bestehend aus Weide-
land, Ackerland und Waldflachen, die Bestandteil eines Landschaftsschutzgebietes
ist.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchflihrung der Planung

Ohne Durchfiihrung der Planung bleibt der derzeitige Zustand beider Geltungsberei-
che erhalten und eine Verbesserung des Landschaftsbildes bei gleichbleibender in-
tensiver Ackernutzung ist nicht zu erwarten.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfiihnrung der Planung

Mit der Umsetzung der Planung wird am sidwestlichen Ortsrand von Bevenrode
(Geltungsbereich A) der Bau eines Nahversorgers mit einem Marktgebaude und ei-
ner grolRen Parkplatzflache ermdglicht. Durch das Gefalle des Gelandes, das in
Richtung Beberbach innerhalb des Baugrundstiickes bis zu 3 m betragt, muss der
Hohenunterschied ausgeglichen werden. Dies ist notwendig, weil fir die baulichen
Anlagen eine ebene Flache hergestellt werden muss. Durch den Auftrag von Full-
material von bis zu 2 m werden das Marktgebdude und der Parkplatz starker in Er-
scheinung treten und groRe Béschungsflachen zu den angrenzenden Bereichen
entstehen. Damit ist eine deutliche Veranderung des Landschaftsbildes und des
Ortsrandes verbunden und wird vor allem vom westlich gelegenen Wanderweg und
von Suden auf der Grasslerstrale kommend wahrgenommen.

Die durch das Vorhaben bedingten negativen Auswirkungen auf das Orts- und
Landschaftsbild lassen sich durch eine Héhenbeschrankung des Marktgebaudes
und auch durch die festgesetzte randliche Begrinung der Flache mit freiwachsen-
den Strauch-Baumhecken und Strauchgruppen sowie durch Baumpflanzungen im
Bereich der Stellplatze minimieren. Auch die vorgesehene Berankung der nordodstli-
chen und 6stlichen Fassade des Marktgebaudes tragt mittelfristig zu einer verbes-
serten Einbindung bei.

Der Sichtbezug auf den Turm der St. Peter & Paul Kirche von Bevenrode wird nicht
verstellt, wenn man sich von Waggum kommend dem Ort nahert.

Die Auswirkungen der geplanten Mal3inahmen im Geltungsbereich B sind auf das
Orts- und Landschaftsbild nur marginal, da in diesem Bereich die AuRenbereichsfla-
chen neben umfangreichen Waldflachen von Acker- und Weideflachen gleicherma-
Ren gepragt sind. Die geplanten MalRhahmen tragen zu einer Verbesserung des
Schutzgutes bei, da sich die Struktur der Vegetation aufgrund der Pflanzung von
Obstbaumen und der dauerhaften Begrinung des Erdbodens erhéht. Zudem leistet
eine (mogliche) Weidenutzung einen positiven Beitrag zur landschaftsgebundenen
Erholung.

4.4.8 Kulturgiter und sonstige Sachgiiter
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)
Im Kartenwerk des Landesamte flir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) werden
die Bdden als Suchraum fiir ,Béden mit kulturgeschichtlicher Bedeutung® (Waolba-
Bebauungsplan ,Nahversorger Bevenrode Grasseler Stralle”, BV 18 Begriindung, Stand: 28.07.2021

Verfahrensstand: § 3(2) BauGB

95 von 137 in Zusammenstellung



4.4.9

3. TOP 10

cker) geftihrt. Nach Ermittlung der unteren Bodenschutzbehdrde sind jedoch auf-
grund der intensiven maschinellen Bewirtschaftung der Ackerflachen keine Hinweise
mehr auf einen Wolbacker vorzufinden. Es liegen keine Erkenntnisse Gber archaolo-
gische Bodenfunde oder das Vorhandensein sonstiger Sachguter innerhalb des
Plangeltungsbereiches vor.

Der alte Ortskern von Bevenrode mit der historischen Bausubstanz, der Kirche und
dem unter Denkmalschutz stehende Pfarrhof sind mehr als 200 m vom Plangebiet
entfernt. Fur die Geltungsbereiche A und B sind im Verzeichnis der Kulturdenkmale
nach § 4 Nds. Denkmalschutzgesetz keine Eintrage vorhanden.

Auf der Flache des Geltungsbereiches A wird derzeit intensiver Ackerbau betrieben.
Kenntnisse Uber Kultur- oder sonstige Sachguter sind nicht vorhanden.

Prognose uber den Umweltzustand ohne Durchfiihrung der Planung
Es sind keine Veranderungen gegeniiber dem Basisszenario zu erwarten.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfiihnrung der Planung

Mit der Realisierung des geplanten Bauvorhabens im Geltungsbereich A und den
MafRnahmen im Geltungsbereich B ist nicht mit einer Beeintrachtigung geschitzter
Denkmaler, sonstiger kulturell wertvoller Objekte oder Bodendenkmale zu rechnen.
Zum Teilaspekt der ,Bodendenkmalpflege“ hat das Nds. Landesamt fur Denkmal-
pflege mitgeteilt, dass im Geltungsbereich nach jetzigem Kenntnisstand keine ar-
chaologischen Belange berthrt werden.

Im Falle von Funden von Gegenstande oder Spuren bei Boden- und Bauarbeiten,
bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (Bo-
denfunde), sind grundsatzlich die Regelungen des § 14 Nds. Denkmalschutzgesetz
beachtlich und diese einer Denkmalbehdrde, der Gemeinde oder einem Beauftrag-
ten fur die archaologische Denkmalpflege anzuzeigen.

Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes

Durch das komplexe Beziehungsgeflecht bestehen regelmafig Wechselwirkungen
zwischen verschiedenen Schutzgitern und Umweltmedien. Die nachweisbaren
und/oder messbaren Veranderungen von Aus- und Einwirkungen sind zu den ein-
zelnen Schutzgitern beschrieben. Eine genauere Bilanzierung von Wechselwirkun-
gen und Wirkungsgefligen der Schutzguter untereinander erfordert eine wissen-
schaftliche Herangehensweise, die auf der Ebene der Bauleitplanung nicht leistbar
ist.

Fir diesen Bebauungsplan sind im vorliegenden Fall folgende besondere Wechsel-
wirkungen zu erwarten:

Als wesentliche Auswirkung des Planvorhabens sind der Flachenverbrauch und die
Versiegelung und Zerstdrung von Boden zu sehen. Das Schutzgut Boden, das
Grundlage fur die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes entscheidend ist, wird
durch die Uberbauung nachhaltig beeintrachtigt. Sekundére Auswirkungen (Wech-
selwirkungen) sind die Verkleinerung des Lebensraumes von Tier- und Pflanzenar-
ten, die Stérung und Verdrangung von Tieren, die Beeintrachtigung der Luft- und
Klimaregulation sowie des Landschaftsbildes, die Verminderung der Grundwasser-
neubildung und —speicherung sowie der Funktionen des Bodens fiir die landwirt-
schaftliche Lebensmittelproduktion.
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4410 Zusammenwirken mit benachbarten Plangebieten

In der relevanten Nachbarschaft zu den Geltungsbereichen dieses Bebauungsplans
bestehen derzeit keine Planungen, von denen Auswirkungen auf die Umweltguter
zu erwarten waren. Eine zusatzliche Belastung ist daher nicht erkennbar. Auf eine
kumulierende Betrachtung méglicher Auswirkungen wird daher an dieser Stelle ver-
zichtet.

4.5 MaRnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Das geplante Vorhaben stellt gemaR § 14 BNatSchG einen Eingriff in den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild dar. Der Begriff ,Eingriff* ist im Bundesnatur-
schutzgesetz, welches am 1.3.2010 in seiner novellierten Form in Kraft getreten ist,
wie folgt definiert:

»... Verdnderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder Verdnderun-
gen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspie-
gels, die Leistungs- und Funktionsféhigkeit des Naturhaushalts oder das Land-
schaftsbild erheblich beeintrdchtigen kénnen. (§ 14 Abs. 1 BNatSchG).“

Grundséatzlich sind derartige Eingriffe zu unterlassen, wenn sie vermeidbar sind; als
Vermeidung gilt auch eine zumutbare Variante mit geringeren Beeintrachtigungen.
Soweit Beeintrachtigungen nicht vermieden werden kénnen, ist dies zu begrinden
(§ 15 Abs.1 BNatSchG).

Unvermeidbare Beeintrachtigungen sind durch MaRnahmen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege auszugleichen oder zu ersetzen. Der Ausgleich ist erfolgt,
wenn die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise
wiederhergestellt und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt o-
der neu gestaltet ist. Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich ge-
nutzten Flachen sind agrarstrukturelle Belange zu bericksichtigen. Vor einer fla-
chenhaften Inanspruchnahme ist daher zu priifen, ob der Ausgleich nicht durch
MafRnahmen der Entsiegelung, der Biotopvernetzung oder durch Nutzungsanderun-
gen erreicht werden kann, um zu vermeiden, dass Flachen aus der Nutzung genom-
men werden (§ 15 Abs. 3 BNatSchG).

Sinn dieser Regelung ist es, den Verursacher eines Eingriffes zu veranlassen, mog-
lichst alle Auswirkungen seines Vorhabens auf Natur und Landschaft von vornherein
ins Kalkul zu ziehen. Dartiber hinaus schafft die Eingriffsregelung das rechtliche
Fundament flr die Verpflichtung der Verursacher, fir eine landschaftsgerechte und
den 6kologischen Funktionen und Wertigkeiten entsprechende Einbindung ihrer
Bauwerke in die Landschaft bzw. flr eine adaquate landschaftliche Neugestaltung
Zu sorgen.

Aus der Prognose der Umweltauswirkungen, die in den vorherigen Kapiteln be-
schrieben wurden, wird verdeutlicht, dass durch die Realisierung des Planvorha-
bens Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 BNatSchG stattfinden
werden. Aus diesem Grund sind im Bauleitverfahren Malinahmen zur Vermeidung,
Verringerung und zum Ausgleich der negativen Auswirkungen zu benennen. Fur die
Beurteilung der Planung im Sinne der Eingriffsregelung erfolgte ein Vergleich der
aktuellen Wertigkeiten von Natur und Landschaft im Plangebiet mit dem Planzu-
stand, der nach Umsetzung dieses Bebauungsplans zu erwarten ist auf Grundlage
des sogenannten ,Osnabricker Modells®. Das Osnabriicker Modell ist ein anerkann-
tes und in der Stadt Braunschweig regelmafig zur Anwendung kommendes Verfah-
ren zur rechnerischen Unterstitzung der gutachterlichen Bemessung von Eingriffs-
folgen und AusgleichsmalRnahmen.
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Der folgende Teil des Umweltberichts widmet sich den Mallhahmen zur Vermei-
dung, Verhinderung, Minimierung und zum Ausgleich von vorhersehbaren Eingriffen
in die Schutzguter Tiere, Pflanzen, Landschaft, Boden, Wasser sowie Klima und
Luft, die aufgrund der vorstehend genannten Ziele empfohlen werden.

Gemal § 18 Abs. 1 BNatSchG ist bei der Aufstellung von Bebauungsplanen tber
die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Bauge-
setzbuches zu entscheiden. GemaR § 1 a BauGB werden die Aspekte ,Ausgleich®
und ,Ersatz* zusammenfassend als ,Ausgleich” bezeichnet. Sofern die Mallhahmen
im Rahmen der baurechtlichen Moéglichkeiten in den Bebauungsplan als Darstellun-
gen und Festsetzungen einflieRen kdénnen, finden sie dort Berlicksichtigung. Die tb-
rigen Mallnahmen stellen flankierende Empfehlungen dar.

MaRnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung erheblicher nachteili-
ger Umweltauswirkungen

Bei den Vermeidungs-, Verhinderungs- und Verringerungsmafnahmen handelt es
sich um allgemeine umweltschitzende Malinahmen, welche die 6értliche Situation,
die geplante Nutzung und die in der Bestandsanalyse festgestellten Wertigkeiten
von Natur und Landschaft berticksichtigen. Eine ausfihrliche Darstellung der Mal3-
nahmen erfolgt im Kapitel 4.4 bei den jeweiligen Belangen.

Eine wesentliche Aufgabe des vorliegenden Umweltberichtes ist das Aufzeigen von
Méoglichkeiten zur Eingriffsvermeidung. Hierunter ist nicht nur die komplette Vermei-
dung bestimmter Auswirkungen zu verstehen, sondern vor allem auch eine Verrin-
gerung von Auswirkungen, die sich nicht ganzlich vermeiden lassen.

Entsprechende Mdglichkeiten werden in Form konkreter MalRnahmen dargestellt, so
dass sie entweder als Festsetzungen in die Bauleitplanung einflielen kénnen, oder
aber, soweit moglich, als Nebenbestimmungen der Baugenehmigung beigefligt wer-
den konnen. Auf diese Weise lasst sich eine Umsetzung gewahrleisten.

Im vorliegenden Fall sind folgende Maf3nahmen zur Eingriffsvermeidung und —mini-
mierung in die Schutzguter vorgesehen:

» Baufeldfreimachung in der brutfreien Zeit zwischen Anfang September und
Ende Februar.

» Der Boden im Baustellenbereich ist in Anlehnung an die ATV DIN 18300 "Erdar-
beiten, Allgemeine technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen" und DIN
18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau "Bodenarbeiten" sowie der RAS-
LP 2 "Richtlinien fur die Anlage von Strafl3en - Teil: Landschaftspflege (RAS-LP)
Abschnitt 2: Landschaftspflegerische Ausfihrung" zu schitzen. Verdichtungen
des Bodens durch Baumaschinen sind zu vermeiden.

» Der Abtrag von Boden darf nur in trockenen Perioden und bei ausreichend ab-
getrocknetem Oberboden durchgeflihrt werden (flexible Zeitplanung). Nach DIN
19731 ist der Feuchtezustand des Bodens beim Ausbau zu beachten.

> Entstehender nutzbarer Oberbodenaushub ist einer landwirtschaftlichen oder
gartnerischen Wiederverwendung im Zuge der Bodenbdrse der Stadt Braun-
schweig zuzufihren.

Bebauungsplan ,Nahversorger Bevenrode Grasseler Stralle”, BV 18 Begriindung, Stand: 28.07.2021

Verfahrensstand: § 3(2) BauGB

98 von 137 in Zusammenstellung



>

>

>

_35. TOP 10

Sollten bei den Bodenarbeiten ur- oder friihgeschichtliche Bodenfunde (z.B. Ke-
ramikscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken, auffallige Bodenverfar-
bungen udgl.) gemacht werden, wird darauf hingewiesen, dass diese Funde
meldepflichtig sind.

Zu Vermeidung von Staubentwicklung sind die Transportwege der Baufahr-
zeuge stets sauber zu halten und ggf. zu befeuchten. Trennschnitte bei der
Pflasterverlegung sind grundsatzlich nur mit dem Nassschneidegerat auszufih-
ren.

Die auf dem norddstlich angrenzenden Wohngrundstiick vorkommenden Ge-
hélze sind nach MalRgabe der DIN 18920, RAS LP-4 und ZTV-Baumpflege zu
schitzen. Dies bedeutet wahrend der Bauphase inshesondere einen Schutz der
oberirdischen und unterirdischen Pflanzenteile vor Beschadigung, Boden-ver-
dichtung, Bodenabtrag, Bodenauftrag und Austrocknung.

Baumaschinen sollen nur auf befestigten Flachen betankt und abgestellt wer-
den, deren Entwasserung die Moglichkeit des Auffangens und Abscheidens von
Schadstoffen (v.a. Treib- und Schmierstoffen) bietet.

Wahrend der Bauphase anfallende Bauabfalle, -reste (Beton,- Farben, Isolier-
material, Metalle) und andere Fremdstoffe sind ordnungsgemaf zu entsorgen.

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch effiziente Planung des Gelan-
des und vorhandener ErschlieRung.

Landschaftsgerechte Gestaltung der durch die notwendige Gelandeerhéhung
entstehenden Béschungen. Daflir sind die Ubergangsflachen zur Umgebung mit
einer Neigung von maximal 1:3 und mit einer Mulde am B&schungsful (Saum-
zone) auszubilden.

Nach Nordwesten ist auf der 10 m breiten Boschung eine dreireihige Strauch-
Baumhecke mit Uberwiegend heimischen, standortgerechten Gehdlzen anzule-
gen. Pro laufende 15 m sind 30 Straucher und ein Laubbaum (Hochstamm, 3xv,
16-18 cm) zu verwenden. Das Pflanzraster fur die Straucher betragt maximal 1,5
mx 1,5m.

Das im Suden des Geltungsbereiches geplante Regenriickhaltebecken ist mit
mindestens 15 Strauchweiden einzugrinen.

Im Sudwesten ist im Anschluss an das Regenriickhaltebecken, analog zur Be-
pflanzung im Nordwesten ebenfalls eine dreireihige Strauch-Baumhecke mit ei-
nem vorgelagerten Boschungssaum anzulegen.

Begrinung der Parkplatzanlage durch Pflanzung von 11 mindestens mittelkroni-
gen Laubbdumen und Anlage von Pflanzbeeten. Die Bdume sollen vorrangig im
Bereich der Stellplatze mit einen mindestens 12 m® groRen Wurzelraum vorge-
sehen werden.

Berankung der nordéstlichen und suddéstlichen Fassade mit rankenden, selbst-
klimmenden oder schlingenden Pflanzen. Dabei ist die Anlage von Wandbegri-
nungen auf mindestens 50 Flachen-% der Fassaden vorzusehen, die keine
technisch notwendigen oder auf Grund anderer rechtlicher Anforderungen erfor-
derlichen Offnungen in der Fassade besitzen. Pro laufende 1,5 m Wandflache
ist eine Kletterpflanze zu pflanzen, deren Wachstum eine Hohe von mindestens
6 m erreichen soll.

Fir die Ansaaten und Bepflanzungen sind eine einjahrige Fertigstellungs- und
eine zweijahrige Entwicklungspflege vorzusehen. Die Gehdlze sind dauerhaft zu
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erhalten, inrem Wuchscharakter nach zu entwickeln und bei Abgang durch
Nachpflanzungen zu ersetzen.

» Durch Verlangerung des Gehweges bis zum Verbrauchermarkt wird eine fuRlau-
fige Erreichbarkeit ermdglicht und der Anteil an motorisierten Besucherverkehr
vermutlich verringert.

» Eine Héhenbegrenzung baulicher Anlagen auf maximal 7 m stellt sicher, dass
eine landschaftspragende Wirkung durch das geplante Marktgebaude verringert
wird.

» Die Errichtung eines Werbepylons ist auf eine maximale Bauhdhe von 6 m be-
schrankt. Die maximale Summe der Werbeansichtsflachen wird auf 30 m? be-
schrankt, wobei die Einzelflachen eine Grof3e von 15 m? nicht Giberschreiten diir-
fen. Damit werden negative Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild
verringert.

» Die Moglichkeiten einer Nutzung von Solarenergie fir Warmeerzeugung und
Energielieferung sollten ausgeschopft werden, wie auch die anfallende Ab-
warme der Kihlanlagen zur Klimatisierung des Marktgebaudes.

» Die Entwasserung des Gebaudedaches erfolgt in ein Regenrickhaltebecken
und eine Rigole und ist gedrosselt an den Kanal abzugeben. Die Nutzung von
anfallendem Niederschlagswasser der Dachflachen als Brauchwasser (z.B. fir
Flachenbewasserung) sollte bei der Errichtung des Gebaudes in Erwagung ge-
zogen werden. Die Dachbegriinung tragt zur Retention des Regenwassers bei.

» Die Beleuchtung der Parkplatzanlage soll mit Leuchtmitteln erfolgen, die einen
madglichst geringen UV-Anteil in der Strahlung erzeugen, um eine Gbermafige
Beeintrachtigung der Insektenfauna (Insektenfallen) und von Fledermausen zu
minimieren. Hier eigenen sich LED-Leuchtmittel, da diese kein UV emittieren.

MaRnahmen zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen,
Anwendung der Eingriffsregelung (§ 1 a Abs. 3 BauGB i. V. m. dem BNatSchG)

In Kap. 4.5.1 sind auch die im Rahmen der Anwendung der Eingriffsregelung vorge-
sehenen Vermeidungsmalnahmen beschrieben. Im Folgenden werden die vorgese-
henen AusgleichsmalRnahmen beschrieben und bewertet.

Die in Kap. 4.5.1 aufgefiihrten Mallinahmen kdnnen die durch das Vorhaben verur-
sachten Beeintrachtigungen auf die Schutzguter lediglich verringern. Es bleiben
aber noch erhebliche Eingriffsfolgen, die nicht vor Ort, sondern durch eine externe
Kompensationsmalinahme ausgeglichen werden mussen. Auf der Basis der Biotop-
kartierung, bei der die Wertigkeiten des Plangebietes fir Natur und Landschaft fest-
gestellt wurden, sowie auf der Grundlage der geplanten Festsetzungen im Bebau-
ungsplan BV 18 ,Nahversorger Bevenrode Grasseler Stralde” erfolgte eine Eingriffs-
bilanzierung nach dem Osnabricker Modell. Fur das ermittelte Kompensationsdefi-
zit wird eine externe Malinahme in Hondelage im Bereich Ackerweg vorgesehen.
Die Kompensation erfolgt im Rahmen einer Umwandlung von Acker in eine extensiv
genutzte Grunlandflache auf dem Flurstlck 65, Flur 11 der Gemarkung Hondelage.
Die Ackerflache wird vom Foérderkreis Umwelt- und Naturschutz Hondelage erwor-
ben und entwickelt. Die fir den Vorhabenplan ,Nahversorger Bevenrode* notwendi-
gen Ausgleichsmalnahmen erfordern nur einen Anteil von dem gesamten Flurstiick.
Der Geltungsbereich B setzt daher fur eine anteilige Flache von 2.270 m? die ent-
sprechenden Malinahmen fest. Um das Planungsziel zu erreichen, ist die Ackerfla-
che durch Ansaat mit einer artenreichen Saatgutmischung zu einem mesophilen
Grunland zu entwickeln. Das Grunland ist extensiv als Weide oder Mahwiese zu be-
wirtschaften. Bei einer Nutzung als Mahwiese ist das Griinland mind. 1 - mal jahrlich
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nach dem 15. Juli zu mahen, wobei das Mahdgut abzufahren ist. Auf der Flache
sind 12 Obstbdumen (Stammumfang 10-12 cm) zu pflanzen und durch eine regel-
mafige Pflege dauerhaft zu erhalten. AuRerdem sind zur Strukturanreicherung in-
nerhalb der Flache 3 Stein- und Totholzhaufen anzulegen. Die Kompensationsmal}-
nahmen innerhalb des Geltungsbereiches B sind spatestens ein Jahr nach Beginn
der Erschliefungsarbeiten bzw. in der darauffolgenden Pflanzperiode mit einer drei-
jahrige Entwicklungspflege im Anschluss an die Fertigstellungspflege herzustellen.
Die Anpflanzungen sind fachgerecht auszufiihren, dauerhaft zu erhalten und bei Ab-
gang spatestens in der folgenden Pflanzperiode gleichartig zu ersetzen.

Mit den vorgesehenen MalRnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Ausgleich
von Eingriffsfolgen in den Geltungsbereichen A und B im Sinne der Eingriffsrege-
lung kénnen die zu erwartenden Eingriffe als ausgeglichen bewertet werden. Die
Anwendung des Biotopwertverfahrens nach dem Osnabricker Kompensationsmo-
dell bestatigt mit einem verbleibenden minimalen Restdefizit diese gutachterliche
Einschatzung.

Artenschutzrechtliche Belange sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Es wurden
auf der Eingriffsflache weder Feldhamsterbaue, noch Brutvdgel erfasst, sodass
keine vorgezogenen CEF-MalRnahmen umgesetzt werden missen. Da sich aber
durch die Inanspruchnahme einer Ackerflache der Lebensraum fur eine an die Ag-
rarlandschaft angepasste Flora und Fauna verkleinert wird, soll die erforderliche
Kompensationsmalnahme der Férderung dieser Arten dienen und das Schutzgut
Boden und das Landschaftsbild verbessern.

Als MaRnahme zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden
wird fur erforderlich gehalten, dass vor Beginn der BaummaRnahmen der Geltungs-
bereich auf das Vorkommen von Brutvoégeln erneut untersucht wird. Eine Untersu-
chung fur Brutvogel entfallt, wenn die Baumalinahmen in einem unkritischen Zeit-
raum (ca. Anfang September bis Ende Februar) beginnen und das Baufeld in der
brutfreien Zeit gerdumt wird.

Erhebliche nachteilige Auswirkungen, die aufgrund der Anfalligkeit der nach dem
Bebauungsplan zuldssigen Vorhaben fiir schwere Unfélle oder Katastrophen zu
erwarten sind

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich nicht in einem relevanten
Einwirkungsbereich eines Storfallbetriebes im Stadtgebiet Braunschweigs. Insofern
koénnen keine negativen Auswirkungen durch Stérfallbetriebe prognostiziert werden.

MaRnahmen zur Uberwachung der erheblichen Umweltauswirkungen
(Monitoring)

Gemal § 4c BauGB Uberwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkun-
gen, die auf Grund der Durchfuihrung von Bauleitplanen eintreten, um insbesondere
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frihzeitig zu ermitteln und in der Lage
zu sein, geeignete Mallnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.

Dabei sind alle Behérden verpflichtet, die Gemeinde Uber erhebliche, insbesondere
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zu informieren.

Diese Daten, wie auch weitere relevante umweltbezogene Daten, werden seitens
der Fachbehorden mit Hilfe des stadtinternen Umweltinformationssystems vorgehal-
ten und standig aktualisiert.

Mit diesen genannten Instrumentarien lassen sich ggfs. umweltbezogene Hand-
lungserfordernisse fir das Plangebiet erkennen. Die Uberwachung insbesondere
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der festgesetzten Ausgleichs- und Artenschutzmal3nahmen erfolgt im Rahmen der
Umsetzung der Planung durch die jeweils zustandige Behorde.

Das Erfordernis besonderer UberwachungsmaRnahmen, die dariiber hinausgehen,
sind fur den Bebauungsplan BV 18 nicht erkennbar.

Ergebnis der Priufung anderweitiger Planungsmoglichkeiten

In der Ortschaft Bevenrode bestehen derzeit keine Angebote zur Nahversorgung.
Der nachstgelegene Einkaufsmarkt (Edeka) befindet sich in Waggum und ist ca.

3 km vom Ortskern Bevenrodes entfernt und fur nichtmotorisierte Bewohner nur
schwer erreichbar. Somit ist eine Nulllésung im Interesse der Versorgungssicherheit
zu verwerfen.

Mit der Umsetzung der Planung gehen bisher landwirtschaftliche Flachen verloren
und werden versiegelt. Eine Umnutzung landwirtschaftlicher Nutzflachen soll nur in
einem notwendigen Umfang erfolgen und sind zu begriinden (§ 1 a (2) BauGB). Da-
bei sollen Mdglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden.

Da im nahen Umfeld fir die Ansiedlung eines Nahversorgers keine Mdglichkeiten
der Innenentwicklung, insbesondere durch Brachflachen, Gebaudeleerstand, Bauli-
cken und andere Nachverdichtungsmaoglichkeiten gegeben sind, muss hier auf die
Umwandlung von landwirtschaftlichen Flachen zurtckgegriffen werden. Im Zuge der
Standortsuche wurden auch Flachen am 6stlichen Ortsrand im Bereich der Kreisver-
kehrsanlage an der Grasseler Stralte in Erwagung gezogen. Die dort zu erwarten-
den Auswirkungen auf die Schutzglter waren mit der derzeitig verfolgten Lage ver-
gleichbar. Dieser Standort wurde aufgrund von mangelnder Flachenverfugbarkeit
nicht weiterverfolgt.

Weitere Alternativstandorte stehen im Ort nicht zur Verfigung. Aus diesem Grund
wurde der geplante Standort favorisiert. Er empfiehlt sich durch die vorhandene Er-
schliefung und die sich zur Arrondierung anbietenden Ortsrandlage zur Ansiedlung
eines Nahversorgers. Es wird nur im notwendigen Umfang auf landwirtschaftlich ge-
nutzte Flache zurtickgegriffen.

Durch die vorgesehene Anordnung des Gebaudes im Anschluss an die bestehende
Bebauung und dem vorgelagerten Parkplatz wird der stadtebauliche Zusammen-
hang mit der angrenzenden Ortslage hergestellt.

Zusammenfassung

die Ansiedlung eines Nahversorgers ermdglicht werden. Die daflr in Anspruch ge-
nommene Flache unterliegt einer intensiven Ackernutzung. Gehdlze sind im Pla-
nungsraum nicht vorhanden. Zur Einbindung in die freie Landschaft wird das Ge-
lande mit Gehdlzen eingegrint und Teilflachen der Fassaden berankt.

missionen aus, die sich auf die umliegende schutzwiirdige Wohnnachbarschaft aus-
wirken kénnen. Entsprechend ist eine Betroffenheit des Schutzgutes Mensch von
Larm- und Lichtimmissionen dem Grunde nach nicht auszuschlief3en.

Durch Umsetzung des im Schallgutachten zur Bauleitplanung empfohlenen Larm-
konzepts werden bezlglich Gewerbelarm die ma3geblichen Immissionsricht- und
Orientierungswerte eingehalten; eine entsprechende Regelung erfolgt im nachge-
ordneten Baugenehmigungsverfahren.
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Auf Basis der ,Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtemissio-
nen“ nach dem Beschluss des Landerausschusses fir Immissionsschutz wird des-
gleichen die Regelung der Lichtemissionen im nachgelagerten Baugenehmigungs-
verfahren vorgenommen, so dass eine nachteilige Beeintrachtigung durch
Lichtimmissionen nicht zu erwarten sind.

intensiv ackerbaulich genutzt und liegt unmittelbar an der Grasseler Strale und
Ortsrandlage. Aus diesem Grund ist sie fir Flora und Fauna von untergeordneter
Bedeutung. Die biologische Vielfalt ist in diesem Gebiet sehr gering. Die wertvolle-
ren und strukturreicheren Flachen in der Beberbachaue sind von dem Planvorhaben
nicht betroffen. Tier- und Pflanzenarten der Agrarlandschaft bzw. des Offenlandes
werden durch das Vorhaben zugunsten von Arten der Siedlungszdnose verdrangt,
die in den begrinten Randbereichen und den Baumen neue Lebensraume finden.
Auch durch die festgesetzte Kompensationsmaf3nahme in Hondelage (Entwicklung
von Extensivgrunland) entsteht ein hochwertiger Lebensraum, der auch fur Tierarten
der Agrarlandschaft als Nahrungs- und Teillebensraum dienen wird.

Mal} reduziert. Bei dem anstehenden Boden handelt es sich um eine Pseudogley-
Braunerde mit einer mittleren Fruchtbarkeit / Ertragsfahigkeit. Er zahlt zu den
schutzwurdigen Bodentypen aufgrund seiner kulturhistorischen Bedeutung
(Woélbacker). Die geplante Uberbauung von bis zu 65 % flhrt zu einem vélligen Ver-
lust der natirlichen Bodenfunktionen. Durch die Hanglage sind zudem umfangreiche
Bodenbewegungen (Abschub von Oberboden, Auftrag von Fillmaterial) notwendig.
Im Gegenzug werden in den randlichen, extensiv gepflegten Grinflachen und der
festgesetzten Kompensationsmaflinahme die naturlichen Bodenfunktionen verbes-
sert, sodass die Eingriffsfolgen flr das Schutzgut Boden als kompensiert anzusehen
sind.

ner Bodenflachen verursacht. Dies kann sich auf den lokalen Wasserhaushalt aber
nur geringfugig auswirken, weil Grundwasserneubildungsrate im Gebiet nicht sehr
hoch ist. Durch die Versiegelung werden sich die oberflachigen Abflisse nach Nie-
derschlagen erhéhen. Um die Vorflut zu entlasten werden ein Regenrtickhaltebe-
cken im Suden und eine Rigole im Nordosten des Plangebietes sowie die Begru-
nung der Dachflachen festgesetzt. Dort kann das Wasser temporar zurtickgehalten,
teilweise verdunsten und versickern und schliefdlich gedrosselt an den Regenwas-
serkanal abgegeben werden.

benachbarten Siedlungsflachen. Durch die Uberbauung steht dem Verlust von Frei-
landklima das Siedlungsklima gegenuber, das sich lokal in Richtung heil3er, trocke-
ner und staubiger entwickeln wird. Die vorgesehenen Gehdlzpflanzungen im Be-
reich der Stellflachen und am Rand des Gebietes werden zu erwartende Auswirkun-
gen auf das Mikroklima mittelfristig durch Verdunstung und Beschattung minimieren.
Aufgrund der geringen Flachenausdehnung des Vorhabens in Bezug auf den Sied-
lungskorper sind keine wesentlichen Auswirkungen auf das Makroklima zu erwarten.

wird sich durch das Bauvorhaben deutlich verandern. Dies ist insbesondere durch
die Anhebung des zum Beberbach fallenden Gelandes und der damit resultierenden
Fernwirkung verbunden. Um die Beeintrachtigungen zu mindern, sind die Boéschun-
gen zu den angrenzenden Bereichen flach zu gestalten und mit einer Einsaat mit ei-
ner krautreichem Regiosaatgutmischung und Gehdlzpflanzungen zu begriinen.
Auch die Baumpflanzungen auf der Parkplatzanlage, die Berankung von Teilflachen
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der Gebaudefassade sowie die Festlegung der Gebaudehdhe kénnen mittelfristig
die Verfremdung des Orts- und Landschaftsbildes verringern.

schrieben werden, konnen die durch das Planvorhaben verursachten Umweltauswir-
kungen deutlich minimiert und im Sinne der Eingriffsregelung, entsprechend des Bi-
lanzierungsergebnisses, ausgeglichen werden.

5 Begriindung der Festsetzungen
51 Art der baulichen Nutzung
Mit der Verkaufsflache von 800 m? zuztiglich eines Backshops mit weiteren 22 m?
Uberschreitet der geplante Lebensmittelmarkt den Schwellenwert eines grof3flachi-
gen Einzelhandelsbetriebes im Sinne von § 11 (3) BauNVO. Der grofiflachige Ein-
zelhandel ist nur in Kerngebieten oder in nur fir sie festgesetzten Sondergebieten
zulassig und unterliegt den Regelungen des LROP 2017. Darunter fallen nicht Be-
triebe, die der wohnortbezogenen Nahversorgung, deren Sortiment zu mindestens
90 % aus Lebensmitteln und Drogeriewaren (periodische Sortimente) besteht und
deren Umsatz zu mehr als 50 % mit Kaufkraft aus einem fuBlaufigen Einzugsbereich
generiert wird.
Gemal dem Einzelhandelsvertraglichkeitsgutachten von Stadt+Handel, 2019 und
der erganzenden Stellungnahme vom 20.05.2020 handelt es sich bei dem geplan-
ten Lebensmittelmarkt, einschlieRlich Backshop, um ein nicht raumbedeutsames
Vorhaben der ,wohnortbezogenen Nahversorgung“i. S. d. LROP Niedersachsen
2017.
Die Kennzahlen zum Nachweis der ,wohnortbezogenen Nahversorgung® sind der
folgenden Tabellen zu entnehmen:
Verkaufsflache in m? 800 m?,
(822 m? incl. Backshop)
Kern- und Randsortiment (prozentualer Anteil) > 90 % periodische Sortimente
(s. Stadt+Handel 2019, S. 36) < 10 % aperiodische Sortimente
in Bevenrode zu erwartender Umsatz periodische | 3,1 Mio €
Sortimente in Euro (s. Stadt+Handel 2019, S. 24) | (3,3 Mio € incl. Backshop®)
in Bevenrode zu erwartender Umsatz aperiodi- 0,3 Mio €*
sche Sortimente in Euro
in Bevenrode zu erwartende Flachenproduktivitat | 4.250 €
pro m?in Euro (Stadt+Handel 2019, S. 27)
Kaufkraft pro Person in Euro fir periodische Sorti- | 3.186 €*
mente (Nahrungs- und Genussmittel:
(Stadt+Handel 2019: Nahrung und Genussmittel rd. 4,5 Mio € /1.613 EW = 2.801
Tab. 2, S. 23; Drogeriewaren S. 14, 16, s.¥) €; Drogeriewaren: 385 €)
Angenommene Bindungsquote der relevanten 35%
Kaufkraft im fuBlaufigen Einzugsbereich (s.
Stadt+Handel 2019, S. 24)
Bendotigte Einwohner im Einzugsgebiet 2.780
(= Umsatz / (Kaufkraftbindungsquote * Kaufkraft (2.959 incl. Backshop®)
pro
Person fir periodische Sortimente
Einwohner im fu3laufigen Einzugsbereich, abso- 1.613
lut
(vgl. Stadt+Handel 2019, S. 14)
Anteil Einwohner im fuBlaufigen Einzugsbereich 58%
von bendtigten Einwohnern im Einzugsgebiet (55% incl. Backshop*)
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(vgl. Stadt+Handel 2019, S. 38)
* eigene Berechnung auf Basis Stadt+Handel 2019 und Stadt+Handel 2020 (ergan-

zender Stellungnahme vom 20.05.2020)
Tabelle 6

Herleitung der Kaufkraft

Der Unterschied zwischen den Kaufkraftzahlen IfH Kéin 2019 bzw. dem Prognose-
jahr 2023 und der in der ,CIMA Kaufkraftstudie 2014: Landerreport Niedersachsen"
genannten Zahlen dirfte sich neben ggf. differierender Methodik insbesondere aus
dem zeitlichen Versatz zwischen 2019 (IfH) und 2014 (CIMA) erklaren. Ein Ver-
gleich der bundesdurchschnittlichen Kaufkraft pro Einwohner im Sortimentsbereich
Nahrungs- und Genussmittel der IfH 2014 und IfH 2019 bestatigt eine positive Kauf-
kraftentwicklung in diesem Zeitraum von rd. 10 %.

Des Weiteren ist bzgl. des Unterschieds der Kaufkraftzahlen zu bericksichtigen,
dass die durchschnittliche Kaufkraftkennziffer im Untersuchungsraum rd. 111 (vgl.
IfH 2019) betragt und somit das Kaufkraftniveau als deutlich Gberdurchschnittlich im
Vergleich zum Bundesdurchschnitt einzuordnen ist.

Tabellarische Herleitung der Kaufkraft Bevenrodes gemaf Gutachten Stadt+Handel
(S+H) im Verhaltnis zur Kaufkraft 2014 gemafl CIMA-Kaufkraftreport Niedersachsen
(eigene Berechnungen)

. : Veranderung
Bezugsraum und -zeit sowie Quelle Kaufkraft (€)* gegeniiber Vorwert
Niedersachsen 2014 (CIMA) 2.083
Braunschweig 2014 (CIMA) 2.229 +7%
Braunschweig 2019 (Zuwachs gem. S+H) 2.452 +10%
Braunschweig Nord 2019 (Untersuchungs-
raum, S+H) 2.699 +10,1%
Braunschweig Nord 2023 (Untersuchungs-
raum, S+H) 2.793 +3,5%
Bevenrode 2023 (S+H) 2.801 +0,3%
*Unterschiedliche Begrifflichkeiten weisen auf mogliche Unterschiede bei der Methodik hin:
CIMA 2014: Lebensmittel, Reformwaren; Stadt+Handel 2019: Nahrungs- und Genussmittel

Tabelle 7

Erlauterungen zur Sortimentszusammensetzung des Planvorhabens

Es ist davon auszugehen, dass die Sortimente des Lebensmitteldiscounters in Be-
venrode wie in Deutschland flr Discounter blich aufgeteilt werden.
Bei den auf dem deutschen Markt agierenden Discountbetreibern liegt

* der VKF-Anteil des Sortiments Nahrungs- und Genussmittel i. d. R. bei 80 %,

* der VKF-Anteil des Sortiments Drogeriewaren bei rd. 10 % und

der VKF-Anteil der Randsortimente, welcher auch die turnusmafiig wechseln-
den Aktionswaren umfasst und sich aus nahversorgungsrelevanten, zentrenre-

levanten und nicht zentrenrelevanten Sortimenten zusammensetzt, bei i. d. R.
max. 10%.

Dementsprechend entfallen mehr als 90 % der Gesamtverkaufsflache des Planvor-
habens (Lebensmitteldiscounter und Backerei) auf periodische Sortimente geman
LROP Niedersachsen 2017.

Erlauterungen zur Umsatzherkunft des Planvorhabens
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Vor dem Hintergrund der Wettbewerbsstrukturen, der Lage des Vorhabenstandorts
sowie der Verkehrsbeziehungen wurde fur das Einzugsgebiet, welches die Braun-
schweiger Stadtteile Bevenrode und Waggum sowie die Ortsteile Grassel und
Bechtsbittel der Gemeinde Meine umfasst, ein Marktanteilskonzept fir das
Hauptsortiment Nahrungs- und Genussmittel berechnet. In dem Marktanteilskonzept
wird auch ein Streuumsatz i. H. v. rd. 5 % von auf3erhalb des abgeleiteten Einzugs-
gebiets fUr die Berechnungen angenommen. Aus dem. Marktanteilskonzept ergibt
sich eine Umsatzprognose i. H. v. 2,7 Mio. € p.a. fir Nahrungs- und Genussmittel
des gepruften potenziellen strukturpragenden Lebensmittelmarktes in Bevenrode.
Die Kaufkraft liegt in Braunschweig deutlich Gber dem Bundes- und Landesdurch-
schnitt. Gemal dem Gutachter zur Verfugung stehenden postleitzahlbezogenen
Kaufkraftzahlen des IfH betrug die Kaufkraft 2019 fir Nahrungs- und Genussmittel
2.706 € je Einwohner. Der Gutachter geht von 3% Kaufkraftzuwachs bis zum fur das
Gutachten zugrunde gelegten Jahr 2023 aus.

Der fuBlaufige Einzugsbereich des konkreten Planvorhabens Netto Marken-Dis-
count umfasst den gesamten Braunschweiger Stadtteil Bevenrode mit ca. 1.613 Ein-
wohnern (Darstellung 1.000m-Isochrone s. Stadt+Handel 2019, S. 38). Entspre-
chend werden aus dem ful3laufigen Einzugsgebiet des Planvorhabens bzw. dem
Stadtteil Bevenrode rd. 58 % des Vorhabenumsatzes im Kernsortimentsbereich
Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Getranke) generiert. Fir den Umsatz der geplan-
ten Backerei ist im Rahmen dieser Bewertung von einer zum Lebensmitteldiscoun-
ter vergleichbaren Umsatzherkunft auszugehen, wenngleich fir diese der Umsatz-
anteil aus Zone | noch héher ausfallen dirfte als flir den Lebensmitteldiscounter.
Somit stammen mehr als 50 % des Umsatzes von Kunden aus dem fullaufigen Ein-
zugsbereich.

Nach den Einschatzungen des Einzelhandelsgutachtens (S.49) liegen Hinweise flr
die in § 11 Abs. 3 S. 4 BauNVO genannten Anhaltspunkte einer atypischen Fallge-
staltung vor. Demnach sind keine mehr als unwesentlichen Auswirkungen auf den
Bestand und die Entwicklung von zentralen Versorgungsbereichen und von Nahver-
sorgungsstrukturen im Untersuchungsraum zu erwarten. Gemaf LROP Niedersach-
sen 2017 ist damit das Vorhaben aufierhalb eines Kern- oder Sondergebietes reali-
sierbar.

Im Zusammenhang mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird auf Grund-
lage von § 12 Abs. 3 BauGB auf die Festsetzung einer Gebietsart entsprechend der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) verzichtet. Die geplante Festsetzung des Vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes ,Flache fiir Nahversorgung® ist mit der Darstel-
lung ,Wohnbauflache* des im Parallelverfahren gednderten Flachennutzungsplanes
kompatibel.

MaR der baulichen Nutzung

In Anlehnung an die Vorgaben von § 16 BauNVO werden zur Bestimmung des Ma-
Res der baulichen Nutzung eine Grundflachenzahl (GRZ) und die maximal zulassige
Hohe der baulichen Anlagen festgesetzt.

Grundflachenzahl (GRZ)

Die Baunutzungsverordnung sieht fir Allgemeine Wohngebiete eine Obergrenze
von 0,4 fir die GRZ vor. Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
wird keine Gebietsart festgesetzt. Gleichwohl wird im Parallelverfahren fir diesen
Bereich der Flachennutzungsplan angepasst und fir das Gebiet Wohnbauflache
dargestellt. Das geplante Marktgebaude lasst sich mit einer GRZ 0,4 realisieren.
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Bei der Ermittlung der GRZ sind bauliche Nebenanlagen, wie Stellplatze, Fahr-
radabstellanlagen und deren Zuwegungen auf die GRZ ebenfalls mit anzurechnen.
Nach § 19 Abs. 4 BauNVO kann die GRZ hiervon um bis zu 50 % Uberschritten wer-
den. Zu einer Ublichen Lebensmittelmarktnutzung gehort in der Regel eine Stell-
platzflache, die im Vergleich zu der eigentlichen Hauptnutzung relativ flichenbean-
spruchend ist und mit einer 50 %- igen Uberschreitung nicht auskémmlich ist. Daher
wird auf Grundlage von § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO fiir Stellplatze mit ihren Zufahr-
ten sowie Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO eine Uberschreitung der zu-
lassigen GRZ bis 0,65 zugelassen, um einerseits dem Flachenanspruch eines Mark-
tes gerecht zu werden und andererseits den Versiegelungsgrad der Flache mit sei-
nen einhergehenden negativen Auswirkungen auf die Umweltschutzgiter auf ein
vertretbares Mal} zu beschranken Mit diesem festgesetzten Maf} der baulichen Nut-
zung lasst sich das erforderliche Bauvolumen, einschlie3lich der erforderlichen Stell-
platzanlage auch unter Berlcksichtigung von erforderlichen Pflanzstreifen fur Aus-
gleichsmaflinahmen auf der Vorhabenflache realisieren.

Hohen baulicher Anlagen

Auf die Festsetzung einer Geschosszahl wird verzichtet, da ein Gebaude flr einen
Lebensmitteldiscounter als Nahversorger von einer Ublichen Geschosshoéhe ab-
weicht. Die Regelung der maximal zulassigen Gesamtgebaudehdhe ist besser ge-
eignet, um eine eindeutige stadtebauliche Wirkung in Bezug auf die benachbarte
Bebauung klarer zu definieren. Mit der Festlegung einer zulassigen Hohe von maxi-
mal 7,0 m wird sowohl Riicksicht auf die benachbarte Bebauung genommen als
auch ein ausreichender Spielraum flr die Realisierung des geplanten Nahversor-
gers berlcksichtigt.

Mit der festgesetzten Héhe baulicher Anlagen wird die eigentliche stadtebaulich
wirksame Gebaudekubatur definiert. Technisch untergeordnete Anlagen, wie
Schornsteine, Antennen, Liftungsanlagen, Fahrstuhliberfahrten, Solaranlagen etc.,
entfalten nicht dieselbe stadtebauliche Wirksamkeit wie Gebaude. Um fir diese An-
lagen Spielrdume in der Ausfuhrung zu schaffen, durfen diese die festgesetzte Hohe
baulicher Anlagen ausnahmsweise bis zu 2 m tberschreiten, wenn sie um das Mal}
ihrer Hohe von der FassadenaulRenkante zurlickspringen. Mit dem Abricken von
der GebdudeauRenkante ist die optische Wirkung dieser Anlagen geringer.

Uberbaubare Grundstiicksflachen

Die Uberbaubare Grundstiicksflache wird durch die Festsetzung von Baugrenzen
definiert. Durch die Positionierung der Gberbaubaren Grundstlicksflache wird dem
stadtebaulichen Belang entsprochen, einen Bezug des neuen Baukdrpers an die
vorhandene Bebauung herzustellen. Dabei orientieren sich die Baugrenzen weitge-
hend an der Ausdehnung des geplanten Gebaudes. Damit wird die Lage des Ge-
baudes auf der Grundstlcksflache konkret definiert, Iasst aber noch einen Spiel-
raum fir Modifizierungen im Rahmen der Ausflihrungsplanung oder ggfs. spaterer
Anderungen zu.

Garagen auf der nichtiberbaubaren Grundsticksflache werden ausgeschlossen.
Damit sollen insbesondere die der Stral’e zugewandten Vorflachen sowie die Ab-
standsflachen zur Nachbarbebauung und zur freien Landschaft von baulichen Anla-
gen freigehalten werden.

Auf den nicht Uberbaubaren Grundstucksflachen, verbunden mit der Verpflichtung
fur Anpflanzungen sind Nebenanlagen unzulassig. Ausgenommen hiervon sind Ein-
friedungen, ein Regenwasserruickhaltebecken, ein Mulltonnenstandplatz sowie ein
Werbepylon an der Zufahrt. Damit soll vermieden werden, dass die Anpflanzungen
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durch bauliche Nebenanlagen beeintrachtigt werden, die nicht in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit der Nutzung der Flache stehen.

Stellplatze

Nach den Ausflihrungsbestimmungen zu § 47 NBauO ist entsprechend den Richt-
zahlen fur den Einstellplatzbedarf fiir Verkaufsstatten ein Stellplatz je 30 bis 40 m?
Verkaufsnutzflache bei Ldden und Geschaftshausern nachzuweisen. Bei Verkaufs-
statten i. S. des § 11 Abs.3 BauNVO ware ein Stellplatz je 10 bis 20 m? Verkaufs-
nutzflache nachzuweisen. Die geplanten 62 Stellplatze entsprechen einem Stell-
platzschlissel von ca. einem Stellplatz je 13 bis 14 m? Verkaufsflache. Auf dem Vor-
habengrundstlick sind somit ausreichend Flachen flr den Nachweis der erforderli-
chen Stellplatze vorhanden.

ErschlieRung, Offentliche Verkehrsflichen

Das Plangebiet liegt an der Grasseler Straflte und ist erschlossen. Im Rahmen des
Vorhabenplanes sind allerdings Anpassungen des Strallenkérpers erforderlich
(siehe Kap. 5.5.3).

Offentlicher Personennahverkehr, OPNV

Der geplante Lebensmitteldiscounter dient der Nahversorgung des Ortsteiles Be-
venrode. Der Uberwiegende Anteil potentieller Kunden ist im fuRlaufigen Bereich
des Marktes angesiedelt, sodass der Markt fir Kunden gut mit dem Fahrrad oder zu
Fuld erreichbar ist.

Da der Markt die Schwelle zur GroR¥flachigkeit gem. § 11 Abs. 3 BauNVO uber-
schreitet, ist auch die Erreichbarkeit mit 6ffentlichen Nahverkehrsmitteln zu prifen.
Die Anbindung an den o&ffentlichen Personennahverkehr (OPNV) erfolgt tiber die
Bushaltestelle ,Am Klei“, die rd. 150 m nordwestlich des Vorhabenstandortes an der
Grasseler StralRe gelegen ist und durch die Buslinien 413 und 424 bedient wird. Die
Erreichbarkeit mittels OPNV ist als ortslblich zu bewerten.

Motorisierter Individualverkehr, MIV

Bisher hat sich die Bevolkerung Bevenrodes mit Lebensmitteln aus Markten in den
benachbarten Ortsteilen versorgt. Auch wenn davon auszugehen ist, dass bisher ein
Teil der Einkaufsfahrten zu den benachbarten Standorten mit anderen ohnehin not-
wendigen Fahrten kombiniert wurden, so sind insgesamt Einkaufe aber immer mit
motorisierten Individualverkehr verbunden. Mit dem geplanten Vorhaben wird erst-
malig ein Nahversorger im Ortsteil Bevenrode angesiedelt. Mit dem Neubau wird
zwar neuer Zielverkehr erzeugt. Aufgrund der Lage innerhalb des Ortsteiles wird es
der Bevolkerung Bevenrodes moglich, die Einkaufe mit Lebensmitteln zu Full oder
mit dem Fahrrad zu erledigen. In Summe ist daher zu erwarten, dass der motori-
sierte Individualverkehr im Zusammenhang mit der Nahversorgung insgesamt gerin-
ger wird.

FuRR- und Radverkehr

Der siidwestliche Ortseingang von Bevenrode ist gekennzeichnet durch eine relativ

geradlinige Stralienflihrung, kombiniert mit einer fir Bus- und Lkw-Befahrbarkeit er-
forderlichen und somit fir Pkw komfortablen Fahrbahnbreite. Ein Nahversorger, wie

er an der Grasseler Stral3e geplant wird, erzeugt nicht nur motorisierte Individualver-
kehre. Gerade in so dichter Lage zum Ortskern von Bevenrode ist zu erwarten, dass
ein erheblicher Teil der Kunden zu Ful® oder mit dem Rad den Markt besuchen wer-
den. Da die Grasseler Stral3e etwa mittig durch den Ort verlauft und somit auch
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viele FuRganger und Radfahrer aus dem Bereich sudlich der Grasseler Stralie er-
wartet werden, wird eine Querungshilfe zur sicheren Fihrung des Fuf3- und Radver-
kehrs zum und vom geplanten Nahversorger als notwendig erachtet.

Es gibt grundsatzlich mehrere Mdglichkeiten, um die Verkehrssicherheit fur que-
rende FuRganger und Radfahrer zu erhéhen. Neben verkehrsrechtlichen Regelun-
gen kénnen vor allem baulich unterstiitzte Uberquerungsstellen dem FuRganger die
Querung erleichtern. Die unterschiedlichen Mdglichkeiten richten sich u.a. nach der
Bedeutung der Querungsstelle fur den FuRgangerverkehr, die Kraftfahrzeugver-
kehrsstarke oder die zuldssige Hochstgeschwindigkeit in diesem Bereich. Fir den
hier betrachteten Bereich ist eine Querungshilfe die geeignete Lésung.

Mit baulichen MalRhahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung fir den ortseinwarts
fahrenden Kfz-Verkehr in rdumlicher Nahe zur Querungshilfe soll eine weitere Ver-
besserung der Sicherheit fir Fuldiganger und Radfahrer erfolgen. Hierzu wurden un-
terschiedliche MalRnahmen geprtift. Die von der Stadt favorisierte Lésung die Mal3-
nahmen mit der Querungshilfe baulich zu verknipfen, wird vom Vorhabentrager
nicht mitgetragen. Bei der Prifung der Losungsansatze wurde eine Lésung gefun-
den, die zwar in rdumlicher Nahe, aber baulich unabhangig von der Querungshilfe
realisiert werden kann. Diese wird nun unabhangig von dem Bebauungsplan weiter-
gepruft.

Der innerortliche, auf der Nordwestseite der Grasseler Stralde befindliche FulRweg
endet mit der derzeitigen Bebauung Grasseler Straf’e 57. Dieser wird im Zusam-
menhang mit der Realisierung des Lebensmittelmarktes bis zu dessen Zufahrt ver-
langert. Auf der anderen Seite der Marktzufahrt wird der FuBweg nicht weiter ausge-
baut. Allerdings wird eine entsprechende Flache flr die Option einer méglichen
Ortserweiterung in der Zukunft vorgehalten.

Grinordnung, MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft

Gemal Baugesetzbuch sind bei der Aufstellung von Bauleitplanen die allgemeinen
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse, die Gestaltung des
Orts- und Landschaftsbildes sowie die Belange des Umweltschutzes, des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege zu berlcksichtigen.

Das gruinordnerische und naturschutzfachliche Mallnahmenkonzept flr das Plange-
biet leitet sich aus den Ubergeordneten fachlichen Zielsetzungen und Planungsvor-

gaben, den in der Bestandsanalyse festgestellten Wertigkeiten des Naturhaushaltes
und der ortlichen Situation ab (vgl. Umweltbericht). Sie werden nachfolgend im Ein-

zelnen erlautert.

Grinordnung

Ziel der grinordnerischen Festsetzungen ist die Vermeidung und Minimierung von
Beeintrachtigungen von Naturhaushalt und Orts-/ Landschaftsbild sowie die Gestal-
tung des Plangebietes. Durch die Entwicklung des Standortes kommt es zu einer
Erweiterung des Ortsrandes. Aufgrund der topographischen Lage und der land-
schaftlichen Schdnheit der Naturlandschaft ist der Gestaltung des Ortsrandes be-
sondere Bedeutung zuzumessen.

Das Gelande weist ein natirliches Gefalle von der Grasseler Strale zur freien Land-
schaft auf. In der gesamten Grundstuckstiefe ergibt sich eine Héhendifferenz von
ca. 3 m. Die Breite der mit der Verpflichtung zum Anpflanzen von Baumen und
Strauchern festgesetzten Flachen |1 |und | 2 | resultieren aus der Notwendigkeit, die
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aufgeflllte Flache der Stellplatzanlage mit einer Béschungsneigung von maximal
1:3 landschaftlich zu gestalten und am Fulte der Bdschung einen Béschungssaum
anlegen zu kénnen, mit einer Mulde zur Aufnahme von Sickerwasser.

Die Notwendigkeit der Fassadenbegriinung an der langen Nordostseite ergibt sich
aus dem Umstand, dass aufgrund der Lage der geplanten Rigole im Seitenbereich
keine Moglichkeit fir Baumpflanzungen oder hohes Strauchwerk besteht. Die Ein-
grinung des Grundstuickes zur Ortsrandgestaltung ist ein offentlicher Belang, der
bei der Bauleitplanung zu bertcksichtigen ist. Eine Begriinung durch Baume und
Strauchwerk, wie an der nordwestlichen und sudwestlichen Grundsticksgrenze,
ware die optimalere Alternative. Aufgrund der Notwendigkeit einer Regenwasserri-
gole langs dieses Fassadenabschnittes ware eine entsprechende Umsetzung un-
mdglich. Da diese Fassadenseite nicht so sehr in den Auf3enbereich einwirkt, wie
die nordwestliche Fassadenseite kann eine vollflachige Fassadenbegrinung als Al-
ternative akzeptiert werden, um das Ziel einer positiven Ortsrandgestaltung zu errei-
chen.

Nach Braunschweiger Standard missen auf Stellplatzanlagen je angefangene 6
Stellplatze ein mindestens mittelkroniger standortgerechter Laubbaum gepflanzt und
als gliederndes Element in die Stellplatzanlage integriert werden. Diese Festsetzung
dient zum einen dem Mikroklima durch Verschattung der gepflasterten Flachen und
Vermeidung einer Uberhitzung im Sommer, zum anderen der gestalterischen Glie-
derung der Stellplatzanlage. Bei der dem Gebaude vorgelagerten Stellplatzzeile ist
die Anordnung eines mittelkronigen Baumes aufgrund des zu geringen Abstandes
zur Fassade nicht sinnvoll. Daher soll eine flachige Fassadenbegrinung anstelle ei-
nes Baumes ausgefiihrt werden, um der klimadkologischen und ortsbildgestalteri-
schen Komponente dieser MalRgabe zu entsprechen.

Mit der festgesetzten Dachbegriinung soll ebenfalls eine Uberhitzung der Dachfla-
che im Sommer vermieden werden. Darlber hinaus tragt sie zur Retention des Re-
genwassers bei und entlastet den 6ffentlichen Regenwasserkanal.

Insgesamt werden mit folgenden MalRnahmen die Beeintrachtigungen der Schutzgu-
ter Arten und Lebensgemeinschaften, Lokalklima sowie des Orts- und Landschafts-
bildes minimiert:

¢ Anordnung eines das Grundstlick umgebenden Grinstreifens,
o Stellplatzanlagen sind mit 1 Baum pro 6 Stellplatzen zu gliedern und zu begrinen,

o Festsetzung zur Anpflanzung eines Baumes je angefangener 200 m? der festge-
setzten Flachen fur Anpflanzungen mit Verpflichtung zum Anpflanzen mit Baumen
und Strauchern,

e Begrinung von Dachflachen,
e Begriunung der nordostlichen und sudostlichen Fassade

Um die Voraussetzungen fir eine gute Entwicklung und langfristige Sicherung des
Baumbestandes insbesondere auf Stellplatzanlagen zu schaffen, werden als Regel-
wert fir die MindestgroRRe der offenen Vegetationsflache je Baum 9 m? festgesetzt.
Die Vegetationsflache sollte dabei mindestens 2 m breit sein. Damit sich ein guter
Wurzelansatz ausbilden kann und eine hohe Standfestigkeit der Baume gewahrleis-
tet ist, sind fur die Pflanzstandorte eine Baumgrubentiefe mit mind. 1,5 m und einem
Substratvolumen von mind. 12 m® auszufihren.
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Durch Fristen fur die Herstellung der festgesetzten Anpflanzungen und sonstigen
Begrinungsmafinahmen soll eine zu grolRe zeitliche Spanne zwischen Realisierung
der Bebauung und dem Erreichen der eingriffsmindernden Wirkung der Begriinung
verhindert werden. Die festgesetzten Pflanzqualitaten fur anzupflanzende Baume
und Geholze stellen ebenso einen Kompromiss zwischen zeitnaher Erreichung der
gewulnschten Wirkung und guter Anwuchsgarantie dar.

Einfriedungen sind an der direkten Grenze zur freien Feldflur ausgeschlossen, um
den naturlichen Charakter der Pflanzstreifen, die auch fur die Ortsrandgestaltung
von besonderem Wert sind, nicht zu beeintrachtigen. Dem Bedurfnis zum Einfrieden
kann dennoch Rechnung getragen werden, wenn die Einfriedungen von der Grenze
um mindestens 3 m, abgerickt und in die Pflanzstreifen integriert werden.

MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft, Zuordnung

Unter Berilcksichtigung der eingriffsmindernden Wirkung aller Griinordnungsmal}-
nahmen im Geltungsbereich A verbleibt ein Defizit an auszugleichenden Eingriffen
in den Naturhaushalt. Dieses wird durch die im Geltungsbereich B festgesetzten
Flachen und Mallnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft ausgeglichen.

Mit der Entwicklung der auf der im Geltungsbereich B durchzufiihrenden natur-
schutzrechtlichen AusgleichsmalRnahmen entstehen auch vielfaltige Habitate fur
Brutvogel und Tiere allgemein und dienen insofern zugleich auch einem Teil des er-
forderlichen artenschutzrechtlichen Ausgleichs.

Von den geplanten BaumalRnahmen sind keine besonders geschitzten Arten betrof-
fen (siehe Kapitel 4.4.2). Um bei Realisierung der BaumalRnahmen Verstdlie gegen
die Artenschutzverbote nach § 44 BNatSchG zu vermeiden, ist das Gebiet vor Be-
ginn der BaumaRnahmen den Geltungsbereich A auf das Vorkommen von Brutvo-
geln erneut zu untersuchen. Eine Untersuchung von Brutvogeln erlbrigt sich, wenn
die Baumalinahmen innerhalb eines unkritischen Zeitraumes (ca. Anfang Septem-
ber bis Ende Februar) beginnen.

Der Geltungsbereich B umfasst eine Teilflache das Flurstiickes 65 der Flur 11 in der
Gemarkung Hondelage, westlich des Ortsteiles Hondelage. Die Flache wird zurzeit
als Ackerflache genutzt. Sie befindet sich im Landschaftsschutzgebiet LSG — BS 9N
in unmittelbarer Nachbarschaft zu Weideflachen und gesetzlich geschitzten Bioto-
pen (wertvolles Grinland). Die Flache wird von dem Férderverein Umwelt- und Na-
turschutz Hondelage e.V. (FUN) erworben und zu einer Mahwiese oder Gruinland
mit extensiver Rinderbeweidung entwickelt werden. Die fur den Vorhabenplan ,Nah-
versorger Bevenrode® notwendigen Ausgleichsmalinahmen erfordern nur einen An-
teil von dem gesamten Flurstlick. Der Geltungsbereich B setzt daher fur eine antei-
lige Flache von 2.270 m? die entsprechenden Malinahmen fest. Zur Strukturanrei-
cherung und zur Forderung des Artenreichtums werden auf der Teilflache 12 Obst-
baume gepflanzt und auf der Flache 3 Stein- und Totholzhaufen angelegt. Konkrete
Lage und Zuschnitt des Flachenanteils wird im Rahmen der Ausfihrungsplanung
bestimmt.

Der Forderverein hat in der naheren Umgebung bereits mehrere Grinlandprojekte
entwickelt und pflegt diese insgesamt unter umweltschiutzenden Aspekten, auch un-
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ter Berilicksichtigung des Biotopstatus, sodass hier von einem Synergieeffekt fiir Na-
tur und Landschaft ausgegangen werden kann. Die dauerhafte Sicherung der spate-
ren PflegemalRnahmen erfolgt durch eine Eintragung im Grundbuch. Der entspre-
chende Nachweis muss vor Abschluss des Durchflihrungsvertrages vorliegen.

Bei der Inanspruchnahme von Landwirtschaftlichen Flachen fir Ausgleichsmallnah-
men ist gemal § 1a Abs. 3 BauGB i.V. mit § 15 Abs. 3 BNatSchG auf agrarstruktu-
relle Belange Rucksicht zu nehmen, insbesondere sind fur die landwirtschaftlichen
Nutzungen besonders geeignete Boden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu
nehmen. Es ist vorrangig zu prufen, ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maf3-
nahmen zur Entsiegelung, durch MalRnahmen zur Wiedervernetzung von Lebens-
raumen oder durch Bewirtschaftungs- und PflegemalRnahmen, die der dauerhaften
Aufwertung des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes dienen, erbracht wer-
den kann, um mdglichst zu vermeiden, dass Flachen aus der Nutzung genommen
werden. Die hier zu betrachtende landwirtschaftliche Flache ist von vergleichsweise
geringer GrofRe. Die Bodenqualitat ist von mittlerer Gite (Ackerzahl/ Grinlandzahl
von 44 bis 47).

Mit der geplanten MalRnahme wird eine bisher landwirtschaftlich genutzte Ackerfla-
che in Grinland umgewandelt. Damit wird die Flache nicht aus der landwirtschaftli-
chen Nutzung genommen, sondern von einer bisher intensiven landwirtschaftlichen
Nutzung in eine extensive Bewirtschaftungsform umgewandelt und dient der dauer-
haften Aufwertung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes.

Um Uber die Herstellung der MaRnahmen hinaus auch die erfolgreiche Entwicklung
sicher zu stellen, werden Regelungen zur Pflanzqualitat sowie einer Fertigstellungs-
pflege mit anschlieRender Entwicklungspflege festgesetzt.

Die Zuordnung der den zu kompensierenden Eingriff verursachenden Nutzungen in
einer Zuordnungsfestsetzung zu den geplanten MalRnahmen stellt sicher, dass die
Kosten fur die MalRnahmen dem Mal} des verursachten Eingriffs zugeordnet werden
kdnnen.

57 Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes

Mit dem Betrieb des geplanten Nahversorgers gehen Larm- und Lichtemissionen
einher, die auf die benachbarte Wohnbebauung einwirkt. Wie im Umweltbericht um-
fassend dargelegt (Kap. 4.4.1.2 - Larm), kdénnen mit den prognostizierten Beurtei-
lungspegeln an den mafgeblichen Immissionsorten die Orientierungswerte nach
DIN 18005 und die Immissionsrichtwerte nach TA Larm in der Nachbarschaft einge-
halten werden, wenn die Lieferzeiten auRerhalb der Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr)
erfolgen, die Offnungszeiten des Marktes auf 7:00 bis 21:45 Uhr beschrankt werden,
sowie bei der Ausfihrung der Luft- und Klimatechnischen Aggregate die im Larm-
gutachten angenommenen Emissionsdaten eingehalten werden.

Fir die Regelung von Betriebszeiten im Bebauungsplan fehlt die Ermachtigungs-
grundlage. Die entsprechenden Regelungen erfolgen im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens.

Eine separate Offnung des Backers zwischen 6:15 und 07:00 Uhr ist rechnerisch
maoglich unter der Annahme, dass zwischen 6:15 Uhr und 07:00 Uhr maximal 39
Kunden den Backer anfahren und diese keinen Einkaufswagen nutzen. [Der Ruhe-
zeitenzuschlag von 6,0 dB wird durch die geringere Kundenfrequentierung (hier -3,0
dB) und die Nichtnutzung von Einkaufswagen (hier -3,0 dB) kompensiert].
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Innerhalb des Plangebiets sind Blrordaume als schutzwirdige Raume gemal

DIN 4109 zu erwarten. Fur das Plangebiet A wurden die Larmpegelbereiche | — V
ermittelt. Auf dieser Grundlage werden im Bebauungsplan im Hinblick auf die fest-
gesetzte Uberbaubare Grundstlicksflache die Larmpegelbereiche Il bis IV festge-
setzt. Die ermittelten Larmpegelbereiche | und V befinden sich aul3erhalb der tUber-
baubaren Grundstlcksflache. Entsprechend dieser Larmpegelbereiche sind passive
Schallschutzmafnahmen im Zusammenhang mit schutzbedirftige Aufenthalts-
raume durchzufthren. Durch die Festsetzung der Larmpegelbereiche im Bebau-
ungsplan konnen in Anwendung der DIN 4109 in Verbindung mit der VDI 2719
(‘Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen®) die Bliroraume
eine geeignete Schallddmmung der Umfassungsbauteile inklusive der Fenster und
deren Zusatzeinrichtungen (z. B. LUftungseinrichtungen) erhalten. Im Rahmen von
Einzelfallbetrachtungen kann hiervon abgewichen werden, wenn im Einzelfall nach-
gewiesen wird, dass der erforderliche Schallschutz auf andere Weise gewahrleistet
ist. Mit diesen MalRnhahmen kdnnen gesunde Arbeitsverhaltnisse in dem geplanten
Gebaude gesichert werden.

Dabei ist anzumerken, dass sich durch die heute Ubliche Bauweise und der im All-
gemeinen einzuhaltenden Bestimmungen (Energieeinsparverordnung - EnEV 2014
(Anderungsstand 2016)) - dadurch, dass diese Anforderungen mit den bestehenden
baulichen Standards sicher eingehalten werden - bis LPB Il keine weitergehenden
Auflagen an die Aulienbauteile ergeben; abhangig vom Fensterflachenanteil und
dem Fassaden-Grundflachen-Verhaltnis kann dies auch fur LPB Il zutreffen.

Die Regelung von Lichtemissionen erfolgt im nachgelagerten Baugenehmigungsver-
fahren auf Basis der ,Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichte-
missionen“ nach dem Beschluss des Landerausschusses flr Immissionsschutz, so
dass eine nachteilige Beeintrachtigung durch Lichtimmissionen nicht zu erwarten
sind.

Soziale Infrastruktur

Die Realisierung des Vorhabens hat keine Auswirkung auf den Bedarf von sozialen
Infrastruktureinrichtungen.

Weitere technische Infrastruktur

Schmutz- und Niederschlagswasser

In der Grasseler Stralte befinden sich Kanale der Schmutzwasser- und der Regen-
wasserentwasserung. Das anfallende Schmutzwasser kann tber den vorhandenen
Kanal abgeleitet werden.

Die Kapazitat des Regenwasserkanals ist allerdings eingeschrankt (5 I/s) und kann
daher das anfallende Niederschlagswasser nicht in vollem Umfang aufnehmen. Es
werden insofern zusatzliche technische Malinahmen erforderlich. Da eine Versicke-
rung auf dem Grundstick nur bedingt und nur nach umfangreichem Austausch von
Bodenschichten mdglich ist, ist eine Speicherung und Rickhaltung mit zeitverzoger-
ter Abgabe in das 6ffentliche Kanalnetz notwendig.

Fir die Regenwasserriickhaltung ist daher ein Riickhaltebecken auf dem Vorhaben-
grundstiick innerhalb des sudwestlich angeordneten Pflanzstreifens vorgesehen.
Daruber hinaus soll eine unterirdische Rigole fur die Rickhaltung und Versickerung
des von dem Flachdach anfallenden Regenwassers norddstlich des Gebaudes an-
geordnet werden.
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Bei der Planung der Mallinahmen zur Entsorgung des Niederschlagwassers ist zu
gewahrleisten, dass das anfallende Oberflachenwasser auf dem Grundstick ver-
bleibt und eine Vernassung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen ver-
mieden wird.

Die genaue Festlegung der konkreten erforderlichen technischen Maflnahmen er-
folgt im Rahmen des Bauantrages. Eine gesicherte Entsorgung des anfallenden
Niederschlagswassers ist jedoch technisch grundsatzlich moglich.

Zur Entwasserung der Grasseler Strale befindet sich eine Mulde im nérdlichen Sei-
tenstreifen des StralRenkdrpers. Mit der vorgesehenen Querungshilfe verandert sich
die nordostliche StralRenbegrenzungslinie und verdrangt in diesem Abschnitt die
vorhandene Mulde. Bei der Anpassung der StralRenflache und des Seitenstreifens
ist daher auf entsprechende MalRnhahmen zur ordnungsgemafien Entwasserung der
StralRe einschliellich der Seitenanlagen zu achten.

Stromversorgung

Im Zusammenhang mit dem Vorhabenplan ist zur Erweiterung der Versorgungsfla-
che die Errichtung einer Ortsnetzstation erforderlich. Hierfir wird eine Flache im
sudostlichen Teilbereich des Vorhabengrundstlickes vorgesehen.

Gas- und Wasserversorgung

In der Grasseler StralRe befindet sich eine Gasversorgungsleitung. An diese kann
bei Bedarf angeschlossen werden.

Leitungsrechte

Im Seitenbereich der Grasseler Stral’e befinden sich parallel zur Grenze des Vorha-
bengrundstlickes mit einem relativ geringen Abstand eine Trinkwasserversorgungs-
leitung des Wasserverbandes Weddel-Lehre und eine Telekommunikationsleitung
der Telekom. Zur Sicherung der Leitungstrassen gegentber Beeintrachtigungen
durch BaumafRnahmen oder Bewuchs wird ein Leitungsrecht festgesetzt. Innerhalb
dieses Leitungsrechtes dirfen keine baulichen Anlagen errichtet oder Baume ange-
pflanzt werden. Bei der Querung des Leitungsrechtes durch eine Zu- und Abfahrt
sind technische Vorkehrungen zum Schutz der Leitungen erforderlich.

Ortliche Bauvorschriften

Geltungsbereich und Anlass

Die ortliche Bauvorschrift gilt fir den gesamten Geltungsbereich des Bebauungs-
plans BV 18. Ziel einer stadtebaulichen Planung ist es, neben der Ordnung der
Funktionen in einem Plangebiet auch eine ansprechende Gestaltung zu verwirkli-
chen, um insgesamt ein harmonisches Ortsbild zu erreichen. Das Ortsbild innerhalb
des Bebauungsplans BV 18 wird u.a. mafRgeblich durch den Ubergang von dem
Ortsteil Bevenrode zur anschlieRenden offenen Feldflur im Stiden und Westen so-
wie durch das ndrdlich und dstlich angrenzende Gebiet mit ein- bis zweigeschossi-
gen Wohngebauden bestimmt. Die stddtebaurechtlichen Festsetzungen (z.B.
Grundstuicksbegrinung, H6he baulicher Anlagen) allein reichen nicht aus, die ge-
winschte gestalterische Ordnung langfristig zu sichern. Deshalb wird eine o6rtliche
Bauvorschrift zu den Aspekten Dacher, Werbeanlagen, Einfriedungen und Eingri-
nung von nicht bebauten Flachen getroffen, da diese auch Gber den Zeitpunkt der
Umsetzung des Vorhabenplanes hinaus von Bedeutung sind.
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Décher

Die Dacher sind als Flachdach mit einer maximalen Neigung von 6° mit extensiver
Begriinung auszuflihren. Geneigte Dachflachen als Sattel- oder Pultdach mit ent-
sprechenden Dachneigungen wiirden bei der geplanten Breite des Marktgebaudes
eine enorme Hohe erfordern, die dem Gebaude eine Machtigkeit verleihen und sich
negativ auf das Ortsbild auswirken wirde.

Werbeanlagen

Grundsatzlich sind Werbeanlagen elementarer Bestandteil der gewerblichen Wirt-
schaft, insbesondere im Einzelhandel. Sie dienen u.a. der Prasentation der ansassi-
gen Unternehmen und der Auffindbarkeit von Gewerbestandorten. Aufgrund der ex-
ponierten Lage am Ortsrand eines kleinen, durch Wohnnutzung gepréagten Ortsteils
sollen die negativen Auswirkungen von Werbeanlagen auf den AulRenbereich, sowie
auf das umgebende Wohngebiet auf das unbedingt notwendige Mal} reduziert wer-
den. Fremdwerbung fur Betriebe oder Produkte, die keinen Zusammenhang mit
dem Standort im Plangebiet haben, wirde in dieser Lage als stérendes Element wir-
ken. Deshalb werden nur Werbeanlagen an der Statte der Leistung zugelassen.

Auch Werbung an der Statte der Leistung soll insgesamt nicht Gberdimensioniert er-
scheinen. Werbeanlagen im Ublichen Rahmen am Gebdude und im Bereich der Zu-
fahrt sind ausreichend, da es sich bei dem geplanten SB-Markt um einen Nahver-
sorgungsmarkt handelt. Dieser hat tblicherweise einen festen Kundenstamm, der
den Standort kennt und deshalb keine auf3ergewohnlich auffallenden Werbeanlagen
bendtigt. Fur zufallig vorbeikommende (potentielle) Kunden reicht die zulassige Be-
schilderung jedoch ebenfalls aus, um den SB-Markt als solchen zu erkennen.

Fur Werbeanlagen, die an Gebauden befestigt sind, werden Festsetzungen zur ma-
ximalen Hohe und GréRe der Anlagen getroffen. Dabei darf die Oberkante der Wer-
beanlagen die Oberkante des Daches des Gebaudes nicht Giberschreiten. Damit
wird erreicht, dass der SB-Markt zwar auch aus der weiteren Entfernung wahrge-
nommen bzw. identifiziert werden kann, zugleich wird aber verhindert, dass sich
Fernwirkungen von Werbeanlagen tber weitere Strecken entfalten. Die Begrenzung
auf insgesamt maximal 20 m? Werbeflache je Gebaudeseite stellt sicher, dass die
Werbeanlage gegenuber dem Gebaude keine Dominanz entfaltet. Der Bebauungs-
plan verfolgt hier das Ziel, die Eigenschaft der Werbeanlage als Nebenanlage zu si-
chern, die insgesamt als Einheit mit dem Gebaude wahrgenommen wird.

An der Einfahrt ist eine freistehende Werbeanlage mit einer Héhe von maximal

6,0 m und einer auf 30 m? beschrankten Summe aller Ansichtsflachen bei maximal
15 m? je Einzelflache zuldssig. Damit wird der Bedarf an einer gréReren, auf die Er-
schlielungsstrale ausgerichteten Werbeanlage gedeckt, die den Zufahrtsbereich
auf den SB-Markt und seinen Parkplatz markiert. Darliber hinaus sind noch kleinere
freistehende Werbeanlagen mit einer auf 15 m? beschrankten Summe aller An-
sichtsflachen bei maximal 5,0 m? je Einzelflache zulassig. Diese Anlagen konnen im
Parkplatzbereich oder in der Nahe des Gebaudes platziert werden, um so zusatzlich
auf den Markt und seine Angebote hinzuweisen.

Ferner sind zum Schutz vor negativen Auswirkungen auf den Auf3enbereich und die
angrenzende Wohnbebauung Werbeanlagen mit sich turnusmaRig verandernder
Werbedarstellung, wie z.B. Prismenwendeanlagen, Rollbander, Filmwande oder Ci-
tyLightBoards, sowie blinkende Werbeanlagen, Wechsellicht, Lauflichtbander, Sky-
beamer und akustische Werbeanlagen ausgeschlossen. Sie wiirden mit ihrer opti-
schen bzw. akustischen Wirkung eine zu grof3e Unruhe in die Nachbarschaft brin-
gen.
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Einfriedungen

Einfriedungen des Grundstiickes durfen nur in transparenten Ausfihrungen, wie
z.B. Stabgitterzaun, errichtet werden. Da bauliche Einfriedungen direkt an der
Grenze zur offenen Feldflur ausgeschlossen werden und nur ersatzweise mit einem
Mindestabstand von 3 m zur Grenze innerhalb der Flache fir Anpflanzun-

gen und | 2 | ausgefihrt werden dirfen (siehe Kap.5.6.1), ist eine transparente
Ausflhrung besser geeignet, um in die Bepflanzung integriert werden zu kénnen. Es
handelt sich dabei um den Pflanzstreifen, der das Grundstiick des SB-Marktes ge-
genuber der freien Landschaft eingriint und somit einen harmonischen und land-
schaftsgerechten Ubergang sichern soll.

Nicht bebaute Flachen

In den vergangenen Jahren hat die Verwendung von geschotterten Flachen bei der
Anlage von gartnerisch gestalteten nicht bebauten Grundstiicksflachen stark zuge-
nommen. Abgesehen von den vielfach einténigen gestalterischen Aspekten sind die
Folgen fiir das Kleinklima (Uberhitzung der Flachen im Sommer) und fiir die Bio-
diversitat (schlechte Habitatbedingungen fir Kleintiere und Insekten) Gberaus nega-
tiv. Da bei Freiflachen von Gewerbebetrieben vielfach die Pflegeleichtigkeit dieser
Flachen im Vordergrund steht, haben auch hier Schotterflachen zur Gestaltung der
nicht bebauten Flachen immer mehr Einzug gehalten. Um die negativen Auswirkun-
gen auf das Kleinklima und die Biodiversitat zu reduzieren, wird die Anlage von ge-
schotterten Flache auf den nicht bebauten Grundstiicksflachen ausgeschlossen.
Hiervon kann abgewichen werden, wenn eine Schotterflache im Zusammenhang mit
einem Begruinungskonzept "Smart Green Keeping" angelegt wird.

Bei dem Begrinungskonzept "Smart Green Keeping" handelt es sich um ein neues
Begrinungskonzept, das als Forschungsprojekt 2019 von der Fakultat Landschafts-
architektur und dem Institut fiir Okologie und Landschaft der Hochschule Wei-
henstephan-Triesdorf aus Freising begleitet wurde. Merkmal dieses Konzeptes ist
die Verwendung von einer Steinmulchschicht in Verbindung mit einer Stauden-
mischpflanzung. Das neue Konzept minimiert deutlich die Pflegeintensitat von Au-
Renanlagen. Dabei werden Staudenmischpflanzungen verwandt, die hitzebestandi-
ger sind, somit seltener bewassert werden missen und die eine geschlossene Stau-
denflur bilden. Die Bepflanzungsart verhindert das Entstehen von Beikrautern, da
statt organischem Humus eine Sandkiesmischung als Vegetationsschicht verwendet
wird. Zur Abdeckung wird eine Steinmulchschicht eingesetzt, die mit zunehmender
Entwicklung der Vegetation innerhalb weniger Jahre durch die Pflanzen bedeckt
sein wird. Ein weiterer dkologischer Vorteil der Staudenmischpflanzen entsteht
durch die Variation von Frih- mit Spatblihern, wodurch Bliten zu unterschiedlichen
Jahreszeiten zur Verfigung stehen kénnen. Insgesamt kann mit einem "Smart
Green Keeping"- Begrinungskonzept eine pflegeleichte Begrinung von nicht be-
bauten Grundstucksflachen hergerichtet werden, die unter 6kologischen und visuel-
len Gesichtspunkten trotzdem positiv zu bewerten ist.

Gesamtabwagung

Die Planung dient der Sicherung der Nahversorgung des Ortsteiles Bevenrode. Als
elementarer Bestandteil der Daseinsflirsorge der Gemeinde, ist diesem Planungs-
ziel in der Gesamtabwagung ein hohes Gewicht beizumessen.

Der geplante Lebensmitteldiscounter soll am Studwestrand des Ortsteils Bevenrode
entstehen. Mit der Umsetzung der Planung im Geltungsbereich A gehen bisher
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landwirtschaftliche Flachen verloren und werden versiegelt. Eine Umnutzung land-
wirtschaftlicher Nutzflachen soll nur in einem notwendigen Umfang erfolgen und
sind zu begrinden (§ 1 a (2) BauGB). Dabei sollen Méglichkeiten der Innenentwick-
lung zugrunde gelegt werden. Entsprechende Malihahmen, insbesondere durch
Nutzung von Brachflachen, Gebaudeleerstand, Baullicken und andere Nachverdich-
tungsmoglichkeiten sind im Zusammenhang mit dem Flachenbedarf fir einen Le-
bensmittelmarkt wegen mangelnder Verfugbarkeit von Flachen innerhalb der Orts-
lage von Bevenrode nicht moglich. Im Zuge der Standortsuche wurden auch Fla-
chen am 6stlichen Ortsrand in Erwagung gezogen. Auch dieser Standort hatte land-
wirtschaftliche Flachen in Anspruch genommen.

Der Standort ist fir die Bewohner von Bevenrode ful3laufig erreichbar. Die Ansied-
lung dieser Versorgungsinfrastruktur unterstutzt die Wohnbedurfnisse der Bevolke-
rung und die Belange der Wirtschaft. Die Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen
Flache, westlich an den Ortsrand angrenzend, ist nach Abwagung der Alternativen
vertretbar.

Der Zuschnitt der beanspruchten Flache wirkt sich negativ auf den Zuschnitt des
Ackerschlages aus. Durch moderne Bewirtschaftungsmethoden mit elektronischer
Navigationshilfe kdbnnen negative Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsmaoglich-
keit des Ackerschlages gemindert werden, wie der bewirtschaftende Landwirt
schriftliche bestatigt hat und sind insofern tolerierbar.

Durch die vorgesehene Anordnung des Gebaudes im Anschluss an die bestehende
Bebauung wird der stadtebauliche Zusammenhang mit der angrenzenden Ortslage
hergestellt. Durch die Eingrinung des Baugrundstiickes gegenuber der freien Land-
schaft sowie durch Festsetzungen zur Hohe baulicher Anlagen, zu Werbeanlagen
und zu Einfriedungen werden die Belange des Orts- und Landschaftsbildes ange-
messen berlcksichtigt.

Von der Umsetzung der externen Ausgleichsmaflnahmen im Geltungsbereich B ist
ebenfalls eine landwirtschaftlich genutzte Flache betroffen. Die Flache wird der
Landwirtschaft jedoch nicht entzogen, sondern nur die bisher intensiv genutzte
Ackerflache in extensiv genutztes Weideland umgewandelt.

Mit der Umsetzung des Planvorhabens sind negative Umweltauswirkungen verbun-
den, insbesondere durch Eingriffe in Natur und Landschaft, verbunden mit Auswir-
kungen auf das Mikroklima, sowie durch gewerbliche und verkehrliche Larmemissio-
nen. Durch eine Reihe von MaRnahmen auf der Vorhabenflache werden die natur-
schutzrechtlichen Eingriffe minimiert. Insgesamt verbleibt ein Defizit, das auf einer
externen Flache (Geltungsbereich B) durch weitere Mallnahmen ausgeglichen wird.
Bezlglich der Larmemissionen wird durch geeignete Mallnahmen im nachgeordne-
ten Baugenehmigungsverfahren sichergestellt, dass keine unvertraglichen Larmbe-
lastungen an der umgebenen schutzwiirdigen Wohnnachbarschaft entstehen.

Angesichts der erheblichen Bedeutung des Lebensmitteldiscounters fiir die Versor-
gung der Bevolkerung im Umfeld werden die kompensierten negativen Auswirkun-
gen auf die Landschaft und die Umwelt sowie die Inanspruchnahme der landwirt-
schaftlichen Flache hingenommen.
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Zusammenstellung wesentlicher Daten

7.1

7.2

Geltungsbereich A

Baugebietsflache fir Nahversorger ca. 0,65 ha
Offentliche Verkehrsflache ca. 0,10 ha
> ca.0,75 ha

Geltungsbereich B

Flachen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung  ca. 0,20 ha
von Landschaft (AusgleichsmalRnahmen)

Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes

8.1

8.2

8.3

MaRnahmen

Fir die Umsetzung des Vorhabens sind folgende MaRnahmen erforderlich:

e Errichtung des Lebensmitteldisounters einschliellich der Stellplatzanlage und
des Grunstreifens entlang der Grundsticksgrenzen,

e Umsetzung des Larmschutzkonzeptes,

e Bau einer Querungshilfe Uber die Grasseler Strale,

e Anpassungen der Grasseler Stralde einschliellich Seitenanlage unter Bertick-
sichtigung der Querungshilfe, der Grundstickszufahrt sowie der Strallenentwas-
serung,

e Anlage eines gepflasterten FuRweges bis zur Grundstickszufahrt,

e Herrichtung der Malinahmen im Geltungsbereich B fir das Ausgleichserforder-
nis, das nicht auf der Eingriffsflache selbst gedeckt werden kann.

Kosten und Finanzierung

Die durch das geplante Vorhaben und damit verbundene MalRnahmen verursachten
Kosten, wie UmbaumafRnahmen im Stralenbereich, sowie naturschutzrechtliche
und artenschutzrechtliche AusgleichsmalRnahmen, sind von der Vorhabentragerin
zu Ubernehmen. Die entsprechende Kostentibernahme wird im Durchfihrungsver-
trag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan geregelt. Fir die Stadt entstehen
keine Investitionskosten im Zusammenhang mit diesem Bebauungsplan.

Durchfiihrungsvertrag

Vor Satzungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist der Ab-
schluss eines Durchfiihrungsvertrages erforderlich. Im Durchflihrungsvertrag ver-
pflichtet sich die Vorhabentragerin zur Durchfiihrung des abgestimmten Vorhabens
innerhalb einer abgestimmten Frist, sowie zur Ubernahme samtlicher durch den
Vorhabenplan verursachten Kosten. Dartiber hinaus verpflichtet sich die Vorhaben-
tragerin nach Fertigstellung der UmbaumaRnahmen der Grasseler Stralle, die auf
dem Vorhabengrundstuck befindlichen Teilflachen der kiinftigen 6ffentlichen Ver-
kehrsflache (FuBweg und Teil der Fahrbahn) an die Stadt Braunschweig zu Ubertra-
gen.

Die Vorhabentragerin ist Uber entsprechende vertragliche Ankaufoptionen tber die
Flache des Vorhabenplanes verfligungsberechtigt. Bis zum Abschluss des Durch-
fuhrungsvertrages ist der Vollzug des Kaufvertrages nachzuweisen.

Die externe AusgleichsmalRnahmenflache im Geltungsbereich B befindet sich nicht
im Eigentum der Vorhabentragerin. Sie geht auch nicht in das Eigentum der Stadt
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Uber. Die Flache wird von dem Fdrderverein Umwelt- und Naturschutz Hondelage
e.V.(FUN) erworben. Dieser setzt die abgestimmten und festgesetzten Ausgleichs-
maflnahmen auf Kosten der Vorhabentragerin um. Die Umsetzung der Mallnahmen
sowie die dauerhaften PflegemalRnahmen sollen grundbuchrechtlich gesichert wer-
den. Ein entsprechender Nachweis muss bis zum Abschluss des Durchflihrungsver-
trages vorliegen.

Bodenordnende und sonstige MaBRnahmen, fiir die der Bebauungsplan
die Grundlage bilden soll

10

Uber die im Durchfihrungsvertrag getroffenen Regelungen hinaus sind keine weite-
ren bodenordnenden MalRnahmen erforderlich.

AuBer Kraft tretende Bebauungspldne, Beseitigung des Rechtsscheines
unwirksamer Plane

Die Geltungsbereiche A und B umfassen ausschlie3lich Flachen, die bisher dem
Aufienbereich zuzuordnen sind. Insofern sind keine Bebauungsplane betroffen, die
mit Rechtskraft dieses Bebauungsplanes aul3er Kraft treten.
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Stadt %ﬁﬁ Braunschweig TORn3ge 6

Stand: 19.01.2021

146. Anderung des Flachennutzungsplans

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift

Nahversorger Bevenrode BV 18
Niederschrift der Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 (1) BauGB

In der Zeit vom 03.12.2019 bis 18.12.2019 wurde die Offentlichkeit tiber die Planungen zur
146. Anderung des Flachennutzungsplans und zum Bebauungsplan ,Nahversorger Beven-
rode“, BV 18, informiert. Die Unterlagen standen im Aushang des Fachbereiches Stadtpla-
nung und Geoinformation, Langer Hof 8, zur Einsicht zur Verfligung; dariber hinaus wurden
sie auch im Internet veroffentlicht.

Es haben sich 2 Interessierte schriftlich zu der Planung geéuRRert. Die wesentlichen Inhalte
dieser Schreiben sind im Folgenden wiedergegeben und mit einer Antwort der Verwaltung
versehen.

1. Wegen der Randlage des Marktes im Ortsteil ist mit viel FuRgangerzulauf aus NO
zu rechnen. Es sollte noch ein kleiner FulRgangerzugang im Osten gegeniiber der
Einmindung ,,An der Miihle“ erfolgen. Sonst bildet sich in der Nahe des Parkplat-
zes Nr. 24 schnell ein illegaler "Trampelpfad". Eine Einfriedung zu dessen Vermei-
dung ware optisch unschon.

Diese zunachst auch vom Vorhabentrager vorgeschlagene Losung einer zusatzlichen
Zuwegung fur FulRgéanger an der nordostlichen Grundstiicksecke wurde unter dem Ge-
sichtspunkt der Verkehrssicherheit zuriickgestellt. Die gezielte Wegefiihrung von Ful3-
gangern Uber die norddstliche Grundstiicksecke auf die Stellplatzanlage fuhrt zu einem
hdheren Gefahrdungspotential von FuRgangern, die sich auf der Fahrgasse bewegen, da
sie von rickwarts rangierenden Fahrzeugen leicht Gbersehen werden kénnen. Die ge-
Zielte FUhrung von Fuf3gangern auf das Gelande in Hohe der Grundstiickszufahrt hat ein
geringeres Gefahrdungspotential in Bezug auf querende Fahrzeuge. Im Ubrigen entste-
hen ungeplante , Trampelpfade” im Regelfall an solchen Stellen, wo eine nennenswerte
Abklrzung hierdurch gegenuiber der vorgesehenen Wegefiihrung erreicht werden kann.
Da die vorgesehene Wegefiihrung nur unwesentlich langer ist, wird die Gefahr der Ent-
stehung eines ,Trampelpfades® als nicht so hoch eingeschatzt.

2. Werden auf dem Parkplatz auch gleich Ladeséaulen fiir E-Autos und ggf. Fahrrader
installiert? Stichwort Infrastruktur schaffen fir Klimawende.

Im Bebauungsplan kénnen nur solche Festsetzungen getroffen werden, zu denen es eine
gesetzliche Ermachtigungsgrundlage gibt. Ladestationen kénnen nicht zwingend festge-
setzt werden. Die sonstigen Festsetzungen des Bebauungsplanes werden so getroffen,
dass sie zumindest nicht ausgeschlossen werden. Im sidwestlichen Teilbereich des Vor-
habengrundstiicks ist eine Trafostation vorgesehen. In diesem Zusammenhang wird zur-
zeit geprift, ob Ladestationen fur E-Mobilitat umgesetzt werden kénnen.

gez.

Weikum
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Absender:
BIBS-Fraktion im Stadtbezirksrat 112 A 21..'167.84
nfrage (6ffentlich)

Betreff:
Gesperrter Weg in Bevenrode

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 26.08.2021
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur  08.09.2021 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:

In Bevenrode bestand seit Jahrzehnten ein Zugang vom Waldweg in das
Naherholungsgebiet Querumer Forst. Vor einiger Zeit gab es einen Eigentimerwechsel des
an den Durchgang angrenzenden Grundsticks (Am Fischteich 10). Der neue Eigentimer hat
dann den Durchgang zum Wald gesperrt, mit der Begriindung, dass der Weg (Pfad) der in
den Wald fuhrt zu seinem Grundstiick gehéren wirde.
Dies ist auf den Bebauungsplanen jedoch nicht zu erkennen. (siehe Anlage)
Daraus resultieren folgende Fragen:

1. Befindet sich der benannte Weg / Pfad tatsachlich in Privatbesitz?

2. lIst eine derartige Sperrung rechtens oder gibt es ein Gewohnheitsrecht fur solche
jahrzehntelang genutzten Wege?

Gez. Tatjana Jenzen

Anlage/n:
Weg Bevenrode
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Absender:
BIBS-Fraktion im Stadtbezirksrat 112 A 21..'167.85
nfrage (6ffentlich)

Betreff:

Bienroder See - BarfuBpfad

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 26.08.2021
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur  08.09.2021 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:

Im Zuge des Ausbaus Bienroder See wurden unter anderem die Wege neu angelegt und ein
BarfuRpfad errichtet.

Die Wege wurden teilweise mit Rindenmulch angelegt und sind dadurch fiir in der Mobilitat
eingeschrankten Personen oder Spazierganger mit Kinderwagen nicht passierbar.

Hierzu folgende Fragen:
1. Wird an den Wegen nachgebessert, sodass diese auch von Rollstuhlfahrern oder

Spaziergangern mit Kinderwagen genutzt werden kdnnen?
2. Wird der BarfuBpfad in regelmaRigen Abstanden gepflegt und / oder kontrolliert?

Gez. Tatjana Jenzen

Anlage/n:
keine
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Absender:
CDU-Fraktion im Stadtbezirksrat 112 A 21..'163.34
nfrage (6ffentlich)

Betreff:
Jugendplatz in Bevenrode - Gab es eine Jugendbeteiligung bei der

Problemlosung?

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 11.06.2021
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur  23.06.2021 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:

In den letzten Monaten mussten Kinder und Jugendliche Pandemie bedingt auf vieles
verzichten.

Dazu zahlten auch im grofien Male soziale Kontakte im realen Leben. Die wenigen kleinen
Méoglichkeiten, sich entsprechend der Corona-Verordnung zu treffen, waren und sind die
Kinder- und Jugendplatze. Jetzt in der Nachkoronazeit wird durch viele Ma3nahmen
versucht, Kinder und junge Menschen auf dem Weg in die Normalitat zu unterstitzen.
Hierzu bildet das Treffen mit gleichaltrigen in dem Extra dafiir eingerichteten, geschiitzten
Freirdumen, wie ein "Jugendplatz in Wohnortnahe", eine sehr gute Méglichkeit, diese
Normalitat wieder zu erhalten. In Bevenrode ist im Rahmen der Umsetzung des
Neubaugebietes Pfarrgarten der einzige Jugendplatz des Ortes entstanden. Der von den
Jugendlichen gerne genutzt wird.

Nach Beschwerden von Anwohnern Uber Larmbelastigungen durch die Nutzung des
Jugendplatzes wurden vor Ort umfanglich Larmschutzmessungen durchgefiihrt. Demnach
liegen alle Messwerte laut Mitteilung der Verwaltung weit unter den Larmschutzzrichtwerten.
Um jedoch weiteren Problemen durch Larmereignissen vorzubeugen, wurde von Seite des
Referats 0617 Stadtgriin-Planung und Bau zusatzlich Nachbesserungen an den
vorhandenen Ful3balltoren vorgenommen. Auf erneute Beschwerden und eine mdl.
Protokollnotiz durch die stellv. Bezirksblrgermeisterin hin zur Drucksache 21-15473-01
veranlasste das Referat 0617 Stadtgriin-Planung und Bau jetzt eine Verkirzung der
Offnungszeiten des Jugendplatzes um taglich zwei Stunden auf die Zeiten von 10 bis

20 Uhr.

Vor dem Hintergrund bitten wir um Beantwortung der folgenden Fragen:
1.Wurde im Rahmen der Beschwerdeprifung und Lésungssuche auch die betroffene
Nutzergruppe der Jugendlichen durch eine Jugendbeteiligung im Verfahren gehort und
zu welchem Ergebnisse hat diese Beteiligung geflihrt?
2. Wenn Frage 1 nein:
Warum wurde auf eine Jugendbeteiligung verzichtet und damit die Belange und
Bedurfnisse sowie die aktive Beteiligung der Jugendlichen an einer Problemldsung nicht

berlcksichtigt, ihnen die Chance genommen, in einem moderierten Umfeld Verstandnis
unter den beteiligten Parteien zu schaffen und gemeinsame Regelungen zu erarbeiten?
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3. Wird das Referat 0671 Stadtgrin-Planung und Bau insbesondere mit Blick auf die
Bewaltigung der Koronafolgen bei Kindern und Jugendlichen an den MaRnahmen
festhalten oder diese in Absprache mit dem Fachbereich 51 Kinder, Jugend und Familie
noch einmal Uberprifen?
gez.

Antje Keller

Anlagen:
keine
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Absender:
SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 112 A 21..'166.98
nfrage (6ffentlich)

Betreff:
Starkregengefahrenkarte

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 17.08.2021
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur  08.09.2021 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:

Die starken Regenfélle in den letzten Wochen hatten auch Auswirkungen fur Braunschweig.
Daraus ergeben sich folgende Fragen, die sich nicht auf die ausgewiesenen
Uberschwemmungsgebiete beziehen. Diese Auflistungen liegen vor. Als Beispiel sei die
Uberflutung Helmstedter Stralke Anfang August 2021 genannt.

1. In verschiedenen Gebieten in Deutschland gibt es sogenannte
Starkregengefahrenkarten.
Gibt es so eine Karte fur Braunschweig? Wenn ja, wo ist sie einsehbar?

2. Wenn nein, ist bekannt ob auch unser Stadtbezirk durch Starkregen gefahrdet ist?
Wenn ja, um welche Gebiete handelt es sich?

3. Falls es keine Starkregengefahrenkarte bzw. Auflistung der gefahrdeten Gebiete gibt,
ist beabsichtigt so etwas zu erstellen?

gez.
Peter Chmielnik

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 21-16698-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

offentlich
Betreff:

Starkregengefahrenkarte

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat VIII 26.08.2021
68 Fachbereich Umwelt

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur  08.09.2021 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 112 vom 17.08.2021
(Drucksache 21-16698) wird wie folgt Stellung genommen:

Zu Frage 1:

Die Verwaltung hat bereits 2020 im Rahmen der Strategie zur Klimawandelanpassung mit
der Erstellung einer Starkregengefahrenkarte begonnen. Hierzu wurde eine entsprechende
Analyse fir drei verschiedene Intensitaten von Starkregen durch hydrologische
Modellierungen beauftragt. Wesentliche Eingangsdaten hierfiir sind das Gelandemodell, die
Landnutzungsdaten sowie die Bodentypen.

Die Starkregengefahrenkarten wurden vom beauftragten Fachbiro nunmehr erarbeitet und
werden aktuell von den thematisch betroffenen Einheiten der Verwaltung geprift. Sie stellen
fur das gesamte Stadtgebiet die potentielle Uberflutungshéhe fiir das jeweilige Starkregen-
szenario dar. Die Karten werden aktuell fir die Veroffentlichung im Geoportal vorbereitet. Bis
Ende diesen Jahres sollen die Starkregengefahrenkarten zusammen mit Hinweisen zur
Starkregenvorsorge veroffentlicht werden. Die Verwaltung wird dazu unaufgefordert
berichten.

Zu Frage 2:

Ein Ergebnis dieser Starkregenanalyse ist, dass prinzipiell alle Bereiche der Stadt von
Starkregen gefahrdet sein kénnen - also auch Bereiche mit grollem Abstand zu Flief3-
gewassern. Insgesamt ist die potentielle Gefahrdung jedoch sehr kleinraumig strukturiert. Die
genaue potentielle Gefahrdung kann demnachst mit der Veroffentlichung der Karten genauer
und fur jede Strale nachvollzogen werden.

Aufgrund des fehlenden Reliefs (Berge, Hanglagen) werden in Braunschweig keine
Sturzfluten, wie zuletzt in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, zu erwarten sein.
Dennoch kénnen Starkregenereignisse auch in Braunschweig zu erheblichen Schaden
fuhren.
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Im Vorgriff auf die noch folgenden Veroffentlichungen und Hinweise der Verwaltung, sei auf
den Leitfaden Starkregen - Objektschutz und bauliche Vorsorge des Bundesinstituts fiir
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) als Birgerbroschiire hingewiesen:

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2018/leit
faden-starkregen.html

Zu Frage 3:

Siehe Frage 1

Herlitschke

Anlage/n:
Keine
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Absender:
BIBS-Fraktion im Stadtbezirksrat 112 A 21..'163.38
nfrage (6ffentlich)

Betreff:
Verkehrsgutachten Bevenroder StraRe

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 11.06.2021
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur  23.06.2021 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:

Im ,Verkehrsgutachten fur den Nordosten Braunschweigs® wird die Leistungsfahigkeit der
Ortsdurchfahrt Querum fiir den Analysefall 2016 und fur den Prognosefall 2030 mit den
beiden schlechtesten Kategorien E bzw. F angegeben. Das bedeutet, dass die
Angebotsqualitat unter bzw. deutlich unter der Untergrenze der netzplanerischen
Zielvorstellungen liegt. Damit wird laut Dezernent Leuer der Verzicht auf die dstliche
Umfahrung oder der Verzicht eines Tunnels nach Kappung der Grasseler Landesstrasse
gerechtfertigt.

Im Verkehrsgutachten ,GL51_Verkehrsgutachten_WVI_April-2019“ werden insbesondere die
Kreuzungssituationen auf der Bevenroder Stral’e (Bevenroder Stralle-Essener Stralie sowie
Bevenroder Stralle-Im Holzmoor) ndher betrachtet. Fiir den 1. Bauabschnitt Holzmoor-Nord
(d.h. ohne Gelande der Pferdestaffel der Polizei) steigen durch die angedachten neuen
Signalprogramme bzw. die neue Signalisierung dieser beiden Kreuzungen die Wartezeiten
auf der Bevenroder Strale teilweise erheblich an:

Kreuzung Essener Strale um 2s (Richtung Norden) bzw. 1s (Richtung Stden)

Kreuzung Im Holzmoor um 8s (Richtung Norden) bzw. 28s (Richtung Siiden)

Die Verkehrsqualitat der Kreuzungen wird mit den Qualitatsstufen A-C als gut bewertet. Die
Bewertung der Kreuzungssituationen geschieht allein an Hand der Wartezeiten an der
Kreuzung (,Rot-Phasen®).

Weiterhin heil3t es in diesem Verkehrsgutachten ,Die [im Verkehrsgutachten fiir den
Nordosten Braunschweigs] genannten Streckenauslastungen sind dabei nicht ma3gebend
fur die Leistungsfahigkeit der gesamten Verkehrsanlage bzw. der Ortsdurchfahrt, hier sind
die Knotenleistungsfahigkeiten ausschlaggebend.*

Im ,Verkehrsgutachten fur den Nordosten Braunschweigs® wurde die Ortsdurchfahrt als
kritisch bewertet (Stufe F / Verkehrsdichte), im Verkehrsgutachten GL

51 Verkehrsgutachten_WVI_April-2019* hingegen als unkritisch (Stufe C / Wartezeit an der
Kreuzung).

Bereits heute kdnnen zu den Hauptverkehrszeiten lange Rickstaus auf der Bevenroder
Stralte wahrgenommen werden, so dass die Bewertung Uber die Verkehrsdichte der Realitat
naher zu kommen scheint, als die Bewertung Uber die Wartezeiten.

Hieraus ergeben sich folgende Fragen:

1. In wie weit ist die Aussage des ,Verkehrsgutachtens fiir den Nordosten Braunschweigs®
belastbar, wenn die Methode im Gutachten ,,GL51_Verkehrsgutachten_WVI_April-2019“
relativiert wird?

2. Wurden im Rahmen der beiden Gutachten neben Verkehrszahlungen auch

Geschwindigkeiten ermittelt, um somit die Rickstausituationen in den Berechnungen
ausreichend berticksichtigen zu kénnen?
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3. Kbnnte eine zusatzliche Signalisierung der Kreuzung Bevenroder Stralle-Volkmaroder
StralRe die Ruckstausituation der beiden konkurrierenden Linksabbiegerspuren (Im
Holzmoor/Volkmaroder Stral3e) verringern und welche Auswirkungen hatte dies auf die
Bevenroder Stralle?

gez.

Tatjana Jenzen

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 21-16338-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

offentlich
Betreff:

Verkehrsgutachten Bevenroder StraRe

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 04.08.2021
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur  08.09.2021 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:
Zur Anfrage der BIBS-Fraktion vom 11.06.2021 wird wie folgt Stellung genommen:

Zu Frage 1:

Die beiden angesprochenen Verkehrsuntersuchungen basieren auf der Datenbasis des
Verkehrsmodells Braunschweig zum Prognosehorizont 2030. In beiden Gutachten sind die
Baugebiete Holzmoor-Nord und Dibbesdorfer Stral3e-Siid enthalten, also auch im
~verkehrsgutachten flr den Nordosten Braunschweigs®.

Im ,Verkehrsgutachten fiir den Nordosten Braunschweigs® wurde die Qualitat des
Verkehrsablaufs fir die Strecke gemal HBS (Handbuch fir die Bemessung von
StraRenverkehrsanlagen) bewertet. Fir die verkehrlichen Spitzenstunden liegen die
Bewertungen auf der Bevenroder Stralle im Bereich Holzmoor in der Qualitatsstufe C und D.
Nordlich der Essener StralRe bis zur Ortsmitte werden die Qualitatsstufen E und F erreicht,
also eine Uberlastung festgestellt. In der Bewertung sind wie dargestellt beide Baugebiete
enthalten, das Baugebiet Holzmoor-Nord sogar noch mit den urspringlich geplanten 850
Wohneinheiten.

In der Verkehrsuntersuchung zum Baugebiet Holzmoor-Nord wurde die Erschliefung des
geplanten Neubaugebietes untersucht. Dazu wurden die Leistungsfahigkeiten an den Knoten
bewertet. Die Einmindung Holzmoor zeigt bereits heute Leistungsfahigkeitsprobleme beim
Linksausbiegen. Unter Ansatz des Neuverkehrs aus dem Baugebiet ware die
Leistungsfahigkeit am Knoten nicht gegeben. Mit Installation einer Lichtsignalanlage wird ein
leistungsfahiger Ablauf am Knoten erreicht. Auf die Aussagen im ,Verkehrsgutachten fur den
Nordosten Braunschweigs® zu den mangelnden Qualitdten der Strecken hat dies keinen
Einfluss.

Insofern wird kein Widerspruch zwischen den beiden Verkehrsgutachten gesehen.

Zu Frage 2:

Far die Erstellung der Verkehrsuntersuchungen wurden keine Geschwindigkeiten ermittelt,
da diese keine EingangsgroRe fir die Berechnung der Leistungsfahigkeit bzw. der
Ruckstausituation sind.

Zu Frage 3:
Das Verkehrsgutachten zum Baugebiet Holzmoor-Nord hat ergeben, dass im Bereich der
-konkurrierenden® Linksabbiegerspuren nur bei der Linksabbiegespur aus der Bevenroder
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Strale in die StralRe Im Holzmoor eine gelegentliche Uberstauung einer Linksabbiegespur in
der Nachmittagsspitzenstunde zu erwarten ist. Bei der Linksabbiegespur aus der Bevenroder
Stralte in die Volkmaroder Stralie bestehen hingegen noch Leistungsfahigkeitsreserven,
sodass diese sogar um einige Meter eingekilrzt werden kann und auch bei geklrzter Lange
mit prognosebedingter 95%iger Sicherheit keine Uberstauung dieser Spur zu erwarten ist.
Die so gewonnenen Meter kdnnen dann der Linksabbiegespur aus der Bevenroder Stralle in
die Strafke Im Holzmoor zugeschlagen werden, wodurch die gelegentlichen Uberstauungen
weiter reduziert werden kdnnten.

Eine zusatzliche Signalisierung der Kreuzung Bevenroder Stral’e-Volkmaroder Stralte
kénnte das Uberstauen der Linksabbiegespur aus der Bevenroder Strafe in die StralRe Im
Holzmoor grundsatzlich noch weiter reduzieren. Dies ware jedoch nur durch ein gezieltes
Aufhalten bzw. eine ,Pfértnerung” des nach Norden fahrenden Verkehrs siidlich der
Einmindung der Volkmaroder Stral3e in die Bevenroder Stral3e zu erreichen. Da in diesem
Abschnitt keine Linksabbiegespur bzw. zweiter Aufstellstreifen vorhanden ist, ware der
Ruckstau an dieser Stelle entsprechend langer als an der Kreuzung Bevenroder Stral3e-Im
Holzmoor. Ebenso wiirde eine zusatzliche Signalisierung die Programmierung einer griinen
Welle in beide Fahrtrichtungen erschweren, da solche griinen Wellen physikalisch auf eine
gewisse RegelmaRigkeit der Abstadnde zwischen den Kreuzungen angewiesen sind.

Weiterhin ist zu beriicksichtigen, dass die gemal Gutachten gelegentlich auftretenden
Uberstauungen zwar eine nicht unerhebliche Lange haben kdnnen, dass diese
Ruckstaulangen aber durch ein entsprechend hierauf ausgelegtes Signalprogramm im Mittel
sehr zligig wieder abgebaut werden kénnen. Das Gutachten hat bestatigt, dass hierdurch
durchgehend — also auch in der Nachmittagsspitzenstunde — mindestens die zweitbeste
Qualitatsstufe B, zum Teil sogar die beste Qualitatsstufe A erreicht werden kann.

Vor diesem Hintergrund und unter Beriicksichtigung der signifikanten Investitions- und
Betriebskosten, die mit zusatzlichen Lichtsignalanlagen verbunden sind, ist die beschriebene
Anpassung der Langen der Linksabbiegespuren die geeignete Malknahme zur Reduzierung
der gelegentlichen nachmittaglichen Uberstauung der Linksabbiegespur. Eine zusatzliche
Signalisierung ist nicht erforderlich.

Wiegel

Anlage/n:
keine
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Absender:
Fraktion Bundnis 90/Die Griinen im Anfragfzé}:e?‘zi!r?)

Stadtbezirksrat 112

Betreff:
Nachtliche Geschwindigkeitsreduzierungen auf Tempo 30

Empfénger: Datum:
Stadt Braunschweig 08.04.2021
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur  21.04.2021 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:

Auf den Strallen ,Ebertallee”, ,Bevenroder StralRe” und ,Altmarkstra3e” wird die
Geschwindigkeit auf Tempo 30 reduziert, verbunden mit dem Hinweis auf ,Nachtruhe®. Das
ist positiv zu bewerten.

Allerdings sind die angegebenen Ruhezeiten unterschiedlich lang, von
»23 Uhr — 06 Uhr* und von ,0 Uhr bis 05 Uhr*.

Wir fragen:

1. Ist das Nachtruhebedurfnis in den Stadtteilen unterschiedlich grof3?
2. Welche anderen Griinde haben zu dieser Ungleichbehandlung geflihrt?
gez.

Gerhard Masurek

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 21-15719-01
Der Oberburgermeister Stellungnahme

offentlich
Betreff:

Nachtliche Geschwindigkeitsreduzierungen auf Tempo 30

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 28.07.2021
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur  08.09.2021 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Zur Anfrage der Fraktion Biindnis 90 — DIE GRUNEN vom 8. April 2021 nimmt die
Verwaltung wie folgt Stellung:

Zu Frage 1:

Nein. Fur eine zumutbare Larmbelastung der Anwohner sind im gesamten Stadtgebiet die
Grenzwerte nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 der 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) und die
Grenzwerte in Nr. 2 der Richtlinien fur stralenverkehrsrechtliche Malnahmen zum Schutz
der Bevolkerung vor Larm (Larmschutz-Richtlinie-StV) zu beachten. Demnach ergeben sich
u. a. unterschiedliche Grenzwerte zwischen Tagzeitraum (6 bis 22 Uhr) und Nachtzeitraum
(22 bis 6 Uhr).

Zu Frage 2:

Bei der Bewertung, in welchem Ausmal} die unter 1. aufgefuhrten Grenzwerte durch
Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschrankung auf 30 km/h umgesetzt werden, sind
etwaige negative Auswirkungen auf den OPNV zu beriicksichtigen. Eine Beteiligung der
Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) hat ergeben, dass bei den in Rede stehenden
Abschnitten Bedenken gegen ein nachtlich uneingeschranktes Tempolimit bestehen, weil
dies fir den OPNV mit einer Fahrzeitverlangerung verbunden wére und
Anschlussverbindungen aufgehoben wiirden. Aus diesem Grund wurde die
Geschwindigkeitsbeschrankung auf 30 km/h in der Ebertallee, Bevenroder Straflte und
Altmarkstral3e auf den Zeitraum aullerhalb der Betriebszeiten der BSVG limitiert. Die noch
spater verkehrenden Linien im Wochenend-Nachtverkehr stehen dieser Beschrankung
aufgrund der anderen Taktzeiten nicht im Wege.

Benscheidt

Anlage/n:
keine
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TOP 12.7

Absender:
BIBS-Fraktion im Stadtbezirksrat 112 A 21..'153.08
nfrage (6ffentlich)

Betreff:

Campusbahn

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 11.02.2021
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur  24.02.2021 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:

Am 24.11.2020 wurde im PlUa mitgeteilt: ,eine wirtschaftliche und férderfahige Umsetzung

der alternativen Streckenfiihrung nach Querum uber die Querumerstr. ist ...ausgeschlossen
und wird nicht weiter verfolgt.“ Die Wendeschleife wird nun als alternativios vorgegeben mit
einem Wert < 1 bei der standardisierten Bewertung, der tatsachliche Wert ist nicht bekannt.

Hieraus resultieren folgende Fragen:

1. Wie hoch ist der ermittelte Wert und welche Mdglichkeiten gibt es den Wert durch
Umplanung (wie z.B. bei der Trasse nach Volkmarode von 0,22 auf tber 1) zu
verbessern?

2. Die z.Zt. untersuchte Variante die Campusbahn nach Querum zu verlangern sieht
eine Trassenfilhrung durch ein geschiitztes, stadtnahes Okosystem vor. Wobei die
Hauptdestinationen Innenstadt, Bahnhof und Wolfsburg nicht einbezogen sind. Wie
grofs sind die zu erwartende Fahrzeit- und Angebotsverbesserungen gegentber einer
Verbesserung der OPNV?

3. Wie ist die im Holzmoor freizuhaltende Freiluftschneise mit dem in Variante A

geplanten Briickenbau vereinbar und inwieweit ist die Uberplanung der
Ausgleichsflache Schunterterrassen zuldssig?

Gez.
Tatjana Jenzen

Anlage/n:
Keine
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TOP 12.8

Absender:
BIBS-Fraktion im Stadtbezirksrat 112 A 21..'163.41
nfrage (6ffentlich)

Betreff:

Gleise uber die StraRe Kehrbeeke

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 11.06.2021
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur  23.06.2021 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:
Erneut ein schwerer Radfahrsturz durch die toten Gleise in der Kehrbeeke.

Der Rickbau der Gleise wurde daraufhin durch Anfrage der Verwaltung angeregt. Eine
Antwort stand zum Zeitpunkt der Mitteilung noch aus.

Hieraus resultieren folgende Fragen:
1. Wie wurde die Anfrage der Verwaltung beantwortet?

2. Wo genau befindet sich das neuentwickelte, grandiose Schild der Verwaltung und
versteht das jemand?

3. Hat sich die Verwaltung weitere Mallnahmen zum Schutz der Radfahrer an dieser
Uberaus gefahrlichen Stelle Uberlegt?

gez.

Tatjana Jenzen

Anlage/n:
keine
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TOP 12.9

Absender:
BIBS-Fraktion im Stadtbezirksrat 112 A 21..'163.40
nfrage (6ffentlich)

Betreff:
Jugendspielplatz im Neubaugebiet Vor den Horsten

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 11.06.2021
Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur  23.06.2021 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:

Der Baubeginn flr den Jugendspielplatz sollte im Fruhjahr 2020 sein. Auf Nachfrage vom
26.08.2020 war der Baubeginn aufgrund eines nicht vorhandenen Schallgutachtens nicht
absehbar.

Daraus resultieren folgende Fragen:

1. Wie ist der derzeitige Sachstand bezliglich Schallgutachten, Rechtsstreit und geplanten
Baubeginn?

2. Wann wird der irrtiimlich gefallte Baum des Mannergesangsvereins ersetzt?

3. Wann muss der Investor laut stadtebaulichem Vertrag den Jugendspielplatz fertiggestellt
haben?

gez.

Tatjana Jenzen

Anlage/n:
keine
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